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Vorbemerkung  

Im Oktober 2011 wurde auf der Grundlage des Forschungs- und Entwicklungsvorhabens 

„Quantifizierung und Bewältigung verkehrsbedingter Trennwirkungen auf Fledermauspopula-

tionen als Arten des Anhangs der FFH-Richtlinie“ (FE-Nr. 02.0256/2004/LR) (ARGE 

FLEDERMÄUSE UND VERKEHR 2014) der erste Entwurf der Arbeitshilfe erstellt. Dieser 

wurde mit den Ländern und der Deutsche Einheit Fernstraßenplanungs- und -bau GmbH 

(DEGES), dem Bundesministerium für Umwelt (BMU), dem Bundesamt für Naturschutz (BfN), 

dem Bundesrechnungshof (BRH) und der Bundesanstalt für Straßenwesen (BASt) abgestimmt 

und im Anschluss weiter fortgeschrieben. Dabei sind die Ergebnisse der Stellungnahmen ein-

geflossen. 

Zudem wurde die Anwendung des Entwurfs der Arbeitshilfe 2011 (Methodik der Bestandser-

fassung, Bewertung, Maßnahmenplanung) in den Verfahren zum Fernstraßenbau erprobt. 

Weitere wissenschaftliche Erkenntnisse wurden veröffentlicht (siehe Literaturverzeichnis). Im 

Rahmen des Transnational Road Research Programms „Roads and Wildlife“ der Conference 

of European Directors of Roads (CEDR) erfolgte eine ausführliche und breite Diskussion der 

neuen Erkenntnisse (ELMEROS & DEKKER 2016), die anschließend in die Arbeitshilfe inte-

griert wurden. Damit beinhaltet die vorliegende Schlussfassung den aktuellen Stand der For-

schung.  

 

1 Einleitung, Zielsetzung der Arbeitshilfe 

Adressaten der Arbeitshilfe sind der Vorhabenträger, die Ersteller der Fachgutachten und die 

für das Verfahren zuständigen Behörden. Mit der Arbeitshilfe zum Fledermausschutz werden 

die im Forschungsvorhaben (FE-Vorhaben „Fledermäuse und Straßenverkehr“, ARGE 

FLEDERMÄUSE UND VERKEHR 2014) gewonnenen Erkenntnisse, ergänzt aus anderen For-

schungsvorhaben und einschlägigen Publikationen sowie projektbezogenen Untersuchungen, 

planungsbezogen aufbereitet.  

Dabei geht es darum, die Erkenntnisse entsprechend der inhaltlich-methodischen Arbeits-

schritte so darzustellen, dass sie im Rahmen der unterschiedlichen Planungsinstrumente wie 

die FFH-Verträglichkeitsprüfung (FFH-VP) und dem Landschaftspflegerischem Begleitplan 

(LBP) einschl. dem Artenschutzbeitrag (ASB) angewendet werden können. Auf vorgelagerten 

Planungsebenen gelten die Hinweise sinngemäß. Damit wird ein Beitrag zur Qualifizierung 

und einheitlichen Gestaltung der fledermauskundlichen Untersuchungen im Zuge der Erstel-

lung der genannten Planungsunterlagen geleistet.  

Die Arbeitshilfe befasst sich mit den Leistungen „Bestandserhebung“ und „Dokumentation“ 

(Aufbereitung der Geländeergebnisse, Darstellen und Beurteilen) sowie mit der Wirkungs-

prognose und den Maßnahmen zur Vermeidung und zur Kompensation und spezifiziert diese 

in Bezug auf die Artengruppe Fledermäuse. Viele Angaben können in der Arbeitshilfe zwangs-

läufig nur kurzgehalten sein. Soweit Grunddaten und weitere Erläuterungen dem Gutachten 

zum FE-Vorhaben „Fledermäuse und Straßenverkehr“ entnommen werden können, wird hie-

rauf in folgender Form verwiesen (→ FE-Gutachten). Ggf. wird auch auf weiterführende Lite-

ratur verwiesen. 
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Das entsprechend der Arbeitshilfe methodisch angelegte „Fachgutachten Fledermäuse“ er-

laubt im Regelfall die Auswirkungen durch den Eingriff in Bezug auf die Funktionszusammen-

hänge zwischen den (Teil-) Lebensräumen von Fledermäusen diese zuverlässig 

abzuschätzen und ein geeignetes Schutzkonzept zu entwickeln. Die Konzeption der Arbeits-

hilfe für den Planungsalltag setzt allerdings Vereinfachungen voraus, welche die Komplexität 

z.B. der divergierenden Artansprüche, Empfindlichkeiten und straßenbedingten Wirkpfade und 

Wirkungen auf ein zumutbares Niveau reduzieren. Wissenslücken und Unsicherheiten, die im 

Forschungsfeld „Fledermäuse und Straßenverkehr“ noch bestehen (vgl. im Gutachten zum FE 

und in zusammenfassenden neueren Arbeiten, z.B. in „Bats and roads, ABBOTT et al. 2015 

und ELMEROS & DEKKER 2016 sowie ALTRINGHAM & KERTH 2016), müssen u. U. durch 

vereinfachende Annahmen bzw. über Konventionsbildung geschlossen werden, weil Pla-

nungsfragen Antworten benötigen. Zugleich verpflichten diese Lücken ggf. zu vorsorglichen 

Einstufungen und u.U. zu Nachkontrollen.  

Zum Komplex „Kollisionsverluste“ besteht weiterhin Forschungs- bzw. Klärungsbedarf, was 

die Folgen einer Zerschneidung für die Kolonien bzw. der Kollision einzelner Individuen betrifft. 

Dies betrifft z.B. die weiterhin schwierige Operationalisierung der „Signifikanz“ im Sinne des 

Artenschutzes.  

Die Wirkfaktoren, die nicht behandelt werden, sind eventuelle langfristige, verkehrsbedingte 

Veränderungen der Fledermaushabitate durch Immissionen von Nähr- und Schadstoffen. Wei-

tere Fragen, die den Fledermausschutz an Straßen betreffen, bspw. die fledermaus-freundli-

che Gestaltung und Unterhaltung von Straßenbrücken, deren Hohlräume von Fledermäusen 

als Quartiere genutzt werden, sind ebenfalls nicht Gegenstand. Schließlich werden die spezi-

ellen Untersuchungsansätze und Methoden, welche im Rahmen der in besonderen Fällen not-

wendigen Nachkontrollen (Monitoring) benötigt werden, in der Arbeitshilfe nicht behandelt. 
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2 Geschützte Fledermausarten, rechtliche Vorgaben zum Fleder-

mausschutz in der Straßenplanung 

Alle in Deutschland vorkommenden Fledermausarten (Tabelle 1) sind in Anhang IV FFH-

Richtlinie1 (FFH-RL) gelistet und unterliegen damit den Verboten, Freistellungen und Ausnah-

men des Besonderen Artenschutzrechts (§§ 44, 45 BNatSchG). Einige Arten sind zudem in 

Anhang II FFH-RL aufgeführt. Für diese Arten des Anhangs II hat Deutschland nach den Best-

immungen der FFH-RL ein kohärentes Schutzgebietsnetz geschaffen. Sofern für Fledermaus-

arten gemeldete FFH-Gebiete von der Straßenplanung betroffen sein könnten oder Funktions-

/Wirkungsbezüge in diese Gebiete bestehen2, ist der Gebietsschutz nach § 34 BNatSchG strikt 

zu beachten. Zugleich muss die Planung die Kriterien der Eingriffsregelung nach § 15 

BNatSchG erfüllen.  

Eine wichtige Information ist der aktuelle Erhaltungszustand der Arten in der jeweilig relevan-

ten biogeographischen Region (kontinentale / atlantische / alpine biogeographische Region). 

Diese Information muss den amtlichen Listen entsprechend Berichtspflicht nach Art. 11 / 17 

FFH-RL entnommen werden. Sie ist auf der Homepage des Bundesamtes für Naturschutz 

(BfN) abrufbar. 

Insgesamt muss in der Planung der Nachweis erbracht werden, dass Fledermauspopulatio-

nen, ggf. unter Rückgriff auf Vermeidungsmaßnahmen, nicht (im Sinne der o.g. Rechtsvor-

schriften) signifikant beeinträchtigt werden. Zu beachten ist, dass die Maßstäbe von 

Artenschutz (mit Bezug zu den beeinträchtigten Individuen) und vom FFH-Gebietsschutz (mit 

Bezug zur Population im jeweiligen FFH-Gebiet) sowohl in Bezug auf die Eingriffsbewertung 

als auch in Bezug auf die Maßnahmen verschieden sind.3 Falls eine Beeinträchtigung nicht 

vermeidbar ist, müssen die in rechtlicher Hinsicht jeweils zu erfüllenden weiteren Zulässig-

keitsvoraussetzungen vorliegen. Dies betrifft in fachlicher Hinsicht insbesondere die Verpflich-

tung, dass der Erhaltungszustand der Fledermauspopulationen im Bezugsraum bzw. im FFH-

Gebiet trotz Eingriff nicht verschlechtert wird (§ 45 Abs. 7 BNatSchG; ähnlich: § 34 Abs. 5 

BNatSchG). 

                                                
1 Richtlinie 92/43/EWG (Fauna-Flora-Habitat-Richtlinie, FFH-RL). Richtlinie 92/43/EG des Rates vom 21.5.1992 
zur Erhaltung der natürlichen Lebensräume sowie der wildlebenden Tiere und Pflanzen, ABl. EU L 206, S. 7; zuletzt 
geändert durch Art. 1 ÄndRL 2013/17/EU vom 13.5.2013 (ABl. L 158 S. 193). 
2 Hauptflugrouten von Fledermäusen, denen eine Vernetzungsfunktion zwischen den Teilen eines FFH-Gebiets 
oder zwischen dem Gebiet und anderen FFH-Gebieten zukommt, unterfallen den Bestimmungen des Habitat-
rechts, auch wenn sie außerhalb der Grenzen des FFH-Gebietes verlaufen. Trennwirkungen in Bezug auf die 
Erreichbarkeit von Nahrungshabitaten der Fledermäuse sind dagegen an den Bestimmungen des allgemeinen 
Artenschutzrechts zu messen (BVerwG, Urteil vom 14.04.2010, 9 A 5.08, Rn. 73). 
[ECLI:DE:BVerwG:2010:140410U9A5.08.0]. 
3 Siehe die Leitfäden der Europäischen Kommission: Leitfaden zum strengen Schutzsystem für Tierarten von 
gemeinschaftlichem Interesse im Rahmen der FFH-Richtlinie. Mitteilung der Kommission 12.10.2021. 
https://ec.europa.eu/environment/nature/conservation/species/guidance/pdf/guidance_de.pdf. (Zugriff 
16.11.2021); Prüfung von Plänen und Projekten in Bezug auf Natura-2000-Gebiete. Methodik-Leitlinien zur 
Erfüllung der Vorgaben des Artikels 6 Absätze 3 und 4 der FFH-Richtlinie 92/43/EWG. 
https://ec.europa.eu/environment/nature/natura2000/management/pdf/methodological-guidance_2021-10/DE.pdf 
(Zugriff 16.11.2021) sowie Natura 2000 – Gebietsmanagement – Die Vorgaben des Artikels 6 der Habitat-
Richtlinie 92/43/EWG. Vermerk der Kommission C(2018) 7621 final, 21.11.2018. 
https://ec.europa.eu/environment/nature/natura2000/management/docs/art6/DE_art_6_guide_jun_2019.pdf. 
(Zugriff 16.11.2021). 
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Die gebietsschutzrechtlichen und artenschutzrechtlichen Bedingungen für die Umsetzung ei-

nes Vorhabens müssen spätestens im Rahmen der Planfeststellung erfüllt sein. Es ist dafür 

unabdingbar, den Fledermausschutz als artenschutz- bzw. gebietsschutzrechtliches Thema 

im Planungsprozess frühzeitig zu bearbeiten. Andernfalls könnten Konflikte erst spät erkannt 

werden, die auf der Planfeststellungsebene nicht mehr aufgelöst werden und dort zu einer 

Unzulässigkeit des Vorhabens führen können.  

 

Tabelle 1: In der FFH-RL in Anhang II und Anhang IV aufgeführte Arten  

 Artname (deutsch) Artname (wiss.) Anhang II  Anhang IV 

1 Alpenfledermaus*  Hypsugo savii  X 

2 Bechsteinfledermaus Myotis bechsteinii X X 

3 Braunes Langohr Plecotus auritus  X 

4 Breitflügelfledermaus Eptesicus serotinus  X 

5 Fransenfledermaus Myotis nattereri  X 

6 Graues Langohr Plecotus austriacus  X 

7 Große Bartfledermaus Myotis brandtii  X 

8 Große Hufeisennase Rhinolophus ferrumequinum X X 

9 Großer Abendsegler Nyctalus noctula  X 

10 Großes Mausohr Myotis myotis X X 

11 Kleine Bartfledermaus Myotis mystacinus  X 

12 Kleine Hufeisennase Rhinolophus hipposideros X X 

13 Kleiner Abendsegler Nyctalus leisleri  X 

14 Langflügelfledermaus* Miniopterus schreibersii X X 

15 Mopsfledermaus Barbastella barbastellus X X 

16 Mückenfledermaus Pipistrellus pygmaeus  X 

17 Nordfledermaus Eptesicus nilssonii  X 

18 Nymphenfledermaus Myothis alcathoe  X 

19 Rauhautfledermaus Pipistrellus nathusii  X 

20 Teichfledermaus Myotis dasycneme X X 

21 Wasserfledermaus Myotis daubentonii  X 

22 Weißrandfledermaus* Pipistrellus kuhlii  X 

23 Wimperfledermaus Myotis emarginatus X X 

24 Zweifarbfledermaus Vespertilio murinus  X 

25 Zwergfledermaus Pipistrellus pipistrellus  X 

* Die Alpenfledermaus (Hypsugo savii), die Langflügelfledermaus (Miniopterus schreibersii) und die Weißrandfledermaus (Pi-
pistrellus kuhlii) haben in Deutschland eine Randverbreitung oder kommen ausnahmsweise als Gäste vor. Sie werden in der 
Arbeitshilfe nicht behandelt. 
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3 Ökologie der Fledermausarten - fachlich und rechtlich relevante 

Definitionen  

Im Folgenden werden – in aller Kürze – die im Kontext der Arbeitshilfe besonders wichtigen 

ökologischen Merkmale der Gruppe der Fledermäuse bzw. die zu beachtenden Funktionen im 

Lebensraum der Fledermäuse benannt. Zur Vertiefung geeignete Standardwerke sind im Li-

teraturverzeichnis (Kap. 8) aufgeführt.  

Fledermäuse benötigen im Jahresverlauf Sommerquartiere, in denen die Wochenstuben sind, 

Zwischenquartiere (Tages- und Balzquartiere) und Winterquartiere in Baum- oder Felsenhöh-

len und / oder in Gebäuden und anderen natürlichen oder künstlichen Objekten (im Folgenden: 

Quartiere). Sie nutzen weiterhin Nahrungshabitate und wechseln zwischen Nahrungshabitaten 

und Quartieren auf mehr oder weniger tradierten Routen (im Folgenden: Flugrouten) sowie 

zwischen Sommer- und Winterquartieren den Landschaftsstrukturen folgend (Flugkorridore).  

Um die Beeinträchtigung dieser Funktionen beurteilen zu können, müssen diese in ihrer ver-

schiedenen Bedeutung für die lokalen Fledermauspopulationen bekannt sein. Beispielhaft sind 

die in einem Fledermaus-Sommerlebensraum typischerweise verteilten Funktionen und deren 

Beziehungen zueinander in Abbildung 1 (S. 8), idealisiert für eine gebäudebewohnende Fle-

dermausart und für eine baumhöhlen- bzw. waldbewohnende Fledermausart, dargestellt.  

Jede Fledermausart besitzt ökologische Spezifika. Z.B. werden spezielle Quartiertypen art-

spezifisch saisonal divergierend genutzt bzw. bevorzugt. Anatomisch bedingt ergeben sich 

bestimmte Flug-, Jagd-, Echoortungsstrategien und somit Ernährungsweisen und unterschied-

liche Aktionsradien im Umfeld saisonal präferierter Quartiere. Zwischen Sommer- und Winter-

quartieren fliegen die Arten unterschiedlich weit; die Migrationsdistanzen betragen von 

wenigen (<10 - 30 km) bis zu mehreren hundert Kilometern. Die Lebensraumansprüche und 

die Nutzung von Quartieren können regional in einer gewissen Bandbreite variieren. Verschie-

bungen in den jahreszeitlichen Zyklen (z. B. Ein- oder Ausflug in Sommer- oder Winterquar-

tiere) aufgrund unterschiedlicher klimatischer Gegebenheiten sind zu beachten. Siehe die 

artbezogene Übersicht über die Jahresphänologie im Anhang A-1.  

 

Tabelle 2: Fachlich relevante Aspekte der Ökologie der Fledermausarten 

Funktion / Funktionselement Vom besonderen Artenschutz 
erfasste („essenzielle“) Habi-
tatelemente und -funktionen 

 

Sommerquartiere 

Während des Sommers leben Fledermäuse als Gruppen in Kolonien zusammen. Bei 
den meisten Arten bilden die reproduzierenden Weibchen, oftmals in Gesellschaft von 
Jungtieren und nicht reproduzierenden Weibchen, „Wochenstuben-Kolonien“. Oft ver-
teilt sich die Kolonie zeitweise auf mehrere Quartiergruppen. Fledermäuse haben ge-
wöhnlich ein Junges pro Jahr. Sie verbringen den Tag in ihren Schlafplätzen je nach 
Art in den verschiedensten Typen von Gebäuden, unter Brücken, in (Specht-) Höhlen 
oder in Spaltenquartieren im Wald. Fledermäuse verhalten sich gebietstreu und keh-
ren zu den sommerlichen Quartierwäldern (Baumhöhlen bewohnende Arten) resp. zu 
den Gebäudequartieren immer wieder zurück.  

Fortpflanzungsstätte (und Ruhe-
stätte): Wochenstubenquar-
tier(e) oder „Quartierzentrum“ 
(Gebäudeensemble mit wech-
selnden Quartieren einer sied-
lungsbewohnenden 
Fledermausart, Waldbereich mit 
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Funktion / Funktionselement Vom besonderen Artenschutz 
erfasste („essenzielle“) Habi-
tatelemente und -funktionen 

 

Oft bilden mehrere Quartiere einen Quartierverbund. Die Quartiere werden wiederholt 
genutzt, wobei zwischen den einzelnen Quartieren eines Verbundes häufig, z. T. alle 
1 – 2 Tage gewechselt wird. Einen ausgeprägten Quartierwechsel zeigen v.a. Baum-
höhlen bewohnende Arten. Je nach Art liegen die Quartiere, zwischen denen regel-
mäßig gewechselt wird, in mehr oder weniger enger räumlicher Benachbarung 
(„Quartierzentrum“). 

Das Quartiersystem wird bei einigen Arten (Großer Abendsegler, Kleiner Abendseg-
ler, Rauhautfledermaus, Zwergfledermaus) im Jahresverlauf noch durch die Ausbil-
dung von Paarungsquartieren ergänzt: im Sommer und Frühherbst besetzen die 
fortpflanzungsaktiven Männchen Paarungsquartiere zumeist in Baumhöhlen und ver-
suchen durch Werberufe Geschlechtspartner anzulocken. In geeigneten baumhöhlen-
reichen Wäldern können dann sehr starke Balzaktivitäten beobachtet werden („Rast- 
und Paarungsgebiet“). Andere Fledermausarten, z.B. die Bartfledermäuse, nutzen 
dazu die im Spätsommer und Herbst zu beobachtenden „Schwärmphasen" an unter-
irdischen Felsquartieren, wie z.B. Höhlen und Stollen (Schwarmquartier), die zumeist 
auch Winterquartiere darstellen. 

Die meisten Sommerkolonien zerstreuen sich ab August. Die jungen Fledermäuse 
sind dann alt genug um zu fliegen. Die Fledermäuse erkunden im September und 
Oktober ihre Lebensraumumgebung. Mit dem Einflug in die Winterquartiere endet 
i.d.R. die Paarungszeit. 

Wechselquartieren der Kolonie ei-
ner waldbewohnenden Art)4 so-
wie Rast- und Paarungsgebiete 
(mit einer Konzentration von Balz-
quartieren) und Schwarmquar-
tiere. 

Die wechselnden Tagesquartiere 
einzelner Männchen oder Weib-
chen fallen i.d.R. nicht in den 
Schutzumfang.  

Zur Fortpflanzungs- und Ruhe-
stätte gehört auch deren funktio-
nal notwendiges (in der Regel 
enges) räumliches Umfeld. 

Winterquartiere  

Einige Arten überwintern von etwa November bis April im nahen Umfeld ihrer Som-
merquartiere bzw. ihrer Nahrungshabitate, andere wandern auch über längere Stre-
cken zu ihren Winterquartieren. Fledermäuse wählen als Winterquartiere allgemein 
ungestörte, frostfreie Plätze mit ausgeglichener Temperatur wie Höhlen, Burgen, Kir-
chen, Tunnel oder unterirdische Gebäudeteile. Einige Arten (Großer und Kleiner 
Abendsegler, Rauhautfledermaus, Zweifarbfledermaus) überwintern in Felspalten so-
wie vergleichbaren Strukturen im Siedlungsraum. Von einigen Arten wie dem Braunen 
Langohr, der Fransenfledermaus oder dem Großen Abendsegler werden auch alte 
Bäume mit einem großen Stammdurchmesser als Winterquartier genutzt.  

In Ihrer Funktion als Ruhestätte 
geschützt sind alle als Winter-
quartier genutzten natürlichen wie 
durch den Menschen errichteten 
Objekte. 

Zur Ruhestätte gehört auch deren 
funktional notwendiges (in der 
Regel enges) räumliches Umfeld. 

Nahrungshabitate  

Die heimischen Fledermausarten ernähren sich ausschließlich von Insekten. Ver-
schiedene Arten haben verschiedene Nahrungserwerbsstrategien: Einige können In-
sekten im Flug fangen oder sie von der Wasseroberfläche, vom Boden oder vom Laub 
aufnehmen. Die meisten Arten orten ihre Beute aktiv mit Hilfe ihres Echoortungsver-
mögens, wenige (das Große Mausohr, die Bechsteinfledermaus und die Langohren 
Gatt. Plecotus) orten ihre Beute passiv. Das Große Mausohr bspw. hört die leisen 
Klickgeräusche, welche Laufkäfer beim Laufen auf der Bodenoberfläche verursachen. 

Essenzielle Nahrungshabitate 
sind als Bestandteil der Fortpflan-
zungs- und Ruhestätte u.U. ge-
schützt.6 

                                                
4 Die räumliche Abgrenzung einer Fortpflanzungs- und Ruhestätte i.S. der FFH-RL ist eine in erster Linie 
naturschutzfachliche Frage, die je nach Verhaltensweisen der verschiedenen Arten bzw. je nach Raumanspruch 
der Arten unterschiedlich beantwortet werden kann (BVerwG, Urteil vom 13.05.2009, 9 A 73.07 - A 4, Dü-
ren/Kerpen, 3. Leitsatz u. Rn. 91). Ebenso in EU-KOMMISSION 2021 (Leitfaden zum strengen Schutzsystem für 
Tierarten der FFH-Richtlinie, Kap. 2.3.4b) und zum notwendigen räumlichen Zusammenhang einer 
Fortpflanzungsstätte VGH München, Urteil vom 16.03.2010 - 8 N 09.2304, Rn. 41 bzw. zum notwendigen „Umfeld“ 
zuletzt im Urteil des EuGH vom 18.10.2021, C-357/20, Rz. 34. 
6 Nahrungshabitate / Jagdbereiche (sowie Flugrouten und Wanderkorridore) unterliegen als solche nicht dem 
Verbot des § 44 Abs. 1 Nr. 3 BNatSchG. Ausnahmsweise kann ihre Beschädigung auch tatbestandsmäßig sein, 
wenn dadurch die Funktion der Fortpflanzungs- oder Ruhestätte vollständig entfällt. Das ist beispielsweise der Fall, 
wenn durch den Wegfall eines Nahrungshabitats eine erfolgreiche Reproduktion in der Fortpflanzungsstätte 
ausgeschlossen ist; eine bloße Verschlechterung der Nahrungssituation reicht nicht. Entsprechendes gilt, wenn 
eine Ruhestätte auf Dauer verhindert wird. 
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Funktion / Funktionselement Vom besonderen Artenschutz 
erfasste („essenzielle“) Habi-
tatelemente und -funktionen 

 
Im Sommer fliegen die Fledermäuse aus ihren Schlafplätzen (Quartieren) im Halb-
dunkel aus, um zu fressen. Die gewöhnlich zu den Jagdhabitaten und während der 
Nahrungssuche zurückgelegte Flugstrecke ist sehr unterschiedlich, sowohl zwischen 
den Arten als auch zwischen den Individuen einer Kolonie (abhängig von der Raum-
verteilung der individuell genutzten Nahrungshabitate).  

 

Quartiernahe Jagdhabitate sind für die Wochenstubenkolonien bei einigen Arten be-
sonders wichtig (essenziell)5. Einige Arten, z. B. das Braune Langohr oder die Bech-
steinfledermaus benötigen Nahrungshabitate in der Nähe ihres Quartiers, möglichst 
nur wenige hundert Meter entfernt. Andere Arten fliegen regelmäßig große Entfernun-
gen zwischen Quartier und Nahrungshabitaten (beim Großen Abendsegler sind Ent-
fernungen bis über 26 km registriert worden). 

Viele Fledermäuse suchen für die Jagd mehrere verschiedene Nahrungshabitate 
während einer Nacht auf und „pendeln“ zwischen diesen, um die Flächen mit den 
besten Insektendichten ausfindig zu machen. Fledermäuse kehren oft zu denselben 
Nahrungshabitaten (Bereichen) zurück und besuchen diese über viele Nächte, u. U. 
langjährig. Innerhalb des Aktionsraumes nutzt ein Individuum trotzdem eine große 
Zahl von Nahrungshabitaten und Teilräumen und reagiert damit auf die unterschiedli-
che Insektendichte der einzelnen Flächen im Laufe des Jahres, die sich abwechselnd 
sowohl jahreszeitlich als auch mit den lokalen Wetterbedingungen verändert. Geeig-
nete Nahrungshabitate können für eine große Zahl von Fledermäusen zentrale Be-
deutung haben und von mehreren Arten zugleich genutzt werden.  

Insoweit sind unter den Jagdhabitaten artspezifisch „essenzielle“ Kernbereiche, deren 
Entzug oder Störung gravierend sein kann, von sporadisch genutzten Randgebieten 
bzw. opportunistisch genutzten, u.U. kurzfristig bestehenden Angeboten, zu unter-
scheiden: Kern-Nahrungshabitate werden regelmäßig genutzt. Sie liegen meist im en-
geren Aktionsraum um die Wochenstubenkolonie(n). Teilweise werden solche 
Habitate trotz isolierter Lage auch von weit angeflogen, bspw. Gewässer, die bezüg-
lich des Insektenangebotes hoch produktiv sind. In größerer Entfernung liegende 
Kern-Nahrungshabitate sind dann in der Regel umso stärker über Leitstrukturen (He-
cken u. ä. Strukturen) angebunden. 

Flugrouten / Zugkorridore  

Auf dem Weg vom Tagesquartier (z.B. in einem Waldgebiet) in die Nahrungshabitate 
orientieren sich die meisten Fledermausarten mehr oder weniger eng an linienhaften 
Landschaftselementen („Leitstruktur“). Sie meiden das Queren größerer Freiflächen. 
Entsprechend bilden sich entlang von z.B. Waldrändern, linearen Gehölzstrukturen 
(im Folgenden „Hecken“)7, Galleriewäldern an Bächen und entlang von Reliefkanten 
u. U. „Flugrouten“, die mehreren / vielen Individuen oft über Jahre als Flugroute die-
nen, d.h. traditionell genutzt werden. In gehölzarmen Landschaftsbereichen dienen 
punktförmig herausragende Landschaftselemente als „Landmarken“, an denen sich 
der Flug orientiert.  

Neben den während des Sommers jede Nacht wiederkehrend genutzten Flugrouten 
zwischen Quartieren und Nahrungshabitaten existieren möglicherweise saisonal ge-
nutzte Zugkorridore zwischen z.B. Sommerlebensraum und Winterquartieren.8  

Flugrouten sind regelmäßig von 
den Fledermausindividuen ge-
nutzte, räumlich an Leitstrukturen 
oder einzelnen Landmarken ori-
entierte, Flugstrecken. 

 

Zugkorridore verbleiben meist dif-
fus (nicht abgrenzbar) und fallen 
insoweit nicht unter die gesetzlich 
geschützten Habitatkategorien.  

 

                                                
5 Wenn bspw. nur dieser eng begrenzte Bereich im Umfeld des Wochenstubenquartiers als Jagdhabitat günstig ist 
und sein Fortbestand maßgeblichen Einfluss auf den Erhaltungszustand der Wochenstubenkolonie hat. 
7 Lineare Gehölzstrukturen aus vorwiegend heimischen, niedrigen Gehölzen und/oder Bäumen werden im 
Folgenden mit dem eingebürgerten Begriff „Hecken“ bezeichnet.  
8 Der Literatur sind Hinweise zu entnehmen, dass die Wanderungen vom Großen Abendsegler, dem Kleinen 
Abendsegler und der Rauhautfledermaus, die über große Entfernungen zwischen Sommer- und 
Winterlebensräumen wandern, relativ eng an bestimmte Landschaftsstrukturen angelehnt erfolgen. Ob diese 
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Abbildung 1: Funktionselemente des Lebensraums einer gebäudebewohnenden 
Fledermausart (Gebäudequartier) bzw. einer Waldart (Quartiere im 
Wald) 

                                                
„Zugkorridore“ ausgeprägt sind, indem Flussauen oder Bergketten diesen Arten als Landmarken (Leitlinien) für die 
Navigation dienen und die Wanderungen kanalisieren, ist allerdings wissenschaftlich umstritten. In einem 
Forschungsbericht an das Bundesamt für Naturschutz kamen die Autoren zu der Einstufung: „Breitfrontenzug lässt 
die Existenz von Zugkorridoren“ für Fledermäuse unwahrscheinlich werden“ (MESCHEDE et al. 2017: 13). 
Allerdings wandern die meisten Fledermausarten zwischen Sommer- und Winterlebensräumen mehrheitlich nicht 
so weit wie die genannten Fernwanderer. Sie sind entweder Kurzstreckenwanderer, bei denen Sommer- und 
Winterquartiere sehr nah beieinander liegen (z.B. Zwergfledermaus), oder Mittelstreckenwanderer (z.B. 
Wasserfledermaus), die Strecken bis zu 300 Kilometern zurücklegen können. Woran sich diese Fledermäuse 
orientieren und in welcher Höhe sie sich dabei normalerweise fortbewegen, ist noch wenig erforscht. Hinweise 
liegen vor, dass diese Flugbewegungen sich vergleichbar den Wechseln zwischen Sommerquartieren und 
Nahrungshabitaten vollziehen, nämlich orientiert an Leitstrukturen und topographischen Landmarken und in 
vergleichbarer Höhe bzw. mit vergleichbarem Abstand von diesen.  
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4 Aufgabenstellung und Inhalte der fledermauskundlichen Unter-

suchung (Fachgutachten Fledermäuse) 

Die rechtlichen Anforderungen für den Schutz der Fledermäuse vor Beeinträchtigung müssen 

sich auch in den jeweiligen fledermauskundlichen Untersuchungen niederschlagen: Das Fach-

gutachten Fledermäuse muss hinsichtlich der Gegenstände der Untersuchung, des Untersu-

chungsumfanges und der Untersuchungstiefe so konzipiert sein, dass die für das 

Fledermausvorkommen maßgeblichen Funktionen angemessen dargestellt werden können.  

Jedes Fachgutachten beinhaltet mehrere Arbeitsschritte, die mit den Ergebnissen der wissen-

schaftlichen Forschung einerseits und den Ergebnissen der vorhabenbezogenen Untersu-

chung andererseits ausgefüllt werden. 

Der Grundstein einer art- und konfliktspezifischen Beurteilung wird mit der Bestandserfassung 

der Fledermausfauna gelegt. Grundsätzlich ist hierbei die fachliche Untersuchungsintensität 

anzustreben, die sicherstellt, dass die lokale Fledermausaktivität, das Artenspektrum und die 

artspezifischen Funktionen beschrieben und vergleichend bewertet werden können.  

Dem folgt eine fachliche Bewertung der fledermauskundlich maßgeblichen Raumfunktionen. 

Sach- und Wertdarstellungen müssen voneinander getrennt als solche erkennbar sein. Vage 

Eindrücke oder von den Gutachtern geäußerte Zweifel z.B. an einer ausreichenden Untersu-

chungsintensität müssen im Vorfeld des Berichtes – vor Abschluss des Gutachtens – ggf. 

durch Erweiterung des Untersuchungsauftrages ausgeschlossen sein. 

Die  Mustergliederung für das Fachgutachten Fledermäuse (Anhang B-1) gibt Auskunft 

über den Rahmen und die Differenzierung, mit der diese Inhalte in einem Fachgutachten dar-

zulegen sind. 

Die fledermausspezifischen Ergebnisse müssen anschließend in die landschaftsplanerischen 

Fachbeiträge FFH-VP und ASB eingepasst bzw. integriert werden können. Die daraus resul-

tierenden Anforderungen an die fledermauskundliche Untersuchung sind identisch mit denen 

anderer faunistischer Untersuchungen; insoweit wird auf das HVA F-StB (BMVI 2017) verwie-

sen.  

 

Die Inhalte bzw. Arbeitsschritte des Fachgutachtens Fledermausschutz sind:  

Bestandsaufnahme und Bestandsbewertung 

Arbeitsschritt I: Vorprüfung 

- Prüfung der Notwendigkeit vertiefender Untersuchung. 

o „Potenzialanalyse“ 

o Sind aufgrund der geplanten Projektelemente Eingriffe in Natur und Landschaft 

mit Bezug zu Fledermausarten zu erwarten / ausgeschlossen? Ergeben sich 

zulassungsrelevante Beeinträchtigungsrisiken? 

- Festlegung der Untersuchungsziele, -inhalte und -methoden, Begründung. 

o Beurteilung vorhandener Daten 
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o Festlegung des notwendigen Untersuchungsprogramms. 

 

Arbeitsschritt II: Erfassung und Bewertung 

Durchführung der Untersuchung und Beurteilung der Untersuchungsergebnisse in Bezug auf 

Vorkommen und Verteilung der für die lokalen Fledermauspopulationen maßgeblichen Habi-

tate und Funktionen. 

 

Beurteilung der Auswirkungen von Straßen und Verkehr 

Arbeitsschritt IIIa: Eingriffsbezogene Bewertung, Beurteilung der Konflikte 

Vertiefende Prüfung möglicher Konflikte bzw. Beeinträchtigungen Art-für-Art und Feststellung, 

ob Beeinträchtigungen eintreten, nach den spezifischen Maßstäben des Artenschutzes (bzw. 

des Gebietsschutzes für erhebliche Beeinträchtigungen nach Art. 6.3 FFH-RL, falls Anhang II-

Arten oder charakteristische Arten eines FFH-Gebietes betroffen sind).  

 

Problembewältigung durch Maßnahmen (Vermeidung, Kompensation) 

Arbeitsschritt IIIb: Vermeidungs- und Ausgleichsmaßnahmen 

Konzipierung geeigneter Vermeidungsmaßnahmen (ggf. Schadensbegrenzungsmaßnahmen) 

bzw. vorgezogener Ausgleichsmaßnahmen. Ggf. Planung sonstiger kompensatorischer Maß-

nahmen. 

 

Das Fachgutachten Fledermäuse konzentriert sich auf die Arbeitsschritte I und II (Musterglie-

derung, Anhang B-1). Die Darstellung der Beeinträchtigungen und deren Vermeidung/Bewäl-

tigung durch eine entsprechende Maßnahmenplanung erfolgt in den Planungsbeiträgen 

LBP/ASB und FFH-VP. Bei der Erarbeitung der Planungsbeiträge ist die Mitwirkung von Fle-

dermaus-Sachverständigen unabdingbar.  
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5 Bestandsaufnahme und Bestandsbewertung 

Um mögliche Auswirkungen eines Straßenneubaus, eines Ausbaus bzw. des Betriebs der 

Straße auf Fledermäuse in einem Landschaftsraum abschätzen zu können, sind detaillierte 

Kenntnisse über die vorkommenden Fledermausarten im Untersuchungsraum notwendig. So-

fern die Potenzialanalyse in Arbeitsschritt I (Kap. 5.2) nicht ergibt, dass die verfügbaren Daten 

für eine belastbare Bewertung ausreichen, ist eine eigene Bestandserhebung erforderlich.  

Bezüglich der Konzipierung dieser Untersuchung siehe Kap. 5.2. Neben der Art-Erfassung 

müssen die Untersuchungen geeignet sein, die Bedeutung und funktionalen Zusammenhänge 

der von projektspezifischen Wirkungen betroffenen Fledermauslebensräume zu erfassen.  

Quartiere, regelmäßig genutzte Flugrouten und Nahrungshabitate von Fledermäusen ange-

messen zu erfassen und ihre Wertigkeit abzuschätzen, ist eine Spezialaufgabe, die durch auf 

diesem Gebiet ausgewiesene Fachkräfte erfolgen muss. Diese verfügen über entsprechende 

Erfahrung, die notwendigen personellen und technischen Kapazitäten und über das spezielle 

professionelle technische Equipment. 

 

5.1 Wann sind Fledermaus-Erfassungen erforderlich? 

Die Entscheidung, ob, in welchem Raum und mit welchen Fragestellungen eine fledermaus-

kundliche Untersuchung durchgeführt wird, basiert auf der Recherche vorhandener Daten in 

Verbindung mit einer fachkundigen Potenzialabschätzung.9  

- Abgrenzung des Untersuchungsraums. Der Untersuchungsraum soll die potenziellen 

Raumbezüge der Kernlebensräume umfassen und sich an den typischen Aktionsra-

dien der (relevanten) Arten orientieren.10 Solange keine besonders bedeutsamen Ar-

ten/Vorkommen bekannt sind, kann hilfsweise ein Radius von 2.000 m angenommen 

werden, der mit zunehmendem Erkenntnisstand entweder verkleinert oder vergrößert 

wird.11 Der Untersuchungsraum muss zudem mindestens die mögliche Reichweite der 

Wirkungen des Projektes abdecken. 

- Auswertung vorhandener Daten, ob Fledermausvorkommen innerhalb des Untersu-

chungsraums bekannt sind (und ob ggf. bereits ausreichende Daten vorliegen, die eine 

weitere Geländeerfassung erübrigen).  

Innerhalb des Untersuchungsraumes werden alle verfügbaren Informationen über das 

Vorkommen der Fledermausarten bei den Naturschutzbehörden abgefragt. Eine Ein-

beziehung der einschlägig tätigen Verbände und Einzelpersonen (Artspezialisten) ist 

                                                
9 Die Inhalte entsprechen der „faunistischen Planungsraumanalyse“ lt. ALBRECHT et al. (2014, Kap. 2.1.4) und 
spezifizieren diese in Bezug auf die Fledermäuse. 
10 BVerwG, Urteil vom 06.11.2013 - 9 A 14.12, Rn. 113 - für die Haselmaus. 
11 Diese Einschätzung beruht auf der Grundannahme, dass regelmäßige Nutzungen von einzelnen Leitstrukturen 
durch ein- oder ausfliegende Tiere in größeren Entfernungen (zu bzw. von Quartieren) in der Regel ausgeschlossen 
werden könnten. Sind im Umfeld besonders bedeutsame Fledermaus-Vorkommen bekannt, muss das 
Untersuchungsgebiet dieser Bedeutung entsprechend angepasst sein und ggf. nach funktionalen Gesichtspunkten 
weiter gefasst werden. Den o.g. 2 km – Radius akzeptierte das BVerwG als Untersuchungsraum für das 
„überragend bedeutsame“ Winterquartier Seegeberger Kalkhöhle jedenfalls nicht, vgl. Urteil des BVerwG vom 
27.11.2018 - 9 A 8.17, Rn. 85 f. 
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als Ergänzung sinnvoll. (Alleine die Auswertung vorliegender Fledermaus-Daten reicht 

in der Regel nicht, weil über den Status und die Raumnutzung vieler Arten in der Mehr-

zahl der Bundesländer erst wenig bekannt ist). 

- Abschätzung des Untersuchungsraums in Bezug auf das Vorkommen von potenziell 

bedeutsamen Fledermaushabitaten und nach Datenlage zu erwartenden Arten anhand 

von Luftbildern oder anderen geeigneten Quellen (Potenzialanalyse, Kap. 5.2).  

- Ortsbegehung zur Überprüfung (Potenzialanalyse, Kap. 5.2).  

 

5.2 Potenzialanalyse  

In Bezug auf das Untersuchungsgebiet wird eine Abschätzung vorgenommen, ob und wo auf-

grund der Ausprägung bestimmter Teillebensräume in Bezug auf Quartiere, Nahrungshabitate 

und Flugrouten fledermausrelevante besondere Funktionen zu erwarten sind. Diese Einschät-

zung erfolgt anhand der im Untersuchungsraum vorhandenen Nutzungs-/Strukturtypen (Aus-

wertung von Luftbildern und ggf. Biotoptypenkartierung in Verbindung mit der Ortsbegehung) 

mittels der Checkliste in Anhang B-2. Die Lebensräume, die von Fledermäusen genutzt wer-

den, werden in dieser Checkliste entsprechend ihrer potenziellen Eignung unterschieden, 

nach: 

- Quartierhabitaten (differenziert nach: Wochenstube der Kolonien, Zwischenquartier 

v. a. von Männchen und Weibchen außerhalb der Wochenstube, Balzquartier etc., 

Winterquartier), 

- Nahrungshabitaten (Lebensräume, in denen die Individuen jagen), 

- Leitstrukturen (Strukturen, die der Orientierung und Verteilung der Individuen im Raum 

dienen). 

Das Ergebnis der Potenzialanalyse wird in Text bzw. Tabelle und Karte dokumentiert.  

In schwierig zu beurteilenden Fällen soll die Potenzialanalyse über die Ortsbegehung hinaus 

durch Voruntersuchungen, die der eigentlichen Geländekartierung vorauslaufen, unterstützt 

werden:  

- Baumhöhlenkartierung im Winter: Erfassung von Bäumen mit potenziellen Quartiereigen-

schaften in Gestalt abstehender Rinde, Spalten, Höhlen aus ausgefaulten Astabbrüchen 

oder Spechthöhlen (zur Methodik s. in ALBRECHT et al. 2014) im Bereich des geplanten 

Baufeldes und darüber hinaus bis 100 m.  

Diese Untersuchung sollte immer angestellt werden, sofern aufgrund des Vorhandenseins 

von alten Wäldern / Bäumen Beeinträchtigungen von Baumquartieren möglich sind. Die 

Untersuchung kann helfen, das Beeinträchtigungspotenzial abzuschätzen und den Unter-

suchungsbedarf frühzeitig zu ermitteln. Ist die Lage der Bäume mit Quartierpotenzial be-

kannt, ist später (im belaubten Zustand) eine gezielte Untersuchung ohne langwierige 

Suche möglich.  
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- Übersichtskartierung mit Detektoren: Beprobung von Geländepunkten an Stellen, die die 

geplante Trasse schneiden soll, zur vorläufigen Beurteilung des Untersuchungsbedarfs in 

Bezug auf Flugrouten und zur Präzisierung geeigneter Probestellen. Je nach Zielsetzung 

mit mobilen Detektoren oder an, aufgrund der Vorinformation bestimmten Standorten, mit 

stationären Detektoren12. 

 

5.3 Bewertung der Datenaktualität 

Eine Geländeuntersuchung ist nur dann verzichtbar, wenn für die betreffenden Bereiche be-

reits ausreichende Daten vorliegen. Ausreichend sind Daten, die aktuell sind, die mit gleich-

wertigen Erfassungsmethoden (gemessen an den in Anhang B-3 aufgeführten) erfasst 

worden sind und für die betreffenden Bereiche oder vergleichbare13 aussagekräftig sind. 

Nach herrschender Auffassung sind die beurteilungsrelevanten Daten in der Regel noch aus-

reichend aktuell, wenn sie nicht älter als fünf Jahre sind. Für die Frage nach der ausreichenden 

Aktualität der Daten sind aber in erster Linie die genannten inhaltlichen Kriterien maßgeblich 

(vgl. TRAUTNER & MAYER 2021). Trifft eines der folgenden Kriterien möglicherweise nicht 

zu, ist relativ unabhängig vom Datenalter eine Plausibilitätskontrolle durchzuführen. Auf deren 

Grundlage wird im Einzelfall eine Entscheidung über die Notwendigkeit einer erneuten Kartie-

rung getroffen. Die Plausibilitätskontrolle dient der Überprüfung der Methodik und der Ergeb-

nisse aus der ursprünglichen Kartierung und der Angemessenheit der daraus abgeleiteten 

Konflikte und Maßnahmen:  

- Basis der Plausibilitätsprüfung ist eine Überprüfung der Lebensraumstrukturen im Ge-

lände analog zur Potenzial-Analyse. Haben sich für die Vorhabenbeurteilung wesentliche 

strukturelle Veränderungen (u.a. Veränderung der Lage der bekannten/vermutlichen 

Quartierzentren infolge Waldveränderungen und damit indirekt auch der Flugrouten, o. a.) 

im vom Vorhaben betroffenen Raum ergeben?  

- Hat sich seitdem die Bestandsentwicklung der bisher vorrangig für die Vorhabenbeurtei-

lung relevanten Arten auf lokaler und übergeordneter Ebene (Naturraum, Schutzgebiet, 

Schutzstatus im Bundesland) bekanntermaßen geändert?  

- Haben die für die Konfliktanalyse bisher zur Verfügung stehenden / benutzten Daten eine 

ausreichende artspezifische Auflösung? Vor allem ältere Daten, welche sich methodisch 

bedingt auf gruppenbezogene Aussagen beschränken (in denen z.B. nur die Gattung Pi-

pistrellus von der Gattung Myotis unterschieden sind), sind für viele Fragestellungen, die 

der ASB oder die FFH-VP zu beantworten haben, nicht (mehr) geeignet.  

                                                
12 Stationäre Detektoren unterschiedlichen Typs je nach Zielsetzung der Untersuchung (s. Anhang B-4). 
13 Repräsentative Bereiche, so dass valide Analogien möglich sind. 
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- Sind durch inzwischen geänderte, rechtliche oder weitere, oben nicht erwähnte fachliche 

Rahmenbedingungen, zusätzliche Arten / Sachverhalte zu untersuchen oder zu bewerten 

(etwa aufgrund fortgeschrittener Methodik, bei Änderung des Schutzstatus einer Art)? 

Je bedeutender ein Artvorkommen ist und je gravierender die zu erwartenden Beeinträchti-

gungen (und deren Rechtsfolgen) sein könnten, umso größer ist der Anspruch auf Aktualität.  

 

5.4 Methodenwahl und Untersuchungsumfang für die Fleder-

maus-Erfassung 

5.4.1 Wahl geeigneter Methoden 

Die Methoden zur Erfassung von Fledermäusen in einem Landschaftsraum ergeben sich be-

darfsorientiert (ebenso wie der Untersuchungsumfang, vgl. Kap. 5.4.2.). 

Eine entsprechende Matrix findet sich in  Anhang B-3. Die Matrix enthält Prüffragen, welche 

als Definitionshilfe bezüglich der in vertiefender Untersuchung zu klärenden Fragestellungen 

und zur Auswahl der dann sinnvollen Methodenbausteine dienen können. Die fledermaus-

kundliche Untersuchung soll sich auf die positiv beantworteten, relevanten Fragestellungen 

konzentrieren. Zur Beantwortung der Fragen müssen im Regelfall Sachverständige hinzuge-

zogen werden.  

Entscheidend für die Auswahl einer Methode und der Methodenkombination (Methodenmix) 

ist die Effizienz der Methoden in Bezug auf die Untersuchungsfragestellung. Jede Untersu-

chung muss zum Ziel haben, bei kleinstmöglichem Aufwand den größtmöglichen Effekt zu 

erzielen. Methodenstandards sind ansatzweise etabliert.14 Um ausreichende Erkenntnisse 

über das vorhandene Artenspektrum und räumliche Verteilungsschwerpunkte zu gewinnen, 

sollte ein Methodenmix zum Einsatz kommen ( Abbildung 2). Die Arbeitshilfe gibt hier einen 

Rahmen vor, der einzelfallbezogen aufzufüllen und zu begründen ist. Von Spezialfällen abge-

sehen, sollte der Methodenmix mindestens Detektorbegehungen, automatische Aufzeichnun-

gen an bestimmten Orten mittels stationärer Echtzeit/Vollspektrum-Detektoren und Netzfänge 

während der Sommermonate umfassen. Der anzuwendende Methodenmix ergibt sich ansons-

ten entsprechend der im Raum vorhandenen, potenziell fledermausbedeutsamen Strukturen 

(Siedlungsstruktur, Wald, …) und der dort potenziell realisierten (und potenziell beeinträchtig-

ten) Funktionen, Quartiere, Flugrouten und Nahrungshabitate. Sind im Untersuchungsraum 

Habitate vorhanden, die möglicherweise als Schwarm- und Winterquartiere in Betracht kom-

men, müssen der Untersuchungszeitraum und das Methodenspektrum entsprechend ange-

passt bzw. erweitert werden.  

                                                
14 Für Fledermausuntersuchungen, die im Rahmen von Straßenplanungen durchgeführt werden, enthält das HVA 
F-StB (BMVI 2017) Methoden-Hinweise. Die dort im Anhang enthaltenen Methodenblätter (ALBRECHT et al. 2014) 
sind zur Gewinnung der notwendigen Grunddaten im Allgemeinen geeignet. Je nach speziellen Rahmenbedingen 
(bezüglich der zu erfassenden Arten, der speziellen Eigenschaften der Habitate, z.B. Gebäude oder der speziellen 
Zielsetzungen) müssen sie aber ergänzt und z.T. auch modifiziert werden, damit die Sachverhaltsermittlung 
ausreichend ist. Deswegen ist weiterhin eine vorhaben- bzw. konfliktbezogene Methodenauswahl und Begründung 
im Einzelfall erforderlich. Eine Methodenübersicht enthält Anhang B-4. Ergänzend werden die Methoden-
beschreibungen in BCT (2016), GESSNER (2011) und MKULNV (2017) empfohlen. 
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Anwendungsbeispiel: Berührt das zu beurteilende Projekt beispielsweise strukturreiche, von Hecken gegliederte Offenlandflä-
chen und sind entsprechend der Beurteilung durch das Expertenteam als empfindliche Funktionen v.a. Flugrouten und lediglich 
nachrangig Nahrungshabitate zu erwarten, genügen Detektorkartierungen. Je höherwertiger die Habitate und je bedeutsamer 
die (Flugrouten-)Funktion oder die potenzielle Projekteinwirkung eingeschätzt werden, desto häufiger müssen neben mobilen 
Detektoren differenziertere Methoden, hier über längere Zeit automatisch aufzeichnende stationäre Echtzeit-Vollspektrum-
Detektoren, zur Klärung eingesetzt werden. Vollspektrum-Geräte müssen immer zum Einsatz kommen, wenn nicht auf eine 
Artdifferenzierung verzichtet werden kann. Nur mit Hilfe von stationären Geräten lassen sich weitere Merkmale, wie z.B. der 
zeitliche Verlauf der Flugroutennutzung während der Nachtstunden bzw. während aufeinander folgender Nächte, ermitteln.  

Sind Waldhabitate potenziell betroffen, muss mittels Höhlenbaumkartierung unterschieden werden, ob als Quartier von Fle-
dermäusen geeignete Strukturen in Trassennähe vorhanden sind oder nicht. Im Einzelfall sind die Quartiere bereits durch die 
angewendeten anderen (Detektor-)Methoden ausreichend identifiziert. Im Regelfall wird mittels Netzfängen zu klären sein, ob 
aufgrund der Präsenz und Häufigkeit von reproduzierenden Weibchen (Wochenstubentieren) eine Wochenstube in der Nähe, 
im betreffenden Waldbestand, anzunehmen ist. Verdachtsfälle sind dann ggf. durch Besenderung eines oder mehrerer Tiere 
und Verfolgung zum Wochenstubenquartier abzuklären („Quartier-Telemetrie“). Sind entsprechende Strukturen im Wald nicht 
vorhanden und/oder ergeben die Netzfänge keine Hinweise, genügt die Ermittlung von Flugrouten und Nahrungshabitaten 
mittels mobiler und stationärer Detektormethoden.  

 
Raumbezogen 
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 * Geeignete Quartierstrukturen werden zusätzlich endoskopiert (einmalig). 
 ** Video V, Fotofalle F, Lichtschranke L 
 *** Quartiertelemetrie Q, Aktionsraumtelemetrie A 

Abbildung 2: Methodenmix in Abhängigkeit von den Untersuchungsfragestellungen 

und raumbezogen ausgeprägten fledermausrelevanten Funktionen  

 

Die am besten geeigneten Zeiträume für die Untersuchungen und die empfohlenen Untersu-

chungswiederholungen (Termine der Probennahme) sind in → Abbildung 3 dargestellt.  
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Quellen: BRINKMANN et al. 1996, 2012, LIMPENS et al. 2005, GESSNER 2011, BCT 2016, verändert. 

Abbildung 3: Für die Fledermauserfassung geeignete Erfassungszeiträume (nach 

Methoden geordnet) 

 

Hinweise zur standardisierten Anwendung der verschiedenen Methoden im Rahmen des 

Fachgutachtens sind in → Anhang B-4 aufgeführt.  

 

5.4.2 Untersuchungsumfang, notwendige situative Ergänzung des projektbe-

zogenen Methodenspektrums 

Der Untersuchungsumfang zur Erfassung von Fledermäusen in einem Landschaftsraum ergibt 

sich ebenso bedarfsorientiert.  

Eine Grundbedingung stellt die Einhaltung der methodischen Empfehlungen dar, bezüglich 

der Mindestzahl an Stichproben (Methodenmix  Abbildung 2), der Untersuchungswieder-

holungen ( Abbildung 3), der Zahl der Probeflächen sowie der Untersuchungsdauer ( 

Anhang B-4).  

Im Regelfall sind alle nach der „Potenzialanalyse“ für Fledermäuse geeigneten Nutzungs-

/Strukturtypen hinsichtlich des Vorkommens von Fledermäusen und der Bedeutung der Struk-

turen für die Fledermäuse näher zu untersuchen, sofern nicht ausgeschlossen werden kann, 
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dass sie von Projektwirkungen möglicherweise überlagert oder beeinflusst werden. Sollen ab-

weichend potenziell relevante Strukturen nicht näher untersucht werden, wird dies im Fach-

gutachten dokumentiert und begründet (z.B. durch Verweis auf ausreichende Daten aus 

anderen Quellen). 

Besondere Aufmerksamkeit muss den für das Überleben des lokalen Fledermausbestands 

potenziell bedeutsamen Quartierhabitaten und eventuellen Flugroutenbeziehungen, welche 

von der geplanten Straße geschnitten werden könnten, gegeben werden. Nahrungshabitate 

können wegen des damit verbundenen Aufwands im Allgemeinen nicht flächendeckend lü-

ckenlos erfasst werden. Es muss aber dafür gesorgt sein, dass ausreichende Erkenntnisse 

über die Lage der bedeutsamen Nahrungshabitate gewonnen werden. Dafür reichen in der 

Mehrzahl der Fälle die Untersuchung auf repräsentativen Probeflächen und die Flächenextra-

polation der Erkenntnisse. Könnten Trenn- und Barrierewirkungen maßgebliche Habitate von-

einander trennen, müssen Funktions-/Lagezusammenhänge der insoweit besonders 

empfindlichen Arten durch ergänzende Telemetrie aufgeklärt werden. 

Wachsende Erkenntnisse aufgrund erster Untersuchungen machen es erforderlich, spezielle-

ren Fragestellungen in weiteren Untersuchungsschritten mit jeweils verfeinerten, meist aber 

auch aufwendigeren Methoden nachzugehen. Dies schließt auch ein, dass Methoden ggf. sehr 

kurzfristig / unmittelbar zu modifizieren sind und eine andere, besser geeignete Methode ein-

zusetzen ist.  

Beispiel: Bei einer nächtlichen Geländeerfassung wird ein besonderes Artvorkommen erfasst, z.B. gibt der Detektor Hinweise 
auf eine naturschutzfachlich sehr bedeutende und / oder mit dem Detektor nicht einwandfrei identifizierte Art an eingriffsbezo-
gen relevanter Stelle. Diese Vorkommen sollten dann durch Netzfänge weiter präzisiert werden. Wird ein trächtiges Weibchen 
einer gefährdeten Art festgestellt, deren Wochenstubenquartier bislang unbekannt ist, muss dies möglichst umgehend eine 
Untersuchung durch Telemetrie auslösen, weil nähere Daten über die Lage des Wochenstubenquartiers (Quartiertelemetrie, 
s. Anhang B-4) und evtl. weitergehend – bezüglich möglicher Zerschneidungseffekte – über die Raumnutzung der Kolonie 
(Aktionsraumtelemetrie) erforderlich sind.  

 

5.4.3 Grenzen der Geländeerfassung mit verschiedenen Methoden 

In der Regel müssen die Daten artspezifisch erhoben werden. Nicht immer müssen aber alle 

Fledermausarten in gleicher Differenzierung erfasst werden. Arten, deren Vorkommen natur-

schutzfachlich besonders bedeutsam sind und Arten, die gegenüber den voraussichtlichen 

Projektwirkungen besonders empfindlich sind (vgl. Kap. 6), stehen im Zentrum der Bestands-

erfassungen. Dies ist bei der Methodenwahl zu berücksichtigen, weil nicht jede Methode bei 

jeder Art gleich effektiv ist.  

In Bezug auf Detektormethoden wird die Rufaufzeichnung und anschließende computerge-

stützte Rufanalyse als Mindestanforderung angesehen.15 Zudem sind hochwertige Detektoren 

einzusetzen, welche sich im Allgemeinen dadurch auszeichnen, dass sie eine Möglichkeit zur 

Kalibrierung besitzen.  

                                                
15 Gegenüber einer reinen audiovisuellen Ansprache im Gelände hat die computergestützte Rufanalytik den Vorteil, 
dass die ermittelten Ergebnisse – gerade in Zweifelsfällen – durch Dritte überprüfbar sind (vgl. z. B. SKIBA 2009). 
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Trotzdem müssen sich alle Beteiligten, die fledermauskundliche Geländedaten nutzen, dar-

über bewusst sein, dass die Ergebnisse zwangsläufig immer eine Momentaufnahme darstel-

len. Auch die besten verfügbaren Methoden produzieren eine hohe Varianz, weil die 

Fledermäuse in Kolonien leben und die nächtlichen Flugaktionen zwischen Quartieren und 

Nahrungshabitaten räumlich und zeitlich hoch variabel sind (vgl. Kap. 3). Zudem weist das 

nächtliche Aktivitätsmuster zeitliche Spitzen und Tiefpunkte auf. Zu den arttypischen Aus- und 

Einflugzeiten der Fledermäuse, meist einige Zeit nach Sonnenuntergang bzw. vor Sonnenauf-

gang, ist die Aktivitätsdichte im Umfeld des Wochenstubenquartiers sehr hoch, zum Rest der 

Nacht hin eher gering, bis die Individuen gegen Sonnenaufgang und u. U. noch einmal um 

Mitternacht in die Kolonie zurückkehren, um ein Jungtier zu säugen. Im Spätsommer, nach-

dem die Jungtiere fliegen können, ist die Aktivitätsdichte ebenfalls höher als zu Beginn der 

Flugzeit oder während der Wochenstubenphase. Die hohe Mobilität der Fledermäuse bedingt, 

dass durch Untersuchungen, die in der Regel nur stichpunktartig und zeitlich begrenzt durch-

geführt werden, nicht alle Arten mit ihren räumlichen Wechselbeziehungen umfassend erfass-

bar sind.  

Eingeschränkt wird die Nachweisbarkeit von Arten auch durch den Untersuchungsraum: Aus 

Gründen der Praktikabilität, angesichts aufwendiger Untersuchungen, müssen die Kartierun-

gen relativ eng16 auf das engere Trassenumfeld einer oder mehrerer Varianten begrenzt erfol-

gen.  

Bei der Interpretation von Detektorergebnissen muss berücksichtigt werden, dass die Echorufe 

der einzelnen Arten eine sehr unterschiedliche Impulsstärke (laut und leise rufende Arten) auf-

weisen, so dass einzelne Arten eher bzw. häufiger detektiert werden als andere. Die ungleiche 

Verteilung der Fledermausaktivität nach Raum und Zeit und die Erfassbarkeit müssen bei der 

Wahl der Methoden und bei der Auswertung berücksichtigt werden. Das stellt hohe Anforde-

rungen an die fachliche Interpretation der Ergebnisse und die gutachterliche Bewertung.  

Selbst unter günstigen Rahmenbedingungen können einige Arten, v.a. die Arten Braunes und 

Graues Langohr sowie Kleine und Große Bartfledermaus, allerdings nicht allein mittels Laut-

analyse mit dem Detektor identifiziert werden. Zudem kann selbst bei ordnungsgemäßer 

Handhabung qualitativ hochwertiger Detektoren nicht jede Rufsequenz der ansonsten artbe-

zogen identifizierbaren Arten mit gleicher Sicherheit ausgewertet werden. Je nach Grad der 

Unsicherheit sind solche Rufsequenzen entweder auf Gattungsniveau einzuordnen oder als 

nicht näher bestimmbarer Fledermausruf zu kennzeichnen. 

Sind Arten zu erwarten, bei denen eine Artbestimmung nicht anders möglich ist, sind Netz-

fänge zur Ergänzung der Untersuchungsmethoden in der Regel erforderlich. Ausnahmsweise 

sind artspezifische Informationen verzichtbar, etwa wenn andere bzw. spezielle Fragestellun-

gen verfolgt werden.  

Akustische Lockmittel (z.B. die Sussex-„Autobat“ und vergleichbare Produkte) sollen im Rah-

men vergleichender Kartierungen der Eignung von Nahrungshabitaten (also zur Ermittlung der 

relativen Aktivitätsdichte) in der Regel nicht eingesetzt werden, wenn die Gefahr besteht, dass 

                                                
16 Im Verhältnis zu den Aktionsradien und Lebensraumansprüchen der betroffenen Fledermausarten. Aktionsradien 
in der sensiblen Zeit der Schwangerschaft und Aufzuchtsphase sind spezifisch und betragen bei einigen Arten 
lediglich ein bis zwei Kilometer. Andere Arten hingegen benötigen aufgrund ihrer Ökologie Aktionsareale, die bis 
mehr als 20 Kilometer im Radius betragen können, um eine solide Nahrungsgrundlage sicherzustellen. 
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ihr Einsatz die Ergebnisse verzerrt. Sie können aber hilfreich sein, weil sie z.B. zur Vorberei-

tung der Telemetrie die Fängigkeit einiger Arten in Fledermausnetzen steigern können (u.a. 

Bechsteinfledermaus, vgl. HILL & GREENAWAY 2005, GOITI et al. 2007, GILMOUR 2014). 

 

5.4.4 Verhältnismäßigkeit und Zulässigkeit von Telemetrie und Netzfang 

Speziell die Besenderung und Verfolgung von Fledermausindividuen mittels Telemetrie ist mit 

einem erhöhten Aufwand verbunden. Dieser ist aber oft gerechtfertigt, weil die Telemetrie ef-

fektiv Erkenntnisse über die Lage der Quartiere („Quartier-Telemetrie“) erlaubt. Die Methode 

ist zudem alternativlos, wenn die Raumnutzung einzelner Individuen bzw. der Wochenstuben-

kolonien ermittelt werden muss („Aktionsraum-Telemetrie“) (→ Anhang B-4).  

Bei der Ausführung durch Sachverständige auf dem Gebiet der Fledermauskunde, verlaufen 

die Methodenanwendungen ohne besondere Belastungen für die betroffenen Individuen. Der 

Netzfang und die Telemetrie stellen trotzdem als (schwach) invasiv eingestufte17 Methoden 

dar. Dennoch kann auf diese Methoden oft nicht verzichtet werden (s.o.).18  

Diese Untersuchungen, die der Vorbereitung einer Planung dienen, gelten nach Naturschutz-

recht nicht als genehmigungspflichtig19. Es besteht jedoch gemäß der Allgemeinen Verwal-

tungsvorschrift zur Durchführung des Tierschutzgesetzes (AVV-TierSchG, Ziffer 7.1.3) nach 

überwiegender Interpretation der Fachbehörden eine Anzeigepflicht. Je nach den Umständen 

des Einzelfalles kann die Behörde den Einsatz der Telemetrie auch als genehmigungspflichtig 

einstufen. Generell sollen invasive Methoden zurückhaltend eingesetzt werden, d.h. nur wenn 

die Fragestellung nicht anders zu klären ist.  

Unter Artenschutzgesichtspunkten darf die Telemetrie außerdem unmittelbar vor, während 

und nach der Geburtsphase (→ Anhang A-1) nicht zum Einsatz kommen.  

 

5.4.5 Andere Methoden 

Andere, als die genannten Methoden, können eingesetzt werden, wenn sie für die jeweilige 

Fragestellung geeignet sind und ausreichend etabliert sind, bspw. die Eignung durch Literatur 

belegt ist. Die abweichende Methodenwahl im Einzelfall muss dann begründet werden.  

Im Rahmen eines Monitorings (s. Kap. 7.6) kommen in der Regel andere, weitergehende Un-

tersuchungsansätze und Methoden zur Anwendung, die in dieser Arbeitshilfe nur am Rande 

behandelt werden. Sofern das Monitoring auf die Ergebnisse der fledermauskundlichen Be-

standserfassung unmittelbar aufbauen soll, müssen die relevanten Daten in besonderer Weise 

                                                
17 Im Sinne von u.U. stark störend und mit einem Verletzungsrisiko behaftet.  
18 Neben Netzfang und Telemetrie sind hier nicht dargestellte Methoden zur dauerhaften individuellen Markierung 
der Individuen zu nennen. Diese Methoden dienen dem mehrjährigen Monitoring und sind deshalb nur für 
Spezialfragestellungen (v.a. im Rahmen des Monitoring) sinnvoll einsetzbar. 
19 Nach § 44 (6) BNatSchG gelten die Zugriffs- und Besitzverbote von § 44 (1) „nicht für Handlungen zur 
Vorbereitung gesetzlich vorgeschriebener Prüfungen, die von fachkundigen Personen unter größtmöglicher 
Schonung der untersuchten Exemplare und der übrigen Tier- und Pflanzenwelt im notwendigen Umfang 
vorgenommen werden. Die Anzahl der verletzten oder getöteten Exemplare […] ist von der fachkundigen Person 

der für Naturschutz und Landschaftspflege zuständigen Behörde jährlich mitzuteilen.“ 
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die Anforderung der Reproduzierbarkeit erfüllen, mindestens durch eindeutige Methodendo-

kumentation, ggf. auch bereits durch Auswahl entsprechend geeigneter Methoden. Im Rah-

men einer Monitoring-Fragestellung ist insbesondere Wert zu legen auf eine verlässliche 

„Mengenangabe“ z.B. bei den Detektor-Zählungen. Diese besonderen Anforderungen an die 

Aktivitätserfassung werden nur von einigen unter den genannten Geländemethoden erfüllt 

( Anhang B-4: „für Monitoring geeignet“).  

 

5.5 Methodische Anforderungen an die Auswertung 

5.5.1 Aufbereitung und Dokumentation der Geländeergebnisse 

Die mit unterschiedlichen Methoden erzielten Geländeergebnisse werden zunächst metho-

denspezifisch20 ausgewertet und dokumentiert (Datenbank, Tabellenkalkulations-Dateien). Im 

Einzelnen sind zu jedem Ergebnis zu dokumentieren:  

- Methodische Rahmenbedingungen: Probeflächen / Transekte21 mit Geokoordinaten, An-

gaben zu den verwendeten Untersuchungs- und Auswertungsgeräten (z.B. Detektor- oder 

Netztyp, Menge, z.B. Länge der pro Probestelle gestellten Netze), Witterung (Temperatur, 

Regen, Windstärke während des Transektganges / des Netzfanges). 

- Ergebnis: Art, Ort, Datum / Uhrzeit; Menge (z.B. Anzahl der Aufnahmen pro Zeiteinheit pro 

Art / Nacht / Probefläche), bei Netzfängen zusätzlich: Geschlecht, Alter / Reproduktions-

status des Individuums, ggf. Flügelklammernummer oder andere relevante individuelle 

Merkmale. Anmerkungen, z.B. Hinweise auf Unsicherheiten, Sichtbeobachtungen, Anga-

ben zur beobachteten Flugrichtung oder Flughöhe etc. 

 

Nachweisstandorte / Probeflächen werden mittels GPS oder in Karten (am besten sind aktuelle 

Luftbilder geeignet) verortet.  

Auch Untersuchungen ohne Feststellung von Fledermäusen (Nichtnachweise) sind zu doku-

mentieren.  

Sofern eine Artdiagnose unsicher verbleibt (z.B. wegen technischer Störungen, zu kurzer 

Rufsequenz usw.), wird - je nach Grad der Unsicherheit - das Artvorkommen / der Detektor-

kontakt mit cf.22 dokumentiert (also: Plecotus cf. auritus) oder nur mit dem Gattungsnamen 

(also: Plecotus spec.).  

Die Erfassung von Fledermäusen mit einem Batdetektor (mobiler und stationärer Detektor) mit 

nachfolgender Rufaufzeichnung zeigt im Ergebnis die Präsenz einer Art an einer Untersu-

chungsstelle, unter Zusammenfassung mehrerer Probestellen in einem Raum. Mit Einschrän-

kungen ist auch die Aktivität der Art beschreibbar; aufgrund der Dokumentation von 

                                                
20 Die Ergebnisse verschiedener Detektoren sind nicht unmittelbar vergleichbar (ADAMS et al. 2012, BELKIN & 
STEINBORN 2014, RUNKEL et al. 2018). 

21 Zur Transektmethode siehe Anhang B-4. 
22 Exemplar, das nicht eindeutig der Art / der Gruppe zugeordnet werden konnte, weil Merkmale fehlen 
([Gattungsname] cf. [Artname]). 
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Einzelrufen ist bei kurz aufeinander folgenden Ortungs-Ereignissen nicht ohne Zusatzinforma-

tion unterscheidbar, ob ein Individuum einmalig oder dasselbe Individuum mehrmals aufge-

zeichnet wurde. Probleme der Quantifizierung resultieren auch aus echoakustischen 

Besonderheiten des jeweiligen Geländes (z.B. infolge unterschiedlicher Reflexionseigenschaf-

ten) und der verwendeten Detektormikrophone, die in der Regel nicht kalibriert sind.23  

Die Geländeaufzeichnungen sollen – methodenspezifisch – mittels möglichst eindeutiger 

Kennzahlen ausgewertet werden. Als Kennzahl kommt bei Detektoruntersuchungen die mitt-

lere Anzahl der Kontakte je Stunde je Probefläche bzw. Detektorstopp in Betracht.24 Bei Netz-

fängen wird ebenfalls die Berechnung eines Index (z.B. Fangerfolg / m2 Netz / Netzstunde) 

empfohlen.25 Der Mittelwert, dem die registrierten Aktivitäten aus allen Detektor-Begehungen 

/ Probenächten zu Grunde liegen, stellt neben weiteren Kriterien ein Maß dar, welches später 

als Bewertungsgrundlage dient. Daten von stationär eingesetzten Detektoren (Stationärer 

Echtzeit/Vollspektrum-Detektor) werden in derselben Weise einer Bewertung zugänglich ge-

macht. Bei Mittelwertbildungen und den darauf aufbauenden Bewertungen ist auf eine ausrei-

chende Stichprobenmenge zu achten und nach Gerätetypen gruppenweise zu trennen. 

Telemetriedaten sind entsprechend ihrer Zielsetzungen, zur Feststellung des Aktionsraumes 

der Kolonietiere anhand einer repräsentativen Stichprobe („Aktionsraum-Telemetrie“) und / o-

der zur Feststellung nur der Quartiere der besenderten Wochenstubenmitglieder (Weibchen) 

(„Quartiertelemetrie“), aufzubereiten.  

Die Quartiere der Wochenstube sind von Quartieren zu unterscheiden, die lediglich als Zwi-

schenquartier von Einzeltieren dienen. (Ggf. sind hierzu die Ergebnisse von Ausflugzählungen 

ergänzend heranzuziehen).  

Die Nutzung im Aktionsraum ist geostatistisch so aufzubereiten, dass die Räume erkennbar 

werden, welche die „essenziellen Lebensräume“ der lokalen Population (Kolonie) darstellen. 

Zur Festlegung wird die Kernel-Methode empfohlen.26 Als „Aufenthaltsraum“ bzw. „Kernjagd-

gebiet“ der Individuen sind die Bereiche anzusehen, in denen 95% bzw. 50% der Peilungen 

(„fixes“) eines telemetrierten Individuums liegen (kernel95 bzw. kernel50) (→ Abbildung 4). 

 

                                                
23 Siehe RUNKEL (2008). 
24 Geräteabhängig sind verschiedene Kenngrößen in Anwendung, welche unterschiedliche Vor- und Nachteile 
haben (ADAMS et al. 2015, SOWLER & MIDDLETON 2013, RUNKEL et al. 2018). Mehrheitlich wird die Zahl der 
Kontakte (calls) pro Zeiteinheit (in der Regel 1 Stunde) genutzt, die Anzahl von Aufnahmen (Sequenzen) oder die 
%-Aktivität pro Zeitintervall (10 Minuten – Intervall oder Stundenintervall).  
25 KUNZ & PARSONS (2009). 
26 Weitere methodische Angaben zur Auswertung in AMELON et al. 2009, KENWARD 1987, MILLSPAUGH et al. 
2012, WHITE & GARROTT 1990, WRAY et al. 1992. 
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Das Polygon, welches den Raum umschließt, in dem die besenderten Tiere unabhängig von der Nutzungsverteilung festge-
stellt wurden, gilt als „Aktionsraum“. Dieser Bereich schließt auch Flächen ein, die für das Fledermausindividuum ohne funkti-
onale Bedeutung sind. Davon werden der „Aufenthaltsraum“ (i. d. R. Nahrungssuchraum) und das „Kernjagdgebiet“ 
unterschieden. 

Abbildung 4: Unterschiede zwischen Aktionsraum, Aufenthaltsraum und Kernjagd-

gebiet eines Individuums nach Telemetriedaten 

 

Mit Ergebnissen nach der „Homing-In-Methode“ (KENWARD 1987) ist entsprechend zu ver-

fahren; die nach dieser Methode ermittelten Aufenthaltsflächen sind in der Regel als Kernjagd-

gebiete einzustufen. Aufgrund geringer Standardisierung ist die Homing-In-Methode 

besonders fehleranfällig und sollte deswegen nur ausnahmsweise zur Anwendung kommen. 

Dabei hat die geostatistische Auswertung von Telemetriedaten maßgeblichen Einfluss auf die 

Ergebnisse. Insbesondere die zu treffenden Entscheidungen über den anzuwendenden Aus-

wertealgorithmus und Glättungsfaktor müssen sachkundig mit Bedacht getroffen werden und 

erfordern Spezialwissen und Erfahrung, weil sich die Ergebnisse z.T. stark unterscheiden 

(CHIRIMA & OWEN-SMITH 2015, GULA & THEUERKAUF 2013). Als vergleichsweise robust 

wird der als Open-Source verfügbarer R-Algorithmus rhr (SIGNER & BALKENHOL 2015) für 

die Auswertung empfohlen. 

Die im Rahmen der Fledermauskartierung ermittelten Ergebnisse werden in Karten dargestellt, 

siehe die Hinweise → Anhang B-5, Musterkarten in Anlagen 1-3. 
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5.5.2 Bestandsbewertung  

5.5.2.1 Identifikation der fledermauskundlich bedeutsamen Funktionen und Land-

schaftsbereiche 

Die Lebensräume, die von Fledermäusen genutzt werden, werden entsprechend ihrer Funk-

tion eingeteilt als: 

- Quartiere (differenziert nach: Wochenstube der Kolonien, Zwischenquartiere v. a. von 

Männchen und Weibchen außerhalb der Wochenstube, Balzquartiere etc., Winterquar-

tiere). 

- Flugrouten (Leitlinien, Strukturen, die der Orientierung und Verteilung der Individuen im 

Raum dienen). 

- Nahrungshabitate (Lebensräume, wo die Individuen jagen). 

Aufgabe der Bewertung ist es, die für Fledermäuse bzw. für die Arten resp. Kolonien maßgeb-

lichen Habitate zu identifizieren. Dies kann - im Fall der Beeinträchtigung - auch Hinweise auf 

die Schwere der Beeinträchtigung geben. Aufgrund von Funktionsüberlagerungen und metho-

discher Probleme der Bestandserfassung können die Funktionen nicht immer eindeutig iden-

tifiziert, separiert und bewertet werden. 

Entsprechend der aufgrund methodischer Probleme begrenzten Differenzierungsmöglichkei-

ten wird eine Klassifizierung nach Landschaftsbereichen mit Funktionen besonderer Bedeu-

tung (A) und allgemeiner Bedeutung (B) vorgenommen. Habitate mit einer Funktion 

besonderer Bedeutung (Klasse A) sind solche, die entweder von überdurchschnittlich vielen 

Individuen aus den Wochenstuben oder überdurchschnittlich intensiv von Wochenstubentie-

ren genutzt werden und die insofern „maßgeblich“ für die Wochenstubenkolonie(n) sind. Ha-

bitate, die für das Wohlergehen der Kolonie(n) dagegen von unterdurchschnittlicher 

Bedeutung sind, werden davon abgegrenzt (Klasse B). Die Habitate / Bereiche mit diesen 

Eigenschaften (A, B) werden entsprechend in Karten gekennzeichnet. Handelt es sich um Be-

reiche, die bereits auf der Grundlage der Vorbegehungen und weiterer Vorinformation der 

Sachverständigen sowie allgemeiner Kenntnis ohne weitere Prüfung mittels Geländeerfas-

sung als Flächen mit sehr geringer Eignung für Fledermäuse eingeordnet wurden (nicht ledig-

lich unterdurchschnittlich; Beispiele in  Tabelle 3, S. 25), werden sie zur Klasse (C) gezählt.  

Für die weiteren Funktionen (z.B. Winterquartier-Funktion) gilt entsprechendes. 

Zu unterscheiden sind die für die FFH-VP und den ASB immer erforderliche artbezogene Be-

wertungsebene und die bei Bedarf zu ergänzende synthetische Ebene, in der die Ergebnisse 

artengruppenbezogen bewertet werden.  

 

Artbezogene Bewertung 

Verallgemeinerbare Daten über die Aktivitätsdichte von Fledermäusen, die als Bewertungs-

hintergrund dienen könnten, existieren – auch vor dem Hintergrund der o. g. Methodenprob-

leme und fehlender Messstandards – artbezogen bislang kaum. Trotzdem muss eine 
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artbezogene Bewertung angestrebt werden. Verbleiben Lücken aufgrund der gerätespezifi-

schen Grenzen der Art-Erfassbarkeit, müssen diese durch komplementäre Untersuchungsme-

thoden und – in engen Grenzen – durch Potenzialabschätzungen27 und ggf. Worst-Case-

Annahmen ausgeglichen werden. Nur wenn die konkrete Fragestellung eine weitere Spezifi-

zierung nicht zwingend erfordert, darf die Einordnung der Geländeerfassungsdaten, bspw. der 

Detektordaten, gruppenbezogen bleiben. 

 

Für die Bewertung ergeben sich folgende Leitlinien: 

- Je mehr Wochenstubentiere (reproduzierende Weibchen oder Jungtiere einer Art) an einer 

Netzfangstelle gefangen werden, umso größer ist die Wahrscheinlichkeit eines Quartiers 

im nahen Umfeld. Eine hohe Bedeutung des Habitats für das örtliche Vorkommen ist an-

zunehmen, wenn aufgrund des artspezifisch relativ geringen Aktionsraumes der gefange-

nen Fledermausart (z.B. Bechsteinfledermaus, Langohren) auf eine Wochenstubenkolonie 

(weitere reproduzierende, adulte Tiere und Jungtiere) und entsprechende Nahrungshabi-

tate in geringer (je nach Art <1 bis 2 km) Entfernung geschlossen werden kann und der 

Fangzeitpunkt in den Zeitraum des Koloniezusammenhaltes fällt.  

- Mittels Telemetrie nachgewiesene Tagesquartiere, Nahrungshabitate oder Flugrouten von 

- repräsentativ ausgewählten - Wochenstubentieren sind für das jeweilige Individuum und 

die Kolonie umso bedeutsamer, je konstanter das Quartier, das Nahrungshabitat bzw. der 

betreffende Teilbereich als Nahrungshabitat oder Flugroute genutzt wird.28 Für eine hohe 

Bedeutung eines Nahrungshabitats für die Kolonie spricht auch, wenn das Nahrungshabi-

tat nahe an der Wochenstube liegt.  

- Der Nachweis eines adulten Männchens per Netzfang und seine ggf. durch Telemetrie 

nachgewiesenen (Nahrungs-)Habitate sind von vergleichsweise geringer Bedeutung. Hier 

kann lediglich auf ein Nahrungshabitat eines einzelnen Individuums oder einen Transfer-

flug geschlossen werden. 

- (Artspezifisch) zeitlich-räumlich sehr verdichtete Nachweise im Detektor geben einen Hin-

weis auf eine Wochenstubenkolonie in der näheren Umgebung oder auf tradierte / obliga-

torische Nahrungshabitate oder Flugrouten. Merkmale können die Flugintensität (Aktivität, 

Frequenz) der betrachteten Art in Relation zu den Nachweisen im gesamten Untersu-

chungsraum sein und eine hohe Stetigkeit des Antreffens der Art bei mindestens 7 Wie-

derholungen der Detektorbegehungen. (In anderen Fällen kann aus Detektordaten allein 

nicht auf den Status der Tiere bzw. auf eine bedeutende Funktion als Nahrungshabitat 

oder Flugroute geschlossen werden).  

- Einige Arten können aufgrund ihrer leisen Echoortungssignale unter den Rahmenbedin-

gungen der Erfassung u. U. gerätetypisch unterrepräsentiert sein (Braunes Langohr, 

Graues Langohr, Bechsteinfledermaus, Hufeisennasen). Die gutachterliche Einschätzung 

                                                
27 Indem das Gutachterteam unter Berücksichtigung der sonstigen Ergebnisse, z.B. Verteilung der Arten in den 

Netzfängen, eigene Schlüsse bezüglich der Artvorkommen und –verteilung zieht und diese begründet.  
28 Besonderheiten wie z.B. die ausnahmsweise und meist kurzzeitige starke Nutzung ansonsten atypischer 
Habitate, z.B. die zeitweilige Jagdnutzung von waldnahen Äckern oder von „Käferlöchern“ in jungen Nadelforsten, 
müssen ggf. kommentiert und abweichend bewertet werden.  
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muss dies berücksichtigen, sofern weitere Daten hierfür sprechen, z.B. die Habitateigen-

schaften für die Art günstig sind. Entsprechende Korrekturfaktoren können der Literatur 

(EUROBATS 2015: 142)29 entnommen werden. 

 

Die  Tabelle 3 (S. 25) soll als Orientierungsrahmen für die artbezogene Bestandsbe-

wertung dienen.  

 

Darin werden qualitative und quantitative Hilfskriterien für die Zuordnung sowie methodenbe-

zogene Schwellenwerte genannt. Die Sachverständigen müssen die sich nach dem Orientie-

rungsrahmen ergebende Bewertung vor dem Hintergrund ihrer Erfahrungswerte evaluieren, 

ggf. korrigieren und gebiets- bzw. fallbezogen begründen. Zur Bewertung und Funktionszu-

weisung müssen zuvor alle zur Verfügung stehenden Informationen (Vorinformationen und 

Ergebnisse aller methodisch unterschiedlichen Untersuchungen, z.B. Sichtbeobachtungen, 

Angaben zur Flugrichtung, Flughöhe etc.) interpretativ betrachtet werden. Die Beurteilung darf 

nicht allein auf ein Teilergebnis gestützt werden.  

 

Tabelle 3: Orientierungsrahmen (Merkmale, Kriterien, Schwellenwerte) für die Iden-

tifikation artbezogen bedeutsamer Habitate / Funktionen 

Funktion 
Be-
deu-
tung30 

Beschreibung (art-bezo-
gene Betrachtung) 

Qualitative und quantitative Zu-
ordnungskriterien, methoden-
bezogene Schwellenwerte 

Mögliche Erkenntnisquel-
len 

W
o

ch
en

st
u

b
en

q
u

ar
ti

er
, W

in
te

rq
u

ar
ti

er
, 

(B
al

zz
en

tr
u

m
) 

 

A 

 

- Wochenstubenquartier 

- Balzzentrum / Schwarm-
quartier 

- Winterquartier (unter 
Tage) 

 

Quartier(-zentrum) mit (art-
spezifisch) vielen Individuen 
/ hohe Dichte geeigneter 
Strukturen; stetig genutzt, 
starke Bindung / geringe 
Ausweichflexibilität. 

 

 

 

Bindung / Struktureignung (Quar-
tierzentrum, Balzzentrum), artbe-
zogen zu differenzieren.  

 

 

 

Direkt: 

- Ausflugbeobachtung/ 
Quartierzählung 

- (Quartier-)Telemetrie 

Indirekt:  

- Netzfänge 

- (Detektor) 

- Höhlenkartierung 

- Qualifizierte Hinweise 
von Dritten 

Gutachterliche Einschät-
zung. 

                                                
29 Identisch in BARATAUD (2015). 

30 (A) Funktion besonderer Bedeutung (sehr hoch bis mittel), „maßgeblich“ für die Kolonie. (B) allgemeine Bedeutung (gering). 
(C) aufgrund allgemeiner Eignungskriterien ohne Bedeutung (nähere Untersuchung war entbehrlich). 
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Funktion 
Be-
deu-
tung30 

Beschreibung (art-bezo-
gene Betrachtung) 

Qualitative und quantitative Zu-
ordnungskriterien, methoden-
bezogene Schwellenwerte 

Mögliche Erkenntnisquel-
len 

Z
w

is
ch

en
q

u
ar

ti
er

 

B - Tagesquartier 

- Balzquartier 

 

Einzel-/Ausweichquartier, 
von einzelnen / wenigen Indi-
viduen temporär genutzt; ge-
ringe Bindung / hohe 
Ausweichflexibilität 

Quartier eines Einzeltieres, kurz-
zeitig genutzt.  

Isolierte Lage abseits Aktivitäts-/ 
Quartierzentrum, geringes Volu-
men (geringe Eignung als Wo-
chenstubenquartier) 

 

C keine Funktion als Quar-
tier(wald) (ohne weitere Prü-
fung), höchstens wie (B) 

Junge, baumhöhlenarme Be-
stände / frei von möglichen Quar-
tierstrukturen (ganz überwiegend 
keine Quartierqualitäten vorhan-
den / zu vermuten) 

- Biotoptypenkartierung 

- Vorbegehung durch 
Sachverständige 

- Baumhöhlenkartierung, 
hilfsweise ornithologi-
sche Daten zu Spechten 
und Hohltaube 

F
lu

g
ro

u
te

 

A Flugroute (artspezifisch) vie-
ler Individuen, geringen Ver-
änderungen unterworfen, 
traditionell genutzt 

starke Bindung / geringe 
Ausweichflexibilität (Bezug 
zu nahe gelegenen Quartie-
ren der Art) 

Gerichtete Bewegung mehrerer 
bis vieler Individuen und typischer 
Verlauf der Aktivität: 

- 50%-Regel31, mind. 4 Rufkon-
takte/Nacht32  

- Sofern wenige Individuen/Kon-
takte: Stetigkeit über alle 

Probe-Nächte hoch (i. d. R.  
50%, bei leise rufenden Arten 
mind. 2x) 

- Zeitliche Struktur / Verlauf des 
Auftretens während aufeinan-
der folgender Nächte: Peaks 
kurz nach Sonnenuntergang / 
Dunkelheitseintritt und ggf. vor 
Sonnenaufgang 

- Mobiler Detektor und 
Sichtbeobachtung 

- Stationärer Detektor 

- Telemetrie 

- Gutachterliche Einschät-
zung: Struktur-/ Raumei-
genschaften, (z.B. 
strukturelle Durchgän-
gigkeit, Zwangspässe, 
sonstige strukturelle Eig-
nung/Nichteignung)  

 

B Vorbeiflüge einzelner Indivi-
duen, als Nahrungsres-
source starker Veränderung 
unterworfen / temporär be-
stehend, geringe Bindung / 
hohe Ausweichflexibilität 

Zeitlich-räumlich unauffällige 
Nachweise (weniger als bei (A), 
die Kriterien für (A) treffen nicht 
zu) 

 

C keine Funktion als Flugroute 
(ohne weitere Prüfung), 

höchstens wie (B) 

Gutachterliche Einschätzung: 
Strukturell ungeeignet (keine Leit-
struktur) 

- Gutachterliche Einschät-
zung: Vorbegehung in 

                                                
31 Aus den Ergebnissen der einzelnen Detektortermine aller Probestellen wird ein Mittelwert errechnet. Die 
Berechnung des Mittelwertes berücksichtigt nur Flächen mit Rufaktivität > 0. Werte, die unterhalb des Mittelwertes 
(50%-Regel) aller Probeflächen (mindestens 15 Probeflächen) liegen, können vielfach als nicht maßgeblich 
eingestuft werden. Werden weniger Probeflächen herangezogen und/oder sind die meisten Probeflächen entweder 
sehr arm an Fledermäusen (z.B. großflächige Ackerlandschaften) oder sehr reich (z.B. großflächige, naturnahe 
Wälder), führt die Bewertung mit relativen Zahlenwerten anhand der 50% - Regel zwangsläufig zu 
Fehleinstufungen. Generell muss die Einstufung von den Sachverständigen anhand der Gesamtheit vorliegender 
Ergebnisse überprüft bzw. plausibilisiert werden. Für Arten mit sehr geringer Präsenz / Stetigkeit (auf wenigen 
Probeflächen mit einzelnen akustischen Nachweisen) erfolgt die Bewertung verbal-argumentativ.  
32 BOONMAN (2011: 7) definiert eine Flugroute als einen Querungsbereich, an dem mind. 2 Individuen die 
Flugroute jede Nacht auf dem Hin- und Rückweg zwischen Quartier und Jagdhabitaten nutzen. Entsprechend 
müssen mind. 4 „Rufkontakte“ der Art pro Nacht identifiziert sein, damit von einer Flugroute gesprochen werden 
kann. 
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Funktion 
Be-
deu-
tung30 

Beschreibung (art-bezo-
gene Betrachtung) 

Qualitative und quantitative Zu-
ordnungskriterien, methoden-
bezogene Schwellenwerte 

Mögliche Erkenntnisquel-
len 

Bezug auf Struktur-/ 
Raumeigenschaften 

N
ah

ru
n

g
sh

ab
it

at
 

A Kern-Nahrungshabitat (für 
die Kolonie(n) maßgeblich) 

- geringen Veränderungen 
unterworfen, traditionell 
genutzt 

- Seltene Ressource, 
strenge ökologische Bin-
dung der Art 

- Vergleichsweise nahe am 
Wochenstubenquartier 

Viele Individuen / stark frequen-
tiert:  

- Detektor (50%-Regel).  

Oder:  

- Netzfang (mit ≥ 3 Indiv. einer 
Art / ~ 100m Netz / Nacht und 
mind. 2 reproduzierende Weib-
chen).  

Oder: 

- Telemetrie: Kernjagdgebiete 
(=Kernel50 nach Kreuzpei-
lungsdaten bzw. “homing-in“) 

- Detektor 

- Netzfang 

- Telemetrie 

 

- Gutachterliche Einschät-
zung: Analogieschluss 
bzw. Extrapolation auf 
weitere und nicht näher 
untersuchte Flächen 

 

B Geringe Funktion: Einzelne 
Individuen / wenig frequen-
tiert 

- Unterdurchschnittlich ge-
nutzt (50%-Regel) 

- Geringe Bindung / hohe 
Ausweichflexibilität (häufi-
gen Veränderungen unter-
worfen, temporär 
bestehend, häufige Res-
source) 

- Detektor: weniger als bei (A),  

Oder: 

- Netzfang: geringer als bei (A) 

 

 

C Keine Funktionen als Nah-
rungshabitat (ohne weitere 
Prüfung) 

Artbezogen strukturell ungeeig-
nete Flächen (je nach Art bspw. 
Baumkulturen und andere sehr 
dichte Waldbestände, von He-
cken kaum strukturiertes Intensiv-
grünland, Acker) 

Gutachterliche Einschät-
zung: 

- Vorbegehung  

 

Die aus der Fledermauskartierung resultierende Bewertung wird nach artspezifischen Funkti-

onen in einer Karte abgegrenzt: → Musterkarte Anlage 2 / Anhang B-5. Möglichst sollen 

Funktionsräume als Darstellungshilfsmittel abgegrenzt werden, die den punktuell (auf Probe-

flächen) erfolgten Erfassungen einen räumlichen Bezug (Punkt-Flächen-Extrapolation) geben, 

in dem die Untersuchungsergebnisse aufgrund vergleichbarer landschaftsstruktureller Ausprä-

gung Gültigkeit beanspruchen. 

 

Artengruppenbezogene Bewertung 

Für die Anwendungsbereiche ASB oder FFH-VP sind immer artbezogene Bewertungen erfor-

derlich. Die artengruppenbezogene Bewertung kann ergänzend erfolgen. Die artengruppen-

bezogene Bewertung hat stärker als die artbezogene Bewertung die Bedeutung eines 

größeren Landschaftsausschnittes33 für die Gruppe der Fledermäuse insgesamt im Blick und 

kann für die UVS und zur Bewältigung der Eingriffsregelung zweckdienlich sein.  

                                                
33 Darunter verstehen wir z.B. einen Funktionsraum (im Sinne der R LBP, BMVBS 2011), der sich aufgrund anderer 
mehr oder weniger homogener Strukturverteilung von anderen Räumen im Untersuchungsgebiet unterscheidet. 
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Für die Bewertung ergeben sich folgende Leitlinien: 

- je höher die Zahl der registrierten Arten ist und / oder 

- je höher ihre Aktivitätsdichte und -frequenz ist, 

umso bedeutsamer ist der Landschaftsbereich (Funktionsraum) für Fledermäuse.  

Für die artengruppenbezogene Bewertung werden die Ergebnisse der Fledermauskartierung 

methodenspezifisch (stationäre Detektoren, mobile Detektoruntersuchungen usw.) klassifi-

ziert. Die Bewertung der Funktionsräume / Funktionen (Flugrouten, Jagdgebiete, Quartierwäl-

der /-bereiche) kann analog zur artbezogenen Bewertung in 3 Klassen (hohe Bedeutung bis 

keine Bedeutung) vorgenommen werden. Bezüglich der Schwellenwerte liegen einige Emp-

fehlungen in der Fachliteratur vor (BACH et al. 1999, BRINKMANN et al. 1996, RAHMEL et al. 

2004, LANU 2008, STARRACH & MEIER-LAMMERING 2008), die für die Klassifikation her-

angezogen werden können. Die Sachverständigen müssen dabei den zwischenzeitlichen Fort-

schritt bei der Entwicklung effektiver Erfassungsgeräte berücksichtigen.  

Die Zahl der festgestellten Arten und weitere qualitative Merkmale (aus der artbezogenen Be-

wertung, vgl. Tabelle 3) z.B. das Vorhandensein von Quartieren in unmittelbarer Nähe sowie 

der Fang reproduzierender Fledermausweibchen, sind zusätzlich für die Bewertung heranzu-

ziehen. Ein Bewertungsmerkmal kann das Vorkommen naturschutzfachlich bedeutender Arten 

sein (z.B. nach dem von BERNOTAT & DIERSCHKE 2016 vorgeschlagenen „Naturschutz-

fachlichen Wertindex“).  

Die Bewertung wird analog der artbezogenen (s.o.) nach Funktionsräumen in einer Karte ab-

gegrenzt.  

 

5.5.2.2 Sonderfälle der Bewertung (Bewertung der lokalen Population, Modellie-

rungen) 

Bewertung des Erhaltungszustandes der lokalen Population  

Als lokale Population ist im Sommer die Wochenstube anzusehen (u.U. verteilt auf mehrere 

Quartiere), im Winterhalbjahr das Vorkommen in einem Winterquartier(komplex).34 

In der Regel muss für eine sachgerechte artenschutzrechtliche Beurteilung von Störungen (er-

hebliche Beeinträchtigungen, notwendige Maßnahmen zur Bewältigung) auf keine Daten zur 

lokalen Population zurückgegriffen werden.35 In Sonderfällen aber, bspw. im Zusammenhang 

mit der Beurteilung einer artenschutzrechtlichen Ausnahme oder bei speziellen Fragen des 

                                                
(z.B. ein Hecken- und/oder obstbaumreicher Funktionsraum, gegenüber einem ackerbaulich geprägten Raum bzw. 
einem geschlossenen Waldgebiet). 
34 „Die Abgrenzung der lokalen Population erfolgt nach Gruppen von Fledermäusen, die in einem lokalen Maßstab 
eine räumlich abgrenzbare Funktionseinheit (zu bestimmten Jahreszeiten) bilden, die wiederum für die Art von 
Bedeutung ist“ (BfN Internethandbuch, https://ffh-anhang4.bfn.de/ Zugriff 20.12.2021). Danach sind 
Männchenvorkommen und im Spätsommer Gruppen von Männchen und Weibchen in Paarungsquartieren ebenso 
der lokalen Population zuzurechnen. Da die Quartiere aber meist über einen größeren Raum verstreut verteilt sind 
und im Einzelnen unbekannt bleiben, lassen sich die Vorkommen planerisch in der Regel nicht als lokale Population 
abgrenzen und behandeln. 
35 Nach der EuGH-Entscheidung C-473/19 und C-474/19 "Föreningen Skydda Skogen" vom 04.03.2021 
(ECLI:EU:C:2021:166) hat eine fachlich angemessene populationsbezogene Relativierung artenschutzrechtlich 
enge Grenzen. 
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FFH-Gebietsschutzes, muss der aktuelle Erhaltungszustand des lokalen Vorkommens beur-

teilt werden. Hilfsweise wird hierfür eine Bewertung nach dem „ABC-Bewertungsschema“36 

empfohlen. Das „ABC-Bewertungsschema“ wurde zur Bewertung lokaler Vorkommen der An-

hang IV-Arten im Rahmen der Berichtspflichten nach FFH-RL entwickelt.37 Für lokale Vorkom-

men werden drei Parameter: Zustand der Population, Habitatqualität und Beeinträchtigungen 

bezogen auf den lokalen Bestand einer Art erhoben/eingeschätzt und bewertet. Die Beurtei-

lung für die lokalen Bestände erfolgt nach grundsätzlich bundesweit einheitlichen Beurteilungs-

kriterien für die Arten des Anhangs IV FFH-RL (SCHNITTER et al. 2006).38 Modifikationen 

dieser Kriterien ergeben sich aus Fortschreibungen entsprechend dem neuesten wissen-

schaftlichen Erkenntnisstand und länderspezifischen Regelungen.39  

 

Einsatz von Modellrechnungen in der Bewertung von Fledermaus-Habitaten 

Um ein Vorkommen vor den Folgen eines Eingriffes wirksam schützen zu können, müssen die 

verschiedenen Funktionen des Gesamtlebensraumes räumlich ausreichend bekannt sein. Fle-

dermausuntersuchungen können aber ein Gelände zwangsläufig nur stichprobenhaft und aus-

schnittsweise erfassen. In bestimmten Fällen, beispielsweise wenn Funktions-

zusammenhänge des Wochenstubenquartiers mit den Nahrungshabitaten einer Kolonie im 

Vordergrund der Fragestellungen stehen, bietet es sich an, fehlende Informationen durch Ex-

trapolation der vorhandenen Daten mittels GIS-Modellierung zu gewinnen. Dabei werden aus 

den Habitatdaten von (in der Regel mittels Telemetrie) repräsentativ beobachteten Individuen 

die Habitatparameter berechnet und auf ein größeres Gebiet, den Aktionsraum der Kolonie, 

hochgerechnet, um die potenziellen Nahrungshabitate und ggf. auch die sie erschließenden 

Flugrouten darzustellen. Durch Kombination mit Cost-Distance-Modellen (ADRIAENSEN et al. 

2003, RAINHO & PALMEIRIM 2011) kann eine Bewertung der verschiedenen Raumbezüge 

und potenziellen Habitate in Bezug auf ihre Bedeutung für das Überleben der jeweiligen Kolo-

nie vorgenommen werden. Beispiele entsprechender Modellrechnungen, welche als Grund-

lage für die projektbezogene Bewertung und die Entwicklung von Vermeidungsmaßnahmen 

herangezogen wurden, sind z.B. in BIEDERMANN et al. (2004) für die Kleine Hufeisennase, 

bei LÜTTMANN et al. (2001) für die Bechsteinfledermaus sowie in STECK & BRINKMANN 

(2015) für die Mopsfledermaus dokumentiert. Die modellierten Ergebnisse lassen teils räumli-

che Verteilungsprognosen mit hoher Auflösungsschärfe zu.  

Modellierungen können im Straßenplanungsverfahren zur Unterstützung der fachgutachterli-

chen Bewertung dienen (BVerwG, Urteil vom 23.04.2014 - 9 A 25.12, Rn. 61 f.). Damit den 

Ergebnissen von Modellierungen auch im Verwaltungsverfahren eine hohe Beweiskraft zuge-

standen werden kann, müssen diese den maßgeblichen Standards, z.B. für die FFH-VP den 

                                                
36 „Mindestanforderungen für die Erfassung und Bewertung von Lebensräumen und Arten sowie die 
Überwachung“. Beschlossen durch die LANA (Bund-Länderarbeitsgemeinschaft „Naturschutz, Landschaftspflege 
und Erholung“ der Ministerien) auf ihrer 81. Sitzung (September 2001) in Pinneberg. 
37 Ein anderes Verfahren, das „Ampel-Bewertungsverfahren“, dient dagegen dazu, den Erhaltungszustand auf der 
Ebene von biogeographischen Regionen zu klassifizieren. (Vgl. EUROPÄISCHE KOMMISSION 2005).  
38 Online: 
http://www.bfn.de/fileadmin/MDB/documents/themen/monitoring/Gesamtsonderheft_2_Bewertungsschemata.pdf. 
39 Bspw. im Fachinformationssystem in NRW unter https://ffh-arten.naturschutzinformationen.nrw.de/ffh-
arten/de/downloads (Zugriff 16.10.2019).  

http://www.bfn.de/fileadmin/MDB/documents/themen/monitoring/Gesamtsonderheft_2_Bewertungsschemata.pdf
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„besten einschlägigen wissenschaftlichen Erkenntnissen“ entsprechen. Dazu gehört eine aus-

reichende Grunddatenmenge und -qualität, die eine Evaluierung und Justierung der Modellie-

rung anhand von Geländeergebnissen möglich macht.  

 

 

6 Beurteilung der Auswirkungen von Straßen und Verkehr 

Im Zuge der Bewertung der Auswirkungen von Straßen und Verkehr auf Fledermäuse ist zu 

klären, welche straßenspezifischen Wirkungen relevante nachteilige Auswirkungen auf die 

Fledermäuse auslösen können. Ob eine Beeinträchtigung vorliegt, muss dann einerseits aus 

fledermauskundlicher Sicht nach den spezifischen Lebensraumansprüchen und Empfindlich-

keitsprofilen der Arten beurteilt werden. Die Wirkungen und die sich ergebenden Beeinträchti-

gungen sind nicht nur eine Funktion des Eingriffsumfanges (kleine – große Straße bzw. Neu- 

oder Ausbau). Faktoren wie die Habitatausstattung bzw. die landschaftliche Konfiguration im 

Wirkungsraum spielen eine bedeutende Rolle. Dieses Element der Beurteilung muss konkret 

projektbezogen von den Sachverständigen eingebracht werden.  

Bei den hier in Kap. 6 genannten Werten und Schwellen handelt es sich nicht um „Erheblich-

keitsschwellen“, sondern um Orientierungswerte, deren Überschreitung eine relevante nach-

teilige Veränderung des Ist-Zustands auslösen kann. Ob eine nachteilige Veränderung im 

konkreten Fall eine Beeinträchtigung im Sinne des Eintritts eines artenschutzrechtlichen Ver-

botstatbestandes nach § 44 BNatSchG, der erheblichen Beeinträchtigung eines Erhaltungs-

zieles in einem FFH-Gebiet (§ 34 BNatSchG) und/oder als Beeinträchtigung der Leistungs- 

und Funktionsfähigkeit des Naturhaushaltes (§ 15 BNatSchG) einzustufen ist, ist nach gelten-

den nationalen bzw. internationalen fachlichen Standards im Kontext des Einzelfalls zu beur-

teilen. 

 

6.1 Relevante Wirkfaktoren und Konfliktanalyse 

Die von Straßen ausgehenden Wirkungen (→ Tabelle 4) werden unterteilt in die Gruppen 

Direkter Flächenentzug, Individuenverlust, Barriere- und Fallenwirkung sowie Störungen durch 

Schall (Lärm), Vibrationen und Licht. Ferner wird unterschieden in baubedingte, anlagebe-

dingte und betriebsbedingte Faktoren. Mögliche Auswirkungen auf Fledermäuse werden ge-

genübergestellt und Hinweise zur Eingriffsprognose und zur Eingriffsvermeidung und 

Eingriffsbewältigung in Abhängigkeit von der Intensität und Reichweite der Wirkungen gege-

ben. Spezielle Fragen der Wirkungsbeurteilung und Bewertung der Beeinträchtigungen wer-

den in Kap. 6.2 vertieft. Zu beachten ist, dass die Wirkungen von Fernstraßen auf die 

Fledermäuse sehr komplex sind und sich überlagern, so dass Wirkungen und Auswirkungen 

(Beeinträchtigungen) in den seltensten Fällen streng systematisch voneinander trennbar sind 

(u.a. CLAIREAU et al. 2019). 
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Tabelle 4: Wirkfaktoren und mögliche Auswirkungen auf die Fledermausfauna an Straßen 

Wirkfaktor Mögliche Auswirkung Hinweise zur Eingriffsprognose und zur Eingriffsvermei-
dung und -bewältigung 

Baubedingte Wirkungen   

Direkter Flächenentzug   

 (Vorübergehende) Flächeninanspruchnahme durch 
Baustelleneinrichtung, Baustraßen usw. 

 Überbauung, Versiegelung, Beseitigung der Vegetation 

 Verlust vorhandener und potenzieller Quartiere 

 

 

 

 

 

 

  

Waldfledermäuse nutzen nicht nur ein Baumquartier (z.B. eine 
Höhle), sondern einen Komplex von Quartieren in einem 
Quartierverbund. Infolge der Beseitigung von (aktuell unbe-
setzten) Höhlenbäumen durch Baumfällungen kann ein Man-
gel an geeigneten Quartierbäumen entstehen.  

Arten mit Siedlungsquartieren weisen oft eine sehr starke Bin-
dung an das Quartier auf.  

Beurteilung der Beeinträchtigung in Abhängigkeit von der Be-
deutung / Funktion und Menge der beeinträchtigten / eingriffs-
bedingt entfallenden Quartiere. Zu bewerten sind: 

  Nachfrageaspekte: Grad der Bindung an ein oder mehrere 
Quartiere (Maßstab: Quartierwechselverhalten → Anhang 
A-2), soziale bzw. reproduktive Bedeutung der betroffenen 
Individuen (der Eingriff wiegt u.U. geringer, falls lediglich 
Zwischenquartiere bzw. Einzelquartiere von Männchen be-
troffen sind).  

  Angebotsaspekte: Mengenverhältnis der beeinträchtigten 
Quartierbäume zum Vorhandensein / zur Dichte des Ange-
botes im engeren Aktionsraum der Kolonie (→ Kap 7.5.2). 

  Kompensierbarkeit durch Auffüllung des Quartierangebotes 
(Neuschaffung von Quartierangeboten → Kap. 7.5.2). 

Ist ein Quartierzentrum vom Eingriff betroffen, müssen vor der 
Planung von Maßnahmen alle Möglichkeiten zum Erhalt eruiert 
und – innerhalb der Grenzen der Verhältnismäßigkeit – ausge-
schöpft werden.  
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Wirkfaktor Mögliche Auswirkung Hinweise zur Eingriffsprognose und zur Eingriffsvermei-
dung und -bewältigung 

 Verlust von Nahrungshabitaten oder von Leitstruktu-
ren durch Entfernen der Vegetation 

 Neuschaffung anderer (Nahrungs-)habitate oder von 
Leitstrukturen nach Entfernen der Vegetation (befris-
tet) 

Der Verlust von Nahrungshabitaten kann über Erhöhung 
von Konkurrenz und Stress zu Nahrungsmangel und zu er-
höhter Mortalität führen. (Die Weibchen z.B. des Großen 
Mausohrs und der Bechsteinfledermaus verhalten sich be-
züglich der Nahrungshabitate „tendenziell territorial“ (→ FE-
Gutachten, Kap. 4). Besonders der Verlust nahrungsreicher 
Habitate im Umfeld der Kolonien kleinräumig agierender Ar-
ten (v.a. Braunes Langohr, Bechsteinfledermaus; weitere 
Arten → Anhang A-2) kann den Bestand der betroffenen 
Kolonien gefährden.  

 

Der Grad der Beeinträchtigung ist davon abhängig, in welchem 
Ausmaß essenzielle Habitate (→ Kap. 5.5.2.1) infolge Über-
bauung entzogen werden. 

  Verlust von Nahrungshabitaten infolge Rodung von Waldge-
bieten, Hecken und Feldgehölzen, die als Nahrungshabitat 
dienen. Merkmale sind: Qualität, Menge, Entfernung vom 
Quartier.  

  Fledermäuse haben je nach Art und Koloniegröße unter-
schiedliche Anforderungen an die Größe und Ausprägung 
ihrer Habitate (→ FE-Gutachten, Kap. 4) (artbezogene An-
gaben in der weiterführenden Literatur: MESCHEDE et al. 
2000, NIETHAMMER & KRAPP 2001/2004, DIETZ et al. 
2016, DIETZ & KIEFER 2014). 

  Nahrungshabitate sind im Allgemeinen umso bedeutsamer, 
je näher sie am Aktionszentrum (Quartierzentrum) der je-
weiligen Fledermauskolonie liegen (artspezifische Größe 
der Aktionsräume / Aktionsdistanzen → Anhang A-2).  

  Die Stärke der Beeinträchtigung wird unter Berücksichti-
gung der Habitatverluste einerseits und der Habitatzuge-
winne andererseits (z.B. durch artspezifisch wirksame, 
vorgezogen geplante Kompensationsmaßnahmen) beurteilt. 

Individuenverlust   

 Fällarbeiten, Beseitigung der Vegetation 

 Beseitigung von Quartierstrukturen 

 Infolge des Fällens von Höhlenbäumen oder durch Entfer-
nung von anderen Strukturen, die als Sommerquartier 
(Wochenstube und weitere Quartiere während des Som-
mers) oder als Winterquartier genutzt werden, kann es zu 
Tierverlusten kommen.  

 

  Das Fällen eines besetzten Quartierbaumes einer Wochen-
stube führt zu gravierenden Beeinträchtigungen der Fleder-
mauskolonie. 

  Fledermäuse senken im Winterschlaf ihre Körpertemperatur 
stark ab. Sie wachen nur langsam auf und können auf akute 
Störungen nicht durch Flucht reagieren. Deshalb sind sie im 
Winter durch das Fällen von Quartierbäumen oder die Be-
seitigung anderer Quartierstrukturen (Felsen, Stollen usw.) 
besonders stark gefährdet. 
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Wirkfaktor Mögliche Auswirkung Hinweise zur Eingriffsprognose und zur Eingriffsvermei-
dung und -bewältigung 

  Ein Fällen von Quartierbäumen in der Wochenstubenzeit 
und eine Beseitigung eines besetzten Winterquartiers 
(Baumquartier, Unter-Tage-Quartier) sind deswegen grund-
sätzlich zu unterlassen (unvermeidbare Eingriffe bedürfen 
andernfalls einer artenschutzrechtlichen Ausnahme).  

  Tierverluste / Beeinträchtigungen / Störungen können im 
Regelfall durch ein Baumanagement vermieden werden (→ 
Kap.7.2, ausführliche Darstellung in BETTENDORF 
2017a, b). 

Baubedingte Barriere- und Fallenwirkung   

 Baustelleneinrichtung,  
Baubetrieb 

 (temporäre) Versperrung von Flugrouten/ temporärer Habi-
tatentzug: Beleuchtungseinrichtungen oder Baustellenver-
kehr tauchen die Baustelle in Licht und bestrahlen diffus 
benachbarte Habitate. Maßgebliche (traditionell genutzte) 
Flugrouten werden mehr als einige Tage verstellt, d. h. 
annähernd „verschlossen“. Quartiernutzungen können be-
einträchtigt werden, wenn Baugerüste und Baustellenaus-
leuchtung bei Sanierungen und Ausbauarbeiten in 
bestehenden Brücken und Tunnel den Quartiereingang 
blockieren und damit den Ein- und Ausflug oder den 
Transferflug behindern (→ FE-Gutachten, Kap. 7). 

 Im Einzelfall können sich im Baufeld mit Rohböden und 
Ruderalvegetation zeitweise attraktive Nahrungshabitate 
für einige Arten herausbilden (→ dies muss bei der Prog-
nose von Fallensituationen/Kollision nach Verkehrsauf-
nahme beachtet werden). 

  Werden im Zuge eines Ausbaues vorhandene, von den lo-
kalen Kolonien genutzte Querungshilfen durch die Bautätig-
keit (Gerüste, Licht usw.) verstellt, reduziert dies ihre 
Funktion als sichere Querungsmöglichkeit signifikant (→ 
FE-Gutachten, Kap.5). Flugrouten können zeitweilig aufge-
geben werden, Quartiere u.U. dauerhaft. 

  Die (räumlich begrenzten) Wirkungen sind in der Regel 
durch ein entsprechendes Baumanagement unter Schonung 
der besonders empfindlichen Habitate vermeidbar.  

Baubedingte Störung   

 Schall, baubedingt   Lärmimission durch Baubetrieb in der Nacht oder in der 
Nähe von Quartieren 

 Störung; Entzug von essenziellen Habitaten, graduelle Be-
einträchtigung von essenziellen Habitaten 

  Den mit einem Nachtbaubetrieb für gewöhnlich einherge-
henden Lärm tolerieren die im Wald jagenden Fledermäuse 
mit einiger Sicherheit (Hinweise: → FE-Gutachten, Kap. 2 
und 4).  
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Wirkfaktor Mögliche Auswirkung Hinweise zur Eingriffsprognose und zur Eingriffsvermei-
dung und -bewältigung 

Der Schall von Sprengungen ist hier nicht dargestellt. 
(Sprengungen in der Nähe von Quartieren müssen unter-
bleiben resp. im Einzelfall beurteilt werden). 

 Baubedingte Lärmwirkungen im Umfeld des Quartiers 
(Baum-und Siedlungsquartiere) werden im Allgemeinen to-
leriert, sofern die Schallquelle außerhalb des Quartiers 
bleibt.  

 Bezüglich des bei Sanierungsvorhaben (z.B. Brückensanie-
rung) entstehenden sehr starken Baulärms fehlt neuere und 
straßenbauspezifische Literatur.40 Treten solche sehr star-
ken Schallwirkungen auf, werden sie im Nahbereich eines 
Quartiers möglicherweise nicht mehr toleriert. Beeinträchti-
gungen müssen ggf. vorsorglich - auf der Basis einer Einzel-
fallbeurteilung - durch ein Baumanagement vermieden 
werden.  

 Vibration, Erschütterungen durch Baubetrieb    Einwirkungen von Erschütterungen und des induzierten 
Schalls infolge Bohrungen, Sprengungen etc. auf Som-
merquartiere und Winterquartiere  

  Verlassen / ausbleibende Besiedlung eines Quartiers 
(weil erkundenden Tieren das Quartier als ungeeignet er-
scheint) 

 Aufwachen aus der Winterruhe mit eventueller Todesfolge 

  Auswirkungen durch Erschütterungen infolge von (Straßen-) 
Baumaßnahmen, z.B. aufgrund von Sprengungen zur Er-
richtung von Tunnel, sind bei entsprechend geringer Entfer-
nung zwischen Quelle und Empfänger wahrscheinlich. Die 
wenigen, vorhandenen Untersuchungen lieferten keine Be-

stätigung41,sind aber auch nicht als genereller Gegenbeweis 
belastbar. 

 Gutachterliche Abschätzung im Einzelfall erforderlich. 

                                                
40 Nach FFH-VP-Info (BFN/Bundesamt für Naturschutz, o.J.) gelten Fledermäuse generell und das Mausohr speziell als gegenüber Bauschall empfindlich, was zur 
Quartiersaufgabe oder zur Vergrämung eines hohen Teils der Wochenstubenkolonie führen kann. Bezüglich der Arten, die individuenstarke Wochenstuben in Brückenquartieren 
oder Winterquartiere in Brücken wählen, ist allerdings ein gewisses Niveau von Tolerierung bzw. Gewöhnung anzunehmen. In der vom BFN herangezogenen Literatur (u.a. 
BLOHM et al. 2005, REITER & ZAHN 2006, zitiert in BFN o.J.: Steckbrief Gr. Mausohr) sind die angegebenen baubedingten Beeinträchtigungen offenbar ausnahmslos auf ein 
Zusammentreffen von Lärm mit anderen Störeinflüssen (Licht, Vibrationen, Berührungen sowie insbesondere unsachgemäße Durchführung von Renovierungsarbeiten) 
zurückzuführen. Der Faktor Lärm erscheint darin nachrangig. Dies dürfte darin begründet sein, dass das Energiemaximum des Baulärms zu wesentlichen Anteilen unterhalb der 
Hörschwelle des Großen Mausohrs liegt. Entsprechend dem breiten Frequenzspektrum sowohl der Baugeräusche als auch des Hörvermögens der Fledermäuse ist eine 
lärmbedingte Störwirkung aber trotzdem – untergeordnet, als mitwirkender Faktor – nicht auszuschließen. Auf der Baustelle entsteht zudem niederfrequenter Schall. Dieser ist 
im Nahbereich, bei sehr hohem Schalldruck, als Vibration wahrnehmbar. Meide- bzw. Ausweichreaktionen könnten provoziert werden. 
41 ANLAUF et al. (2004), HAENSEL & THOMAS (2006). 
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Wirkfaktor Mögliche Auswirkung Hinweise zur Eingriffsprognose und zur Eingriffsvermei-
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 Licht infolge Baubetrieb (Fahrlicht) 

 Stationär beleuchtete Flächen (Bauflächen, Materiallager 
usw.) 

Lichtemission (z.B. Fahrlicht, flutlichtartige Baustellenbe-
leuchtung)  

  Barriereeffekte auf Flugrouten (Vertreibung aus beleuch-
teten Flächen, Meidung beleuchteter Flächen) 

  Störungen (Reduzierung der Nutzung durch Blendwir-
kung) 

  In der Bauphase verhindert ein Lichteinfluss auf geplante 
Flugrouten (im Zusammenhang mit Querungshilfen) die 
Entstehung neuer Flugrouten-Traditionen.  

 

Neben deren Intensität ist die Art des Lichts wichtig. Ein hoher 
UV-Anteil zieht Insekten an stationäre Lichtquellen und schafft 
potenzielle Nahrungshabitate in straßen- bzw. verkehrsnahen 

Bereichen für lichttolerante Arten (→ Tabelle 6, S.47), weißes 
bzw. gelb-grünes Licht wird von den lichtempfindlichen Arten 
(graduell) gemieden, rotes Licht emittierende Lichtquellen da-
gegen weniger.  

Die Intensität der Störung ist artspezifisch unterschiedlich. Bei 
den lichtempfindlichen Arten (→Tabelle 7S.47) sind Meidere-
aktionen gegenüber stationären Lichtquellen bereits bei sehr 
geringer Lichtintensität zu erwarten (EUROBATS 2019a).  

Das Quartier und die Zugangsbereiche zum Quartier dürfen 
generell nicht in helles Licht getaucht sein. 

Nicht tolerierte starke Beeinträchtigungen während der Bau-
phase müssen im Regelfall durch ein Baumanagement vermie-
den werden: 

  Lichtwirkungen müssen auf das enge Baufeld beschränkt 
werden.  

 Ein Nachtbau sollte während der relevanten Zeiten (Som-
mermonate) in fledermausrelevanten Habitaten möglichst 
nicht vorgesehen werden; mindestens für den Nahbereich 
der besonders fledermausbedeutsamen Habitate muss 
Nachtbau speziell eingeschränkt werden. 

Anlagebedingte Wirkungen   

Anlagebedingte Barriere- und Fallenwirkung   

 Schneisen- oder Barriereeffekt der Gradiente  

 Hinweis: Anlagebedingte Zerschneidungswirkungen sind 
gegenüber betriebsbedingten (Kollisionsgefahr, Barriere-
wirkung) bezüglich der Gefährdung von Fledermäusen 
nachrangig. Sie sind aber bei der Planung frühzeitig zu 

 Zerschneidung / Fragmentierung, Querungshindernisse 

 Aufgabe von Flugrouten (Entzug/Behinderung) des Zu-
gangs zu Quartieren oder Nahrungshabitaten).  

 V.a. strukturgebundene Arten mit einer geringen Sonar-
Reichweite (s. Tabelle 7, S. 54) vermeiden es aus (ver-

Die Bewertung ist artspezifisch vorzunehmen (→ Tabelle 7, 
S. 54) 

  Bei kleinräumig und nahe am Substrat (Vegetation und 
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Wirkfaktor Mögliche Auswirkung Hinweise zur Eingriffsprognose und zur Eingriffsvermei-
dung und -bewältigung 

berücksichtigen, weil weitere betriebsbedingte Wirkun-
gen in Abhängigkeit von der jeweiligen Linie (Lage im 
Aktionszentrum der Wochenstubenkolonie oder randlich) 
und der Gradientenlage (Damm, Einschnitt oder Gleich-
lage) verstärkt oder vermindert werden. 

 

  

schiedenen, nicht im Einzelnen differenzierbaren) Grün-
den nach Möglichkeit, größere Freiflächen zu überflie-

gen42 bzw. Wochenstubenquartiere über die Straße 
hinweg zu verlegen, mit der Folge, dass  

- die Straße (hier: das Baufeld) 

- die Unterbrechung vorhandener Leitstrukturen 

für einige Fledermausarten eine (graduelle) Barrierewir-
kung hervorruft (→ FE-Gutachten, Kap. 5). 

Waldboden) jagenden Arten, z.B. Langohr spec., Bechstein-
fledermaus43 ist mit einer starken Zerschneidungswirkung 
zu rechnen.  

 Bei Arten, die innerhalb eines großen Raumes verteilte 
Jagdgebiete aufsuchen und dabei Flächen außerhalb des 
Waldes häufig niedrig queren (z.B. Großes Mausohr), resul-
tiert die Barriere populationsbezogen aus den Kollisionsrisi-
ken. 

  Bei großräumig und weiter von der Struktur entfernt jagen-
den Arten bzw. vergleichsweise schmalflügeligen Arten 
(Kleiner Abendsegler, Großer Abendsegler, Breitflügelfle-
dermaus, Rauhautfledermaus) ist i.d.R. mit einer nur gerin-
gen (nicht relevanten) Zerschneidungswirkung zu rechnen. 

 Ob eine relevante Beeinträchtigung besteht, wird unter Be-
rücksichtigung von Vermeidungsmaßnahmen beurteilt (s. 
Kap.7.3). 

 Straßennah angelegte Regenrückhaltebecken mit Dau-
erstau (vegetationsreich) 

 

 Attraktionswirkung; mögliche Erhöhung der Kollisionsge-
fahr aufgrund der Schaffung von attraktiven Zielhabitaten 
(Trinkgewässer, Nahrungsangebot) in Straßennähe (→ 
Kap. 7.3.8). 

 Regelmäßig erhöhte Kollisionsgefahr, Einflüge in den Stra-
ßenraum sind verstärkt zu erwarten (Wirkungsprognose und 
Maßnahmen → Kap. 7.3.8). 

Betriebsbedingte Wirkungen   

Betriebsbedinge Barriere- und Zerschneidungswirkung   

 Zerschneidung 

 Zerstörung von Verbundstrukturen  

 

  Entzug von Teilen des Aktionsraumes infolge Fragmentie-
rung der Landschaft (Entzug von Quartier- und/oder Nah-
rungshabitaten) 

  Verlust von Verbundstrukturen (Hecken, Baumreihen, 
Feldgehölz, Streuobstwiesen, Alleen usw.)  

  Merkmale sind: Zerschneidungslänge, Qualität, Menge, Ent-
fernung der entzogenen Habitate (randlich / zentral). 

  Die Beeinträchtigung ist weiterhin davon abhängig, in wel-
chem Ausmaß essenzielle Habitate (→ Kap. 5.5.2.1) infolge 
der Zerschneidung des Aktionsraumes entzogen werden. 

                                                
42 MESCHEDE et al. (2000), VERBOOM (1998) und MARTINDALE (2007) führen dies auf fehlende „akustische Geländer“ zurück. 
43 Bezügl. Bechsteinfledermaus siehe im FE- Gutachten (Kap. 4), auszugsweise veröffentlicht in KERTH & MELBER (2009).  
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  Zerschneidungen können durch die Schaffung ausreichen-
der Querungshilfen (Erhalt von Flugrouten über die Straße 
hinweg / unter der Straße hindurch) vermieden werden (→ 
Kap. 7.3). Resultierende „Umwege“ (Verlängerung der Flug-
routen) müssen geringgehalten werden, die Nachteile müs-
sen durch günstige Nahrungshabitat-Angebote auf der 
Flugroute oder in den Zielgebieten (innerhalb des Aktionsra-
dius der Art) kompensiert werden. 

Individuenverlust   

 Direkte Kollisionen mit Fahrzeugen, Sogeffekte und Luft-
verwirbelung  

 

 Verkehrstod (direkt oder infolge Verletzungen) 

Fledermäuse, die die Trassenabschnitten abseits von Que-
rungshilfen in niedriger Höhe queren, unterliegen der Ge-
fahr, direkt mit Fahrzeugen zu kollidieren oder so stark von 
Luftverwirbelungen erfasst zu werden, dass ihr Flug bis zur 
Manövrierunfähigkeit beeinflusst wird und folglich einer er-
kannten Gefahr nicht mehr ausgewichen werden kann.  

Fahrzeuge die sich von hinten nähern, können durch das 
Sonar der Fledermäuse grundsätzlich nicht erfasst werden.  

 

  Arten mit starker Empfindlichkeit (artspezifische Merkmale / 
Disposition → Tabelle 7, S. 54). 

 Zusätzlich sind die gebiets- und projektbezogenen wirksa-
men speziellen, Risiko mindernden oder erhöhenden Merk-
male (landschaftsbezogene Merkmale wie z.B. für 
Fledermäuse attraktive Habitate in Straßennähe) und Pro-
jektmerkmale (z.B. Gradientenlage, Verkehrsdichte, Ver-
kehrsfluss) im Einzelfall gutachterlich zu ermitteln.  

 Die Frage, ob eine signifikant erhöhte44 Kollisionsgefahr be-
steht, wird unter Berücksichtigung von Vermeidungsmaß-
nahmen beurteilt (weitere Angaben zur Bewertung in Kap. 
6.2.3, zu möglichen Maßnahmen in Kap. 7.3). 

 

 

Betriebsbedingte Störung   

 Schall, betriebsbedingt  Störung (Vertreibungseffekte) 

 Barriereeffekte 

  Der Faktor wurde im → FE-Gutachten (Kap. 2.1) speziell 
untersucht.  

 Unter den heimischen Fledermäusen ist v.a. für das Große 
Mausohr, die Bechsteinfledermaus, das Braune Langohr 

                                                
44 Im Sinne von § 44 Abs. 5 Satz 2 BNatSchG (siehe dazu in Kap. 6.2.3). 
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und das Graue Langohr eine erhöhte „Lärmempfindlichkeit“ 
anzunehmen. Diese Arten finden ihre Beute mindestens teil-
weise, indem sie auf Lauf- bzw. Fluggeräusche oder Kom-
munikationslaute der Beuteinsekten lauschen. Solche Arten 
meiden lärmintensive, trassennahe Bereiche zur Beutesu-
che graduell.  

  Zur Bewertung der Lärmwirkungen → Kap. 6.2.1 und Ta-
belle 5, S. 44.  

 Erschütterungen durch Verkehr    Einwirkungen von Erschütterungen und des induzierten 
Schalls durch die Belastung / den Aufdruck von Fahrzeu-
gen, die eine Brücke passieren, auf Sommerquartiere und 
Winterquartiere. 

  Verlassen / ausbleibende Besiedlung eines Quartiers 
(weil erkundenden Tieren das Quartier als ungeeignet er-
scheint) 

  Aufwachen aus der Winterruhe mit eventueller Todesfolge 

  Erschütterungen verbleiben ohne erkennbare Auswirkungen 
auf Wochenstuben- und Balzquartiere in Brückenhohlkör-
pern. (Hohlräume in Brücken werden von mehreren Fleder-
mausarten regelmäßig und in großer Zahl besiedelt. Obwohl 
die Wirkungen der verkehrsbedingten Erschütterungen im 
Einzelnen nicht bekannt sind, dominieren in diesen Quartie-
ren offenbar andere Faktoren, welche die Entwicklung und 
Mortalität der Fledermäuse bestimmen → FE-Gutachten, 
Kap. 7). 

 Stationär beleuchtete Verkehrsflächen/Flächenbeleuch-
tung auf Flächen des ruhenden Verkehrs45 

 Licht infolge des fließenden Verkehrs 

 

 Barriereeffekte auf Flugrouten (Vertreibung aus beleuchte-
ten Flächen, Meidung beleuchteter Flächen) 

  Störungen (Reduzierung der Nutzung von durch Lichtein-
wirkungen gestörten Flächen im Nahrungshabitat): Inten-
sives Licht führt dazu, dass empfindliche Fledermäuse 
entsprechende Habitate weniger nutzen (→ FE-
Gutachten, Kap. 2.2), Nahrungshabitate verlegen und 
Flugrouten und Quartiere mindestens zeitweilig aufgeben. 

  Anlockung (Jagd bestimmter Arten an / um konstante 
Lichtquellen, die hohe Insektendichten hervorrufen) 

Die Empfindlichkeit gegenüber Lichtwirkungen ist art- bzw. ar-
tengruppenspezifisch (u.a. abhängig von der Jagdstrategie der 
Arten, vgl. z.B. VOIGT et al. 2021) → Tabelle 6, S. 47. 

 Der Große und der Kleine Abendsegler, die über den Baum-
kronen oder im freien Luftraum Insektennahrung suchen, 
sind mehr oder weniger unempfindlich. Diese Arten sowie 
die Breitflügelfledermaus und die Pipistrellus-Arten Zwerg-
fledermaus, Rauhautfledermaus, Mückenfledermaus jagen 
an beleuchteten Flächen, die besonders insektenreich sind.  

 Diese Arten meiden zugleich stark (direkt) angeleuchtete 
Flugrouten mindestens graduell (z.B. VOIGT et al. 2021). 

                                                
45 Stationäre Beleuchtung an Verkehrswegen unterliegen in Schutzgebieten den Verboten des Insektenschutzgesetzes (Gesetz vom 18.08.2021 - BGBl. I 2021, Nr. 59 30.08.2021, 
S. 3908 „Gesetz zum Schutz der Insektenvielfalt in D und zur Änderung weiterer Vorschriften“, §1, Absatz 7). Weitere Anforderungen ergeben sich u.U. durch eine 
Rechtsverordnung nach § 54 BNatSchG.  
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 Arten, die Ihre Nahrung von Oberflächen absammeln, sind 
hoch empfindlich gegenüber Störungen durch Licht. Myotis-
Arten und die Hufeisennasen (Rhinolophus) meiden starke 
Lichtfelder. Das Große Mausohr fliegt ebenfalls bevorzugt 
entlang stark beschatteter Routen. 

 Bei den lichtempfindlichen Arten (→ Tabelle 7, S. 54) sind 
Meidereaktionen gegenüber stationären Lichtquellen bereits 
bei sehr geringer Lichtintensität zu erwarten (EUROBATS 
2019a, VOIGT et al. 2021).  

 Bezüglich Fahrlicht, das ebenfalls stark blendend sein und 
einen hohen UV-Anteil haben kann, s. in Kap. 6.2.3. 

 

  Neben deren Intensität ist die Art des Lichts wichtig:  

  Ein hoher UV-Anteil zieht Insekten an stationäre Lichtquel-
len (vgl. VAN GEFFEN 2015, BFN 2020) und schafft poten-
zielle Nahrungshabitate in straßen- bzw. verkehrsnahen 
Bereichen für lichttolerante Arten (→ Tabelle 7, S. 54).  

  LED-Leuchten bewirken nach aktuellem Erkenntnisstand 
mit langwelligem Licht bzw. rötlichem Lichtspektrum gerin-
gere Störungen (vgl. SPOELSTRA et. al. 2017). Weißes 
bzw. gelb-grünes Licht wird von den lichtempfindlichen Ar-
ten graduell stärker gemieden.  

 

Stationär beleuchtete Flächen (auf Parkplätzen, Tankstellen 
usw.) 

  Lichteintrag im Sommer in Wochenstubenquartiere sowie in 
Winterquartiere ist grundsätzlich zu vermeiden. Wirkungen 
müssen auf das notwendigerweise beleuchtete Feld be-
schränkt werden. 

  Erhebliche Beeinträchtigungen, v.a. die Aufgabe einer Flug-
route, können ggf. durch Abschirmung des Lichtes während 
der relevanten Zeiten vermieden werden.  
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dung und -bewältigung 

 Je nach örtlicher Situation kann die gewünschte Wirkung 
(“Nichtbeleuchtung“ fledermausbedeutsamer Bereiche) ent-
weder allein durch die Wahl der Beleuchtungsstandorte, 
durch die indirekte Ausrichtung oder durch Wahl „fleder-
mausfreundlicher“ Leuchtkörper erreicht werden. 

 

Betriebsbedingter Lichteinfall in Habitate von Fledermäusen: 

 Betriebsbedingter Lichteinfall in bedeutende Habitate emp-
findlicher Fledermausarten ist im Einzelfall zu bewerten. Die 
Reichweite der Störung entspricht dem Lichtkegel der Fahr-
zeuge → Kap. 6.2.3 (S. 44). 
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6.2 Hinweise zur Empfindlichkeit und zur Bewertung von Be-

einträchtigungen 

6.2.1 Direkter Flächenentzug  

Die Beeinträchtigungen müssen unter dem Aspekt der Lebensraumzerstörung als auch der 

Störung betrachtet werden. Zur Eingriffsbeurteilung kommt es (neben der Eingriffsintensität) 

darauf an, die unterschiedlichen Funktionen der Habitate und ihre zeitliche und räumliche Be-

ständigkeit im Auge zu behalten.  

Beeinträchtigung von Quartieren 

Das Fledermausquartier stellt innerhalb des Aktionsraumes eines Fledermausindividuums 

bzw. der Wochenstubenkolonie ein zentraler „Lebensmittelpunkt“ dar. Wenige Strukturen stel-

len über sehr lange Zeiträume, wenn nicht dauerhaft, essenzielle Bestandteile des Fleder-

mauslebensraumes dar, wie z.B. der Stollen, der als Schwarm- oder Winterquartier dient. Die 

meisten Fledermaus-Sommerquartiere haben diese Funktion aber nur zeitlich befristet. Einige 

Arten (v.a. Bewohner von Dachböden und anderen Quartieren im Siedlungsbereich wie bspw. 

das Große Mausohr oder die Kleine Hufeisennase) nutzen einzelne Quartiere als Wochenstu-

ben über noch vergleichsweise lange Zeit. Andere Arten nutzen zahlreiche Quartiere innerhalb 

eines Quartierverbundes nacheinander über sehr kurze Zeit von wenigen Tagen. Besonders 

die Baumhöhlen bewohnenden Fledermausarten wechseln ihre Wochenstubenquartiere wäh-

rend eines Sommers viele Male. Dies ist auch erforderlich, weil z.B. Baumhöhlen, die aufgrund 

ihres Zustandes oder ihrer Lage als Quartiere in dem einen Zeitraum oder in dem einen Jahr 

besonders geeignet sind bzw. zentral genutzt werden, diese Eigenschaft zu einem anderen 

Zeitpunkt nicht aufweisen. Zudem stehen die Baumhöhlen bewohnenden Arten in Quartier-

konkurrenz mit anderen Baumhöhlenbewohnern, bspw. Vögeln. Die Quartiere bei der Mops-

fledermaus unter abstehender Borke sind schnell vergänglich und weisen u.U. nur kurze Zeit 

Quartiereigenschaften auf.  

Quartierhabitate werden infolge eines Projektes entzogen, wenn geeignete, von den Indivi-

duen genutzte Habitate durch Flächenverlust oder andere Einwirkungen weitgehend funkti-

onslos werden, oder die Habitate der Arten aufgrund von Zerschneidungswirkungen nicht 

mehr erreicht werden können und geeignete Ausweichhabitate nicht nachgewiesenermaßen 

zur Verfügung stehen oder durch geeignete Maßnahmen (vgl. Kap. 7.5.2) zur Verfügung ge-

stellt werden.46  

                                                
46 Der eingriffsbedingte Verlust eines Quartiers muss artenschutzrechtlich anhand des Kriteriums beurteilt werden, 
ob z.B. bei einem Quartierverbund die ökologische Funktionalität der Fortpflanzungs- und Ruhestätte fortbestehen 
wird. Vgl. im Leitfaden zum strengen Artenschutz der EU Kommission (2021, S. 38 ff. insbes. Rn. 2-55 und Rn. 2-
62). Lt. EU-Kommission ist die Frage der Abgrenzung einer Fortpflanzungs- oder Ruhestätte eine fachliche und 
keine rechtliche Frage, die artspezifische Differenzierungen verlangt (Leitfaden der EU Kommission 2021, S. 39 ff., 
insbes. Rn. 2-55 und Rn. 2-57 ff.). Diese Sichtweise teilt das BVerwG in ständiger Rechtsprechung, vgl. BVerwG, 
Urteil vom 06.11. 2012, 9 A 17.11, juris Rn. 109; BVerwG, Urteil vom 18.03.2009, 9 A 39/07., juris Rn. 69 (unter 
Verweis auf den inzwischen durch die Fassung 2021 ersetzten Leitfaden der EU Kommission aus 2007), BVerwG, 
Urteil vom 13.05.2009, 9 A 73/07, juris Rn. 91; BVerwG, Urteil vom 12.08.2009, 9 A 64/07, juris Rn. 68. Vertiefend 
in Bezug auf den Quartierverbund der Bechsteinfledermaus und Maßstäbe bezüglich der verfügbaren 
Ausweichhabitate äußerste sich das BVerwG im Urteil vom 13.05.2009, 9 A 73/07 (juris Rn. 91).  



Arbeitshilfe Fledermäuse und Straßenverkehr 

  

 

 42 

 

Relevante Informationsquellen zu den präferierten Quartiertypen, zum Quartierwechselverhal-

ten und zur Quartiertreue sowie zu den Aktionsräumen (hier: Distanz Jagdgebiete – Quartiere) 

sind im Anhang artspezifisch aufgeführt (→ Anhang A-2).  

Ob und in welchem Umfang geeignete Ausweichhabitate zur Verfügung stehen, muss unter 

Berücksichtigung dieser Merkmale in Bezug auf den zu beurteilenden Raum und die Vorha-

benwirkungen im Einzelfall ermittelt werden. 

 

Für Winterquartiere in Erdhöhlen, Felsspalten, Stollen und vergleichbaren natürlichen und 

anthropogenen Strukturen gelten grundsätzlich dieselben Grundsätze, auch bezüglich des 

Umgebungsschutzes.47 Jedoch muss bei Winterquartieren vielfach eine sehr starke Bindung 

an das jeweilige Quartier angenommen und das Fehlen von Ausweichmöglichkeiten unterstellt 

werden. 

 

Beeinträchtigung von Nahrungshabitaten 

Alle Fledermäuse haben mehr oder weniger große Aktionsräume (→ Tabelle 7). Diese bein-

halten sowohl günstige Nahrungshabitate, welche regelmäßig von den Individuen genutzt wer-

den („Kernnahrungshabitate“) als auch Flächen, die für die Individuen der 

Wochenstubengemeinschaft geringe Bedeutung haben. Die betreffenden Flächen stellen 

während eines Jahres zudem ein unterschiedliches Nahrungsangebot (Insekten) bereit. Ent-

sprechend haben einzelne Flächen über die Zeit eine unterschiedliche Funktion / Bedeutung 

als Nahrungshabitat. Die Unterscheidung kann anhand der Detektordaten oder – sofern erfor-

derlich differenzierter – durch Auswertung einer Aktionsraum-Telemetrie erfolgen.  

Nahrungshabitate werden infolge eines Projektes direkt durch Überbauung oder durch Verän-

derungen im Baufeld entzogen. Zu Bewertung von Beeinträchtigungen durch den Flächenver-

lust an Nahrungshabitat kommt es auf den Aspekt der Bedeutung der beeinträchtigten Flächen 

für die Mitglieder der konkret betroffenen Wochenstubenkolonie an.48 Ein Verlust von essen-

ziell bedeutsamen Habitaten im Zentrum eines Fledermausaktionsraums kann bei vergleichs-

weise geringer Flächenausdehnung dauerhaft Substanzverluste auslösen und eine erhebliche 

Verschlechterung darstellen. Es kommt dann darauf an, ob die der Nahrungssuche dienenden 

Flächen für eine erfolgreiche Fortpflanzung der festgestellten Fledermauskolonie erforderlich 

sind. 49 

                                                
47 Als Ruhestätten im Sinne der FFH-Richtlinie und damit auch im Rahmen der nationalen Umsetzung der Vorschrift 
in § 44 Abs. 1 Nr. 3, Abs. 5 BNatSchG sind auch solche Ruhestätten anzusehen, die von der jeweiligen Art aktuell 
zwar nicht mehr genutzt werden, aber bzgl. derer noch die hinreichende Wahrscheinlichkeit besteht, dass die Art 
an die Ruhestätte zurückkehren wird (EuGH, Urteil vom 02.07.2020, C-477/19, juris Rn. 30-36; der Schutz umfasst 
alle „wichigen Teile ihres Lebensraums“ (EuGH, Urteil vom 02.07.2020, C-477/19, juris Rn. 28-29). 
48 Nahrungs- bzw. Jagdhabitate gehören grundsätzlich nicht zu den nach §44 (1) Nr. 3 BNatSchG 
artenschutzrechtlich geschützten Fortpflanzungs-und Ruhestätten. Ihre Beeinträchtigung wird ausnahmsweise 
relevant, wenn dadurch die Funktion der Fortpflanzungs-und Ruhestätte vollständig entfällt (sog. „essenzieller 
Habitatbestandteil“). Als essenziell werden Nahrungshabitate angesehen, welche für den Fortpflanzungserfolg bzw. 
für die Fitness der Individuen in der Fortpflanzungs- oder Ruhestätte maßgeblich sind und deren Wegfall dazu führt, 
dass die Fortpflanzungsfunktionen nicht in gleichem Umfang aufrecht erhalten werden können (vgl. RUNGE et al. 
2010:13 oder LANA 2009:7ff.). Der Verlust von Nahrungshabitat kann auch eine erhebliche Beeinträchtigung der 
lokalen Population durch Störung (§44 (1) Nr. 2 BNatSchG) darstellen.  
49 Dann kann die Beeinträchtigung eine erhebliche Störung der lokalen Population darstellen und damit 
einhergehend der Verbotstatbestand der Zerstörung zutreffend sein. Den der Artenschutz kann auch das Umfeld 
der Wochenstube und ggf. die Jagdhabitate einbeziehen, allerdings nur dann, wenn dieses Umfeld „erforderlich“ 
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Welche Nahrungshabitate von besonderer Bedeutung (essenziell) für die lokalen Fledermaus-

vorkommen sind, ist art-, aber auch in hohem Maß gebietsspezifisch.50 Die Ermittlung erfolgt 

durch sachverständige Einschätzung auf Grundlage des bilanzierten Flächenverlustes der 

nach Habitatausprägung in Verbindung mit den Ergebnissen der fledermauskundlichen Be-

standserfassung besonders bedeutsamen Habitate. In jedem Fall müssen die Sachverständi-

gen eine spezielle gebiets- und artbezogene Beurteilung vornehmen. Kriterien resp. Merkmale 

sind die Menge bzw. Ausdehnung und Lage beeinträchtigter bedeutsamer Habitate.  

Besonders günstige Habitate, die von den Individuen der Kolonien u.U. selbst aus vergleichs-

weise großer Entfernung angeflogen werden, bzw. Nahrungshabitate in räumlicher Nähe zur 

Wochenstube, sind stärker zu gewichten als andere. Überschlägige Angaben über den inso-

weit relevanten Bezugsraum können der Literatur entnommen werden (Aktionsraum  Ta-

belle 7). Genügen überschlägige Daten über den anzunehmenden Gesamtaktionsraum der 

jeweiligen Kolonie im Einzelfall nicht (bspw., weil aufgrund der Verteilung im Umfeld keine 

annähernd radiäre Verteilung der Nahrungshabitate um den Standort des Wochenstubenquar-

tiers angenommen werden kann), sind Daten heranzuziehen, welche durch Telemetrie eines 

repräsentativen Teils der Koloniemitglieder ermittelt wurden. 

6.2.2 Betriebsbedingte Störung durch Schall (Lärm)  

Hinweise, dass die Straße querende Flugrouten infolge Lärmbelastung gemieden werden, 

existieren nicht.51  

Zur Beurteilung von lärmbedingten Beeinträchtigungen der straßennahen Jagdhabitate kommt 

es darauf an, welche Verkehrsbelastung während der Nachtstunden zu erwarten ist, ob lärm-

empfindliche Arten betroffen sein werden und ob maßgebliche Nahrungshabitate innerhalb 

von Bereichen mit relevanten Lärmeinwirkungen existieren.  

Als besonders empfindliche Arten gelten das Große Mausohr, die Bechsteinfledermaus, das 

Braune Langohr sowie das Graue Langohr (→ Tabelle 5).  

Die Bereiche mit relevanten Lärmeinwirkungen werden wie folgt ermittelt:  

- Je nach Verkehrsdichte und Entfernung von der Straße ergibt sich durch Extrapolation der 

Laborergebnisse der Wirkungsforschung (→ FE-Gutachten, dort Kap. 2.1 und Kap. 10, 

Tabelle 10-2) eine graduelle funktionale Entwertung der nahe einer Straße liegenden Nah-

rungshabitate durch Verkehrsschall.  

- Die funktionale Beeinträchtigung der im Straßenumfeld liegenden Jagdhabitate wird mit 

diesen Reduktionsfaktoren berücksichtigt (Tabelle 5).  

 

                                                
ist, um der betroffenen Art eine erfolgreiche Fortpflanzung zu ermöglichen (EuGH, Urteil vom 28.10.2021, C-357/20, 
juris Rn. 34). 
50 Angaben zur Einstufung der Nahrungshabitate u.a. in EUROBATS (2019b) und MKULNV (2013). 
51 In Fällen sehr hoher Verkehrs- bzw. Schallbelastung kann eine graduelle Meidung der Flugroute nicht 
ausgeschlossen werden. Eventuelle Lichteinträge werden aber als relevanter eingestuft.  
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Tabelle 5: Beeinträchtigung der Habitateignung (%) für passiv akustisch ortende 

Fledermausarten in Abhängigkeit von der Verkehrsbelastung und von 

der Entfernung vom Straßenrand 

DTV bis Kfz / Std. 
nachts  
(22-6 Uhr) 

*Klassen der Reduktion der Habitateignung (%)  
in Entfernung vom Straßenrand bis 

7,5 m 15 m 25 m 50 m 

≤ 5.000 55     

≤ 10.000 110     

≤ 20.000 280 25% 25%   

≤ 30.000 420 25% 25% 25%  

≤ 50.000 700 50% 50% 25% 25% 

≤ 80.000 1120 50% 50% 50% 25% 

 100.000 1400 75 % 75 % 50% 50% 

*Grundlage: FE-Gutachten, Kap. 10, Tabelle 10-2. 

Neben den genannten Reduktionsfaktoren muss die Bedeutung der lärmbetroffenen Habitate 

berücksichtigt werden (Kap. 6.2.1). Flächen, die aus strukturellen Gründen für die jeweilige Art 

eine geringe Eignung haben (→ in Anhang B-2 genannte Habitate52), sind aus der Bilanzie-

rung auszuklammern.  

Arten die ihre Beute akustisch aktiv orten (alle übrigen Arten), nutzen ein Frequenzspektrum, 

das überwiegend oberhalb 35 kHz liegt. Während die Verkehrslärmanteile, die ebenso hoch-

frequent sind, nur wenige Meter weit reichen, sind die energiereicheren und deswegen weiter-

tragenden Anteile des vom Verkehr ausgehenden Schalls dagegen niederfrequent (vgl. im FE-

Gutachten, Kap. 2.1) und werden von diesen Arten schlecht oder gar nicht wahrgenommen. 

Insoweit sind erhebliche Störungen dieser Arten durch schallbedingte Beeinträchtigungen 

nicht zu erwarten.53  

6.2.3 Betriebsbedingte Störung durch Licht des fließenden und ruhenden Ver-

kehrs  

Lichteinwirkungen auf Quartiere, auf das nahe Quartierumfeld sowie auf Jagdhabitate und 

Flugrouten bewirken bei fast allen Fledermausarten mehr oder weniger starke Meidereaktio-

nen (vgl. zusammenfassend in EUROBATS 2019a).  

Die vorliegenden Daten, die eigenen Verhaltensstudien in Bezug auf Störungen des Jagdver-

haltens am Mausohr (→ FE-Gutachten, Kap. 2.2) und weitere neuere Studien liefern Belege 

für die Lichtempfindlichkeit dieser Fledermausart und weitere, aufgrund ihrer Jagdstrategien 

                                                
52 In Verbindung mit den Ergebnissen der fledermauskundlichen Bestandserfassungen. 
53 Über die o.g. „empfindlichen“ Arten hinaus wird eine graduelle Meidung des straßennahen Bereichs auch in 
Bezug auf weitere Fledermausarten festgestellt (KITZES & MERENLENDER 2014, LUO et al. 2015, CLAIREAU et 

al. 2019, FINCH et al. 2020, BHARDWAJ et al. 2021), vermutlich als Folge des Zusammenwirkens vieler ungünstiger 

Faktoren (DOMINONI et al. 2020, GOMES & GOERLITZ 2020, JEREM & HALFWERK 2021). Die Zonen, für die 
eine (graduelle) Meidung berichtet wird, sind sehr unterschiedlich, bedingt durch unterschiedliche 
Verkehrsbelastungen und betroffene Habitate und Arten in den Untersuchungen. Diese Erkenntnisse begründen 
über die generelle Annahme eines graduell gestörten Bereichs entlang einer Straße (s. Kap. 6.2.1) hinaus keine 
gesonderte Bewertung. 



Arbeitshilfe Fledermäuse und Straßenverkehr 

  

 

 45 

 

und Verhaltensweisen vergleichbare Arten (alle Myotis-Arten und die Hufeisennasen, nicht die 

Pipistrellus- und Nyctalus-Arten und nicht die Breitflügelfledermaus) (→Tabelle 6, S. 47).  

Stationäres Licht, auch das LED-Licht, ist hinsichtlich seiner Wirkungen auf Fledermäuse in-

tensiv untersucht worden (z.B. MATHEWS et al. 2015, ROWSE et al. 2015 / 2016, STONE et 

al. 2015, LEWANZIK & VOIGT 2016, SPOELSTRA et al. 2017). Die Intensität und Reichweite 

von stationärem Licht ist je nach Konfiguration unterschiedlich und im Einzelfall zu bestimmen 

oder den jeweils zutreffenden technischen Merkblättern zu entnehmen oder durch entspre-

chende Messungen zu ermitteln. Schon sehr geringe Lichtstärken (schon unterhalb der allge-

mein für Fuß- und Radwege festgelegten Mindestbeleuchtung von wenigen Lux) können Jagd- 

bzw. Flugaktivität von Fledermäusen beeinflussen und u.U. zur Meidung eines Bereichs führen 

(EUROBATS 2019a:9).  

Vom bewegten Lichtkegel der PKW-Scheinwerfer (Fahrlicht) geht - vermutlich aufgrund des 

Unruhefaktors - eine graduell stärkere Störwirkung (Vertreibung, Irritation) aus als von einer 

(einzelnen) stationären Lichtquelle, etwa einer Straßenlampe. Irritation durch Lichtimpulse 

kann u.U. auch die Kollisionsgefährdung bei Straßenquerungen verstärken (ORBACH & 

FENTON 2010). Anlockwirkungen durch das Fahrlicht sind nicht anzunehmen (→ FE-

Gutachten, Kap. 6.1.3, S. 129 f.). Die (relevante) Wirkungsreichweite von Fahrlicht auf Fle-

dermäuse ist im Gegensatz zum stationären Licht unter Geländebedingungen bislang nicht 

empirisch untersucht. Autoscheinwerfer sind so ausgelegt, dass sie die Fahrbahn bei asym-

metrischer Lichtverteilung weit ausleuchten (bis zu 150 m bei herkömmlichem Halogen-Ab-

blendlicht, bis zu 200 m bei herkömmlichem Fernlicht). Bei Bi-Xenon-Scheinwerfern und LEDs 

ist die Ausleuchtungscharakteristik bei abgeblendetem Licht vergleichbar, die Lichtintensität 

ist aber höher als bei herkömmlichen. Der horizontale Lichtkegel (Ausleuchtung aus Sicht des 

Fahrers) rechts der Fahrbahn, der bei herkömmlichem Licht ca. 15 m beträgt, ist bei LED-

Fahrlicht breiter und reicht weiter in den Straßenrandbereich. Die starke Lichtwirkung reicht im 

Freiland bis im Mittel 30 m54 von der rechten Fahrbahn. Danach nimmt die Beleuchtungsinten-

sität stark ab (nach unveröff. Daten der Fa. HELLA und eigenen Geländemessungen). Zusätz-

liche Wirkungen von Frontschweinwerfer-Licht von einem Damm bzw. von einer Brücke auf 

den tief liegenden Talboden, zumindest Streulicht-Einfluss, sind je nach Dammhöhe und Brü-

ckenkonstruktion nicht ausgeschlossen. Bei großer Damm- / Brückenhöhe ist statt des Talbo-

dens u.U. der obere Talrand einem Lichteinfluss ausgesetzt, wenn z.B. Schutzvorkehrungen 

(Spritzschutz o.ä.) bis zur Höhe der Autoscheinwerfer fehlen.  

Direkter Lichteinfluss auf die Flugrouten wird von vielen Arten gemieden (→ Tabelle 6). Diese 

Arten nutzen Flugrouten, z.B. Unterführungen, in geringerem Maß, solange auf der Flugroute 

direkter Lichteinfluss durch Fahrlicht oder aufgrund stationärer Leuchten liegt. Sie weichen 

dem Licht in verschattete Bereiche aus (unveröff. Daten FE-Projekt). Grund für die Lichtmei-

dung auf Flugrouten ist vermutlich einerseits die Vermeidung von Prädation. Andererseits le-

gen Erkenntnisse bezüglich der visuellen Wahrnehmung von Fledermäusen nahe, dass diese 

eine größere Bedeutung bei Orientierung und Jagd hat als bisher angenommen (ORBACH & 

FENTON 2010). Dies lässt den Schluss zu, dass die Tiere schlichtweg geblendet werden und 

sich deshalb von künstlichen Lichtquellen fernhalten bzw. diese umgehen wollen.  

                                                
54 Gleichlage oder Damm; freie Ausbreitung der Lichtwirkung. 
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Da die lichtbedingte Störung zugleich dazu beiträgt, die lichtempfindlichen Arten vom unmit-

telbaren Trassenbereich fernzuhalten, verringert die (auf dem Straßenraum liegende) Licht-

wirkung zugleich graduell das Risiko einer Kollision mit einem Fahrzeug. In Großbritannien 

wird stationäre Beleuchtung vereinzelt gezielt genutzt, um Fledermäuse (Kleine Hufeisennase) 

von der Verkehrstrasse abzulenken (WYATT 2010)55. Andere Fledermäuse, die um und über 

Straßenlampen jagen, weil von diesen Insekten angezogen werden56 (→Tabelle 6), halten sich 

typischerweise oberhalb des Fahrzeuge auf und sind daher einem wesentlich niedrigeren Kol-

lisionsrisiko ausgesetzt als bodennah jagende Arten wie das Große Mausohr. Aus Fleder-

mausschutzsicht ist daher nicht generell angezeigt, Maßnahmen zu ergreifen, die die 

Scheinwerferreichweite auf den Fahrweg begrenzen. In folgenden Fällen sind aber die Wir-

kung begrenzende Maßnahmen erforderlich:  

- Falls Lichtwirkungen den Ein- und Ausflugbereich zu einem (Wochenstuben-) Quartier 

betreffen. (Als Folge von Quartierbeleuchtung konnten bei der Großen Hufeisennase, 

beim Kleinen Mausohr und bei der Wimperfledermaus relevante Ausflugverzögerun-

gen dokumentiert werden, REITER & ZAHN 2006). Beim Quartierausflug kann Be-

leuchtung selbst auf die ansonsten am Licht jagenden Pipistrellus-Arten (z.B. 

Zwergfledermäuse) verzögernd wirken. 

- Sofern das Licht von stationären Beleuchtungseinrichtungen oder von frequent vorbei-

fahrenden Fahrzeugen auf die Flugroute bzw. die Leitstrukturen auf Fledermausbrü-

cken oder zu Fledermaus-Unterführungen fällt und insoweit den Zugang behindert. 

- Sofern essenzielle (wichtige und begrenzt verfügbare) Jagdhabitate innerhalb des 

Störkorridors entzogen werden könnten. 

- Sofern bedeutende (vorhandene oder aufgrund des Schutzkonzeptes geplante) Flug-

routen betroffen werden könnten. 

Sind diese spezifischen Wirkungen auf essenzielle Habitate oder Flugrouten beim Bau oder 

beim Betrieb einer Straße nicht ganz vermeidbar, muss geprüft werden, ob die Effekte durch 

andere Beleuchtungstechnik (z.B. Einsatz von „fledermausfreundlicher“ LED-Technik bzw. an-

dere Lichtinstallation) vermindert werden können, vgl. bzgl. stationärer Beleuchtung in Kap. 

6.1. Ggf. müssen die relevanten Bereiche (Quartierumfeld, Flugroute) anders vor Lichtwirkun-

gen – auch des fließenden Verkehrs - abgeschirmt werden.  

Inwieweit für durch Lichtwirkungen betroffene Nahrungshabitate im Umfeld der Straße an an-

derer Stelle geeignete, ungestörte Habitate ersatzweise bereitgestellt werden müssen, muss 

im Einzelfall beurteilt werden. 

 

                                                
55 Die Wirksamkeit dieser Maßnahme ist nach BERTHINUSSEN et al. (2015) bislang nicht ausreichend belegt. 
56 Z.B. in Wakefield et al. (2017).  



Arbeitshilfe Fledermäuse und Straßenverkehr 

  

 

 47 

 

Tabelle 6: Empfindlichkeit gegenüber Lichteintrag 

Art 
auf Flugrou-
ten 

im Nahrungsha-
bitat 

Anmerkung 

Bechsteinfledermaus Myotis bechsteinii* h h  

Braunes Langohr Plecotus auritus h m 

Nutzung am Licht von KURTZE 
(2012) vermutet; FURE (2012): ge-
ringe Lichttoleranz der Gattung. 
EUROBATS (2019a): „lichtscheu“ 

Breitflügelfledermaus Eptesicus serotinus* m g  

Fransenfledermaus Myotis nattereri h m/g 
MURPHY et al. (2009): Aktivitätsver-
ringerung 

Graues Langohr Plecotus austriacus* h m 
Aktivitätsverringerung mit steigender 
Lichtintensität 

Große Bartfleder-
maus 

Myotis brandtii* h h  

Große Hufeisennase 
Rhinolophus 
ferrumequinum 

h h 

Große und Kleine Hufeisennasen be-
vorzugten den lichtbeschatteten, bo-
dennahen Bereich einer 
landwirtschaftlichen Brücke, um eine 
viel befahrene Straße zu überqueren 
(BURETTE 2013). 

Großer Abendsegler Nyctalus noctula g L 
FURE (2012): hohe Lichttoleranz und 
Lichtnutzung. 

Großes Mausohr Myotis myotis* h h  

Kleine Bartfleder-
maus 

Myotis mystacinus* m m   

Kleine Hufeisennase 
Rhinolophus hippo-
sideros 

h h  

Kleiner Abendsegler Nyctalus leisleri* g g  

Mopsfledermaus 
Barbastella barbas-
tellus 

m g 

LACOEUILHE et al. (2014): kein Ef-
fekt von Lichtintensität auf Aktivität. 
SCHEWE (2020): Signifikante Effekte 
auf Flugrouten. 

Mückenfledermaus 
Pipistrellus pygma-
eus 

m L 

MURPHY et al. (2009): verringerte 
Aktivität bei Beleuchtung, LEWANZIK 
& VOIGT (2016): Nutzung am Licht 
nicht festzustellen. LACOEUILHE et 
al. (2014): Lichtnutzung. Nach M. 
DIETZ u. L. BACH nutzt die Art Stra-
ßenlampen „regelmäßig“ (mdl. Mitt.). 

Nordfledermaus Eptesicus nilssonii* m g  

Nymphenfledermaus Myotis alcathoe* h h   

Rauhautfledermaus Pipistrellus nathusii* g g 
Nur bei LACOEUILHE et al. (2014) 
auf Artniveau behandelt.  

Teichfledermaus Myotis dasycneme h m 

KUIJPER et al. (2008): Meideverhal-
ten bei Transfer, aber Beibehaltung 
der Route; Verringerung der Jagdakti-
vität während Transfer. 

Wasserfledermaus Myotis daubentonii h m   

Wimperfledermaus Myotis emarginatus* h m  

Zweifarbfledermaus Vespertilio murinus g? g?  

Zwergfledermaus 
Pipistrellus pipistrel-
lus 

m g 

HALE et al. (2015): je höher die Be-
leuchtungsintensität, umso größer ist 
die Meidung von Lücken in Flugrou-
ten begleitenden Strukturen. Lücken 
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Art 
auf Flugrou-
ten 

im Nahrungsha-
bitat 

Anmerkung 

von > 25 – 30 m wurden ab einer 
Lichtintensität von ca. 20 lux kaum 
mehr überwunden. 
Licht reduzierte die Passage unter 
Brücken (BARRÉ et al. 2020). 

Kategorien: 

* nur auf Niveau von Artgruppen/Gattungen (z.B Nyctalus-Eptesicus) untersucht 
h Hoch: starke Meidung / stark beeinträchtigende Wirkung (deutlich reduzierte Aktivität, evtl. Auf-

gabe der Nutzung)  
m mittel; schwache / graduelle Meidung belegt 
g gering; Lichteinfluss wird toleriert (weder Nutzung noch Meidung nachgewiesen) 
L Licht bzw. Insekten im Licht werden genutzt 
? Prognoseunsicherheit aufgrund uneinheitlicher / unsicherer Belege / Einschätzungen in der Fach-

literatur / in Experteneinschätzungen. 
Quellen: ABBOTT et al. 2015, AZAM et al. 2015, BARRÉ ET AL. 2020, BOLDOGH et al. 2007, BRINKMANN et al. 2012, 
BURETTE 2013, EUROBATS 2019a, FURE 2012, GORRESEN et al. 2015, JUNG & KALKO 2010, KUIJPER et al.2008, 
KURTZE 2012, LACOEUILHE et al. 2014, LEWANZIK & VOIGT 2016, MALTAGLIATI 2012, MATHEWS et al. 2015, MURPHY 
et al. 2009, PATRIARCA et al. 2016, RIJKSWATERSTAAT (2012), ROWSE et al. 2015, 2016, RUSSO et al. 2017, RYDELL 
1991, SCHEWE 2020, SMITH 2007, SPOELSTRA et al. 2015, STONE 2013, STONE et al. 2012, 2015, TROXELL et al. 2013. 

 

6.2.4 Individuenverlust durch Kollisionen von Individuen mit dem Verkehr 

Fast alle Fledermausarten unterliegen aufgrund der verhaltensbedingten regelmäßigen Flüge 

zwischen Quartieren und Nahrungshabitaten einem höheren Zerschneidungsrisiko ihres Ge-

samtlebensraumes und dann auch einem höheren Kollisionsrisiko, wenn die Straße Kernle-

bensräume trennt. Bei Auswertungen von Totfunden an Straßen aus verschiedenen 

europäischen Ländern57 und weiteren spezifischen Untersuchungen zur Kollisionsgefährdung 

von Fledermäusen (s. im FE-Gutachten, Kap. 6)58 gehen trotzdem Merkmale hervor, die auf 

eine unterschiedliche Kollisionsgefährdung der Arten sowohl allgemein als auch projektspezi-

fisch schließen lassen und zur Beurteilung einer konkreten Planungssituation herangezogen 

werden können.  

Artspezifische Merkmale (Disposition), welche die Kollisionsgefährdung beeinflussen, sind:  

- Verhalten auf Flugrouten: Einige Arten fliegen typischerweise sehr niedrig und/oder orien-

tieren sich eng an Leitstrukturen (Waldränder, Hecken/Gehölzreihen, Gewässerläufe). An-

dere Arten kommen aufgrund der von ihnen bevorzugten Flughöhen nur selten in Kontakt 

mit den Fahrzeugen. 

- Charakteristik und Reichweite der Echoortung: Die Echoortung der Fledermäuse dient 

dem Zweck der Orientierung, der Hinderniserkennung und der Beuteortung. Deswegen 

wird Schall von den Fledermausohren v.a. dann empfangen, wenn dieser von vorne in 

Richtung Flugbahn gerichtet ist. Zudem ist die Echoortung der Fledermäuse nur bedingt 

geeignet, plötzlich auftauchende Hindernisse wahrzunehmen: Obwohl sich bei der Echo-

ortung Rufen und Empfangen (Hören) in sehr schneller Folge abwechseln, entstehen wäh-

rend des Wechsels kurze „blinde“ Phasen in der Wahrnehmung der Fledermäuse, die mit 

Hilfe des hochentwickelten Ortsgedächtnisses über die Flugroutenbeschaffenheit in den 

                                                
57 Aktuelle Zusammenstellung in BERNOTAT & DIERSCHKE (2021, Anh. 16.1). 
58 Neuere, berücksichtigte empirische Arbeiten siehe im Literaturverzeichnis.  
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natürlichen Habitaten „überbrückt“ werden.59 Plötzlich vorhandene Hindernisse in ihrer 

Flugroute können Fledermäuse deswegen u. U. nicht rechtzeitig wahrnehmen. Hinder-

nisse, die sich von hinten oder von der Seite auf die Fledermaus zu bewegen, wie dies bei 

Fahrzeugen der Fall ist, werden nicht wahrgenommen. Hinzu kommt, dass viele Fleder-

mausarten eher „leise“ (energiearme) Rufe haben und der hochfrequente Schall in der Luft 

zudem extrem stark abgeschwächt wird. Bei fast allen Arten (Ausnahmen: Abendsegler, 

Breitflügelfledermaus, Nordfledermaus) reicht das Ortungssystem höchstens 15 – 30 Me-

ter weit (→ Tabelle 7)60 Dies macht ein weit „vorausschauendes“ Erkennen von (plötzlich 

erscheinenden) Hindernissen, welche die Flugroute kreuzen oder sich frontal mit hoher 

Geschwindigkeit nähern, unmöglich. 

- Meideverhalten: Arten die ihre Beute akustisch passiv orten (Gr. Mausohr, Bechsteinfle-

dermaus, Graues Langohr und Braunes Langohr) und ihre Beute anhand von den Beute-

tieren ausgehenden Lauf- oder Fluggeräuschen erkennen müssen, sind sensibel gegen 

den verkehrsbedingten Schall und meiden deswegen den stark mit hochfrequentem Lärm 

belasteten Verkehrsraum tendenziell (vgl. im FE-Gutachten, Kap. 2.1). Ebenso führt die 

Lichtempfindlichkeit zahlreicher Arten (vgl. Kap. 6.2.3 und → Tabelle 6) zur graduellen, 

aber nicht vollständigen Meidung von Bereichen, die dauerhaft oder frequent in Licht ge-

taucht werden. Meide- bzw. Ausweichverhalten wurde im FE und ebenso in den in Kap. 

6.2.3 genannten Arbeiten nachgewiesen. Meideverhalten tritt auf gegenüber Fahrzeugen, 

die sich mit vergleichsweise geringer Geschwindigkeit nähern oder weil vergleichsweise 

früh auftretende (Stör-)Impulse am Straßenrand / im Verkehrsraum (Licht, Lärm, Verkehrs-

bewegung) das Einfliegen vermindern. Im Einzelfall können entsprechende Merkmale als 

Bestandteil der projektbezogenen Eigenschaften (s.u.) berücksichtigt werden. Andere Ar-

ten fliegen in den Verkehrsraum hinein oder nutzen die straßenparallel bestehenden Rand-

strukturen als Nahrungshabitate, weil sie gegenüber den Störwirkungen infolge Lärms, 

Lichts und Bewegungen des Verkehrsflusses wenig sensibel sind. Bei diesen Arten ist kein 

Meideverhalten zu konstatieren.  

Die Arten, welche entsprechend dieser Merkmale artspezifisch als besonders kollisionsemp-

findlich gelten müssen, sind in → Tabelle 7 aufgeführt. Die Klassifikation basiert auf den vor-

liegenden Untersuchungen und Einschätzungen v.a. zur Strukturbindung und zum Verhalten 

beim Flug (Echoortungsdistanz, Flughöhe beim Queren von Straßen). Die Einstufung berück-

sichtigt außerdem die publizierten Totfundzahlen (→ FE Kap. 6.1.4; fortgeschrieben in 

BERNOTAT & DIERSCHKE 2021: Anh. 16.1).  

Landschaftsbezogene Merkmale, welche die Kollisionsgefährdung wesentlich nachteilig be-

einflussen (→ FE-Gutachten, Kap. 6.1.4.4) (ebenso z.B. in FOURASTÉ et al. 2014, LESINSKI 

et al. 2011, MEDINAS et al. 2013, TRAUSCHKE 2017, ROEMER 2018, BERNOTAT & 

DIERSCHKE 2021) sind:  

- Verteilung bedeutender Fledermaushabitate und –funktionen,  

- die Nähe zu (großen) Wochenstubenkolonien, aufgrund der stetigen Flugaktivität und auf-

grund des zahlreichen Auftretens unerfahrener Jungtiere, steigert die Kollisionsgefahr.  

                                                
59 Weitere Angaben z.B. in ULANOVSKY & MOSS (2008). 
60 Entsprechend Detektionsdistanz (Hörbarkeit mittels Detektor), zusammengestellt in DIETZ & KIEFER (2014: 
108).  
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- zur Straße hinleitende Hecken und Waldrandsituationen (Flugrouten) bergen die Möglich-

keit von Fallensituationen und steigern die Kollisionsgefahr. 

- häufige Berührungspunkte des Projektes und Grenzlinien mit besonders bedeutenden Ha-

bitaten steigern die Kollisionsgefahr. 

Werden dagegen geringwertige Fledermaushabitate gequert und verlaufen Flugrouten paral-

lel, ist die Kollisionsgefahr gering. Auch Vorbelastungen können für die Beurteilung eine Rolle 

spielen, etwa wenn das Projektumfeld viele Belastungsfaktoren für die vorkommenden Tierar-

ten aufweist. 61 

Die Beurteilung landschaftsbezogener Merkmale muss außerdem die künftig vorhandenen 

Fledermauslebensräume im Vorhabenumfeld, nach Fertigstellung der Straße und der (bis zum 

Eintritt der Kollisionsgefährdung wirksamen) Maßnahmen, berücksichtigen.  

 

Als projektbezogene Eigenschaften (Eigenschaften des Vorhabens und Vermeidungsmaß-

nahmen), die die Kollisionsgefahr für die in der Nähe der Straßen agierenden Individuen vor 

dem Hintergrund der Artmerkmale teils erhöhen, teils vermindern, sind zu berücksichtigen:  

- Stärke des Verkehrs: Sehr schwach in der Nacht befahrene Straßen und Wege (Orientie-

rungswert: < 5000 Kfz/24 Std), oft zugleich schmale und nur relativ langsam befahrbare 

Verkehrswege, verursachen im Regelfall eine geringe Kollisionsgefahr. Straßen werden 

umso stärker gemieden (nicht überflogen), je breiter62 und je verkehrsreicher sie sind (ver-

mutlich als Funktion der Intensität der wirksamen Störungen); stark frequentierte Straßen 

> 50.000 Kfz/24 Std werden vergleichsweise selten direkt niedrig gequert und die Kollisi-

onsgefahr ist ebenfalls gering. Diese Einstufung gilt nicht für Bereiche mit besonderen Fal-

lensituationen (s.u.). 

- Geschwindigkeit: Auf langsam befahrenen Straßen kommt es weniger häufig zu Kollisio-

nen als auf schnell befahrenen. Die Fahrgeschwindigkeit determiniert die Zeitspanne wel-

che eine Fledermaus hat ein herannahendes Fahrzeug wahrzunehmen und 

auszuweichen. Bei Fahrgeschwindigkeiten von ≤ 50 - 60 km/h stellte sich das Kollisionsri-

siko in den meisten Situationen entweder als deutlich reduziert bzw. gering dar.63 Der Fak-

tor geringe Geschwindigkeit ist allerdings umso weniger relevant, je stärker 

Fallensituationen (s.u.) auftreten. 

- Gradiente: Einschnittslagen (> 3 m) verringern im Allgemeinen die Querungshäufigkeit; die 

Kollisionsgefahr ist verglichen mit anderen Abschnitten in Gleich- oder Dammlage gering. 

Die Einstufung gilt nicht für Bereiche mit besonderen Fallensituationen (s.u.). 

- Sehr lange Barrieren-Länge (Straßenabschnitte von mehreren Kilometer Länge ohne si-

chere Querungsmöglichkeiten) in Verbindung mit weiteren Merkmalen.  

- Vorhandensein von Fallensituationen aufgrund:  

                                                
61 Das Risiko muss „in einem Risikobereich verbleiben, der mit einem Verkehrsweg im Naturraum immer verbunden 
ist„ (BVerwG Urt. v. 09.07.2008 - 9 A 14.07, Rn. 91 ff.). 
62 Je breiter die durch die Straße bedingte Lücke zwischen Orientierungs-/Leitstrukturen ist. 
63 Vgl. CAPO et al. 2006: 45 f., FOURASTÉ et al. 2014: 28, LÜTTMANN et al. 2014: 132 ff., NOWICKI 2016, 
ROEMER 2018, ROEMER et al. 2020). 
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- Trennung benötigter Teillebensräume, Zerschneidung von Leitstrukturen, durch 

Hindernisse erzwungener Überflug in den Straßenraum 

- Straßennahe Schaffung attraktiver Habitate / Ausprägung der Straßenbegleitvege-

tation: straßenparallel bestehende Randstrukturen dienen einigen Arten als Nah-

rungshabitate. (Kollisionen treten seltener auf, wenn der Abstand zwischen Verkehr 

und begleitenden Hecken 10m beträgt).64 

- In den Straßenraum führender Verlauf von Leit- und Sperreinrichtungen (z.B. Wild-

schutzzäunen) im Übergang von Damm- zu Einschnittslagen, vor oder hinter Bau-

werken und Straßenabschnitte in Gleichlage zwischen Dammabschnitten. 

- Lenkung durch Licht, Schallmeidung: In Ausnahmesituationen ist das Ausweichen vor der 

Störquelle, v.a. dem Licht, für die Gesamtbewertung bzw. das Schutzkonzept nutzbar, 

wenn entsprechend starke Störimpulse z.B. auf eine nicht gewollte Flugroute bestehen. Im 

Allgemeinen reicht das Meide- bzw. Ausweichverhalten vor Schall und Licht aber nicht aus, 

um Verkehrskollisionen der genannten Arten zu vermeiden. Aus der Literatur ergibt sich 

kein Beweis für das alleinige Ausreichen des Abschreckungseffektes von z.B. gezielter 

Straßenbeleuchtung65 (BERTHINUSSEN et al. 2015: 51), vgl. Kap. 7.  

 

Projekteigenschaften, welche die Kollisionsgefahr erheblich beeinflussen, sind weiterhin 

- die Vermeidungsmaßnahmen wie z.B. Querungshilfen, Schutzzäune usw. (→ Kap. 7), 

- die sonstigen Maßnahmen des Schutzkonzeptes (ebd.). 

 

Signifikanzprüfung 

Nicht jede zu erwartende Kollision einer Fledermaus muss planerisch berücksichtigt und be-

wältigt werden: Für Straßenbauvorhaben gilt entsprechend § 44 Abs. 5, Satz 1 BNatSchG: 

„(…) (es) liegt ein Verstoß gegen 1. das Tötungs- und Verletzungsverbot nach Absatz 1 Num-

mer 1 nicht vor, wenn die Beeinträchtigung durch den Eingriff oder das Vorhaben das Tötungs- 

und Verletzungsrisiko für Exemplare der betroffenen Arten nicht signifikant erhöht und diese 

Beeinträchtigung bei Anwendung der gebotenen, fachlich anerkannten Schutzmaßnahmen 

nicht vermieden werden kann“.  

Was eine signifikante Gefahrerhöhung darstellt, wird gesetzlich nicht konkretisiert; die Herlei-

tung ist gutachterlich-prognostisch zu leisten. In seltenen Fällen stehen Daten aus dem Ver-

gleich Vorher (z.B. vor dem Ausbau einer Straße) und Nachher (nach dem Anbau z.B. einer 

Fahrbahn) zur Verfügung, die es erlauben, dem Begriff der Signifikanz eine quantitative Di-

                                                
64 Andererseits können attraktive Habitate in Straßennähe als Bestandteil der Schutzkonzeption, z.B. zur 
Akzeptanzsteigerung von Flugrouten, wichtig sein. 
65 In Wales wird mittels einer speziellen Straßenbeleuchtung versucht, Kleine Hufeisennasen vom Queren einer 
Nationalstraße abzulenken (WYATT 2011, Case Study 7: A487 Llanwnda to South of Llanllynfi Improvement). 
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mension für die artenschutzrechtliche Beurteilung zu geben. Der rechtliche Signifikanzmaß-

stab ist allerdings kein mathematisch-statistischer (Zusammenfassend in rechtlicher Hinsicht 

z.B. HUGGINS 2021) und in der Regel stehen solche Daten auch nicht zur Verfügung.66  

Die Sachverständigen müssen die gefahrsteigernden und die Gefahren abschwächenden 

Merkmale wertend nebeneinander stellen. Basis sind die entsprechenden Ergebnisse der Ge-

ländeerfassung (Habitate mit hoher Bedeutung für Fledermäuse entsprechend Bewertung → 

Tabelle 3), die Beurteilung des vorgefundenen und künftigen Habitatpotenzials (→ Anhang B-

2, bspw. Gewässer, Gewässerränder, Feuchtwälder, alte Wälder usw.) sowie die o.g. weiteren 

Merkmale.  

Aus der Kombination der o.g. Merkmale lässt sich im Einzelfall ableiten, welche (räumlichen) 

Situationen und welche artbezogenen Merkmale zusammentreten müssen, damit eine signifi-

kante Gefahrerhöhung einzutreten droht.67 In der Regel wird man beim Zusammentreffen der 

o.g. Konstellationen (Auftreten sowohl kollisionsempfindlicher Arten als auch von Projektmerk-

malen, welche die Häufigkeit / Wahrscheinlichkeit von Kollisionen erhöhen) von einer signifi-

kanten Kollisionsgefahr ausgehen und entsprechende Vermeidungsmaßnahmen vorsehen. 

Das Zusammentreten folgender Merkmale indiziert regelmäßig eine „signifikant erhöhte Kolli-

sionsgefährdung“ (unvollständige Nennung): 

- (Mindestens eine) bedeutende Flugroute / essenzielle Nahrungshabitate von einer oder 

von mehreren „Sehr hoch“ oder „Hoch“ kollisionsempfindlichen Arten68 (→ Tabelle 7) wird 

zerschnitten, 

oder 

- für eine zerschnittene bedeutende Flugroute / ein essenzielles Nahrungshabitat von einer 

oder von mehreren Arten mit fallweise erhöhtem Kollisionsrisiko (→ Tabelle 7: „Mittel“) trifft 

zu, dass die Individuen aufgrund der besonderen örtlichen Gegebenheiten unausweichlich 

mehrheitlich in den Verkehr kanalisiert werden (z.B. Breitflügelfledermaus an Brücken oder 

an Dämmen, auch Arten dieser Gruppe („Mittel“ → Tabelle 7), die beleuchtete Stra-

ßen(rand)flächen bejagen) 

 

und 

                                                
66 Im „Besonderen Teil“ (B) der Gesetzesbegründung (BR-Drs. 168/17, S. 17) wird auf die Rechtsprechung 
verwiesen, nach der der Bedeutungsgehalt von „signifikant“ z.T. auch mit dem Begriff „deutlich“ gleichgesetzt 
werde. Darüber, wann eine prognostizierte Entwicklung „signifikant“ ist, müssen sich Straßenbauverwaltung als 
Vorhabenträger / Gutachtende und Zulassungsbehörden im Einzelfall verständigen. Das BVerwG weist in Richtung 
einer argumentativen Herleitung (vgl. BVerwG, Urt. v. 13.03.2008 – 9 VR 9.07, Urt. v. 12.03.2008 - 9 A 3.06, Urt. 
v. 09.07.2008 - 9 A 14.07, Urt. v. 13.5.2009 - 9 A 73.07).  
67 Z.B. im Rahmen einer FFH-VP muss abgeschätzt werden, welchen Einfluss der Verlust einzelner Individuen (in 
der prognostizierten Häufigkeit) auf den Bestand der betroffenen Fledermaus-Kolonie im FFH-Gebiet hat. Dies 
hängt u. a. von der artspezifischen Dynamik der Population (Reproduktionsrate, Mortalität) ab. Da Fledermäuse in 
der Regel nur ein Junges pro Generation haben, gehören sie zu den besonders anfälligen Arten. Fragestellung ist, 
ob eine Veränderung innerhalb der natürlichen Schwankungsbreite von Todes- und Geburtenrate bleibt, sich ein 
möglicherweise vorhandener negativer Trend fortsetzt oder das Erlöschen eines Vorkommens infolge eines 
Straßenbauprojektes, z.B. infolge von Kollisionen mit dem Verkehr, erwartet werden muss. Im Allgemeinen genügt 
eine Abschätzung anhand der genannten Kriterien. Bislang stehen keine statistischen Modelle zur Verfügung, 
welche mit den im Projektrahmen zu gewinnenden Daten die kollisionsbedingte zusätzliche Mortalität ausreichend 
verfahrenssicher prognostizieren könnten. 
68 Arten mit starker Bindung an Strukturen und vergleichsweise kleinen Aktionsräumen, die verhaltensbedingt den 
Straßenraum sehr konturfolgend queren. 
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- „sichere“ Querungsmöglichkeiten, welche die Erreichbarkeit ausnahmslos aller essenziel-

len Habitate sicherstellen, nicht angeboten werden können, bspw. weil 

- Unterführungsbauwerke mit ungenügender Höhe/Weite (welche einzelne Individuen zum 

Überfliegen der Straße an dieser Stelle zwingt) versehen sind,  

- Ausbauvorhaben (Verbreiterung, Anbau einer dritten Spur) dazu führen, dass eine etab-

lierte sichere Querungssituation (z.B. als Hop-over fungierender Baumkronenschluss über 

dem Straßenraum69) nicht länger besteht, 

- angebotene neue Flugrouten artspezifisch relevant weite70 bzw. ungünstige Umwege er-

zwingen (und insoweit Risiken beeinhalten) oder  

- sonstige Risikobereiche in Bereichen mit hoher Fledermausaktivität der empfindlichen Ar-

ten verbleiben, z.B.  

- in den Verkehr führende Leitlinien (zur Straße hinleitende Waldrandsituationen, Hecken 

oder Gewässer, in den Straßenraum führender Verlauf von Leit- und Sperreinrichtungen 

(z.B. Wildschutzzäune) im Übergang von Damm- zu Einschnittslagen, vor oder hinter Bau-

werken und Straßenabschnitte in Gleichlage zwischen Dammabschnitten, 

- Verkehrsführungen entlang von Seeufern und an anderen Stellen, die zu bestimmten Zei-

ten kleinklimatisch herausragen und besonders reich an Insekten sind, 

- beleuchtete Flächen (Straßenbeleuchtung v.a. im Bereich von Parkplätzen). 

Eine signifikant erhöhte Kollisionsgefahr ist in anderen Fällen zu verneinen.  

 

Pauschal betrifft dies die Arten ohne erhöhte Kollisionsempfindlichkeit an Fernstraßen („ge-

ring“  Tabelle 7). Dazu zählen die Arten Breitflügelfledermaus, Großer Abendsegler und 

Kleiner Abendsegler sowie Nord- und Zweifarbfledermaus und die Rauhautfledermaus. Diese 

Arten werden zwar auch im Straßenbereich aktiv beobachtet. Breitflügelfledermäuse und 

Abendsegler jagen entlang der Waldränder meist hoch über der Straßenschneise, werden 

aber selten Kollisionsopfer an Fernstraßen. Deswegen brauchen diese Arten im Allgemeinen 

im Rahmen der Fernstraßenplanung in Bezug auf die Kollisionsgefährdung auch nicht vertie-

fend beachtet werden. (Für Breitflügelfledermaus und Abendsegler ebenso in 

BERTHINUSSEN & ALTRINGHAM 2015: 47). 

Diese Arten sind auch vergleichsweise störungsunempfindlich (Lärm, Licht). Sie sind (unter 

anderem deswegen) mehrheitlich weit verbreitet und hinsichtlich der Individuenzahl (vor allem 

auch im Siedlungsraum mit einem dichten Straßennetz) dominante Arten, die regelmäßig auch 

Habitate im trassennahen Bereich (straßenbegleitende Strukturen, im Luftraum über Straßen 

wie über anderen Offenlandstrukturen) bejagen. Bei diesen Arten kommt es proportional zum 

Vorkommen in Straßennähe unvermeidlich zu Kollisionsopfern.  

 

                                                
69 Beispiele und Randbedingungen in LÜTTMANN et al. (2017). 
70 Gemessen an den „normalen“ Entfernungen, welche die Individuen zwischen Quartier und Jagdhabitat bzw. 
zwischen separaten Jagdhabitaten regelmäßig zurücklegen, erscheinen selbst für kleinräumig agierende Arten 
(Anhang A-2) Umwege von ≤ 200 - 300 m unter dem Aspekt Energieverbrauch vernachlässigbar, wenn die neue 
Flugroute zugleich attraktive Nahrungsangebote aufweist. 



   Arbeitshilfe Fledermäuse und Straßenverkehr 

 

 
 

54 

 

Tabelle 7: Artbezogene Disposition der Fledermausarten gegenüber Kollisionsgefahren  

Quellen: Auswertung der empirischen Literatur und eigener Daten im FE-Gutachten; weitere zusammenfassende Auswertungen in BRINKMANN et al. (2012), LIMPENS et al. (2005), DIETZ & 
KIEFER 2014, EUROBATS 2015, BERNOTAT & DIERSCHKE 2016; weitere Einzelquellen im Literaturverzeichnis). 
* Ungenügende Datenlage, Expertenvotum aufgrund von Analogieschlüssen.  
(1) Situationsspezifisch.  
Flughöhe: Auf der Flugroute (Spannen). In Klammern: Werte, die sich v.a. aus der Varianz beim Jagen bzw. im Jagdhabitat ergeben oder aus speziellen Geländesituationen.  
Echoortung: Reichweite auf Flugroute (bis-Wert, geschätzt nach Detektionsreichweite), im (Wald-)Jagdhabitat oft viel geringer.  
Strukturbindung: h hoch, m mittel, g gering. 
 

Art Disposition Verhalten bei der Jagd und auf Flugrouten Flughöhe (m) Echoortung  
(Reichweite, 
bis m) 

Strukturbin-
dung  
beim Flug 

Bechsteinfledermaus 
Myotis bechsteinii 

sehr hoch 

Im Offenland bevorzugt an linearen Strukturen (Hecken, Galleriewälder der Bäche), in ge-
ringer sowie auch größerer Höhe (größer 10 m) beobachtet. Wechsel über schmalen, 
max. zweispurigen Straßen im Kronenbereich der trassennahen Bäume sowie bodennah 
(Kollisionsopfer). Breite Straßen stellen Barrieren dar. 

1-5 (- 15) 15 h 

Braunes Langohr 
Plecotus auritus 
 

sehr hoch 
Fliegt bevorzugt sehr nahe an der Vegetation, entlang von Hecken oder an Baumkronen. 
Verhalten insgesamt sehr strukturgebunden. Niedrig über offenem Gelände. 

(1) 3-6 (- 15) 20 sh 

Breitflügelfledermaus (1) 
Eptesicus serotinus 

gering 

Relativ hoch und schnell, z. T. auch völlig im freien Luftraum, Orientierung dennoch häufig 
an Strukturen, z. B. an einem Waldrand, an Hecken. 
(1) Mögliche stärkere Gefährdung beim Hineinfliegen in den Verkehr auf mittelhohen Brü-
cken. 

5-10  
bei der Jagd auf 

Grünland geringer 

20 - 50 m 

Fransenfledermaus 
Myotis nattereri hoch 

Fliegt bevorzugt nahe an der Vegetation, z.B. entlang von Hecken oder in den Baumkro-
nen selbst. Oft entlang von Gewässerläufen. Überquert offene Flächen in geringer Höhe. 
Insgesamt strukturgebunden. 

1-4 (-15) 20 h 

Graues Langohr 
Plecotus austriacus sehr hoch 

Fliegt sehr nahe an der Vegetation, entlang von Hecken oder an Baumkronen. Verhalten 
insgesamt sehr strukturgebunden, im Offenland niedrig. 

2 – 5  
auch tiefer, auch 

in Baumkrone 

20 sh 

Große Bartfledermaus 
Myotis brandtii hoch 

Fliegt bevorzugt nahe an der Vegetation, z. B. entlang von Hecken, dort überwiegend in 
geringen Höhen, aber nicht bodennah. Quert offene Flächen überwiegend in geringer 
Höhe. 

3 - 5 (- 15) 10 h 

Große Hufeisennase* 
Rhinolophus ferrumequinum sehr hoch 

Sehr enge Strukturanbindung, fliegt nahe der Vegetation und zum Teil nur in geringer 
Höhe über der Erdoberfläche (1-2 m). Querungen von kleineren Straßen in geringer Flug-
höhe. 

0,3 - 6 5 sh 
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Art Disposition Verhalten bei der Jagd und auf Flugrouten Flughöhe (m) Echoortung  
(Reichweite, 
bis m) 

Strukturbin-
dung  
beim Flug 

Großer Abendsegler 
Nyctalus noctula gering 

Fliegt hoch und schnell, z. T. auch völlig im freien Luftraum, orientiert sich dennoch häufig 
an Strukturen, z. B. am Waldrand. 

>15 > 50 g 

Großes Mausohr 
Myotis myotis hoch 

Fliegt z.T. strukturgebunden z.B. entlang von Hecken, aber auch höher, lediglich an der 
Struktur orientiert. Überquerungen von Freiflächen im Direktflug, bei schnellen Transferflü-
gen teils bodennah, teils in größerer Höhe. 

Jagdflug 0,5 - 3, 
Transferflüge oft 

höher 

20 m 

Kleine Bartfledermaus 
Myotis mystacinus 

  
hoch 

Fliegt bevorzugt nahe an der Vegetation, strukturfolgend entlang von Vegetationsstruktu-
ren. 
 

1-4 (- 15) 10 h 

Kleine Hufeisennase 
Rhinolophus hipposideros 

 
 sehr hoch 

Orientierung streng an Leitstrukturen (Hecken, Waldränder, Geländekanten), in geringer 
Höhe. Größere Freiflächen werden selten überflogen; orientiert sich auch entlang künstli-
cher Strukturen wie z.B. Wildschutzzäunen. 

1-5 5 sh 

Kleiner Abendsegler 
Nyctalus leisleri 

gering 
Hoch und schnell, z. T. auch völlig im freien Luftraum, orientiert sich dennoch häufig an 
Strukturen, z. B. am Waldrand. 

>5 
 selten niedriger 

> 50 m-g 

Mopsfledermaus 
Barbastella barbastellus 

hoch 

Relativ nahe an der Vegetation, überwiegend strukturfolgend, entlang von Waldwegen/Ve-
getationsstrukturen. Transferflüge höher, auch weit über offenes Gelände (evtl. Orientie-
rung an Einzelbäumen und anderen Landmarken), bei der Jagd wenige Meter über dem 
Boden bis in Kronenhöhe. "Lückenflieger": meidet dichtständige Wälder/Forsten (Lücken < 
2-3 m). 

(2) -5 (- 15) 15  m 

Mückenfledermaus 
Pipistrellus pygmaeus 

 

  
hoch 

Schnell und wendig; in der Nähe und im Windschutz von Vegetationsstrukturen, abhängig 
vom Wind. Mehr oder weniger strukturfolgend; bei Windruhe und tiefer Dunkelheit weiter 
weg von den Strukturen, aber noch der Leitlinie folgend.  

1-15 20 m 

Nordfledermaus 
Eptesicus nilssonii 

gering 
Relativ hoch und schnell, z. T. auch völlig im freien Luftraum, orientiert sich dennoch häu-
fig an Strukturen, z. B. an einem Waldrand. 

(2-) 5-10 (-50) 20 - 50 m-g 

Nymphenfledermaus* 
Myothis alcathoe hoch 

Ungenügende Datenlage. Strukturgebunden. Oft entlang von Gewässerläufen. Feuchtwäl-
der und Gewässerränder. Überquert offene Flächen in geringer Höhe. Jagd in Baumkro-
nen alter Wälder.  

1-3 (- 6) 10 h 

Rauhautfledermaus (1) 
Pipistrellus nathusii 
 

gering 

Erjagt Beute ähnlich wie Zwergfledermaus, jedoch eher im freien Luftraum, aber auch in 
der Nähe der Vegetation in ca. 3 – 15 m (20 m) Höhe (MESCHEDE & RUDOLPH 2004: 
285). Transferflüge höher (EUROBATS 2015: 136). 
(1) Mögliche Gefährdung bei der Jagd um beleuchtete Flächen / Lampen.  

5-15  
(Zug >15) 

20 - 50 m-g 

Teichfledermaus 
Myotis dasycneme 
 

 sehr hoch 
Jagt dicht über der Wasseroberfläche, orientiert sich an Randstrukturen / Gewässerbö-
schungen etc. Über Land ebenfalls überwiegend strukturgebunden und niedrig. 
 

<1-5 
über Wasser 0,1 

< 20 h 
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Art Disposition Verhalten bei der Jagd und auf Flugrouten Flughöhe (m) Echoortung  
(Reichweite, 
bis m) 

Strukturbin-
dung  
beim Flug 

Wasserfledermaus 
Myotis daubentonii 

 sehr hoch 

Nahe an der Vegetation, Strukturen folgend, z, B. entlang von Hecken, Waldwegen in Hö-
hen zwischen einem und 6 m oder direkt über der Gewässeroberfläche. Folgt vorzugs-
weise gewässerbegleitenden Strukturen. Meidet die Querung von Offenlandflächen ohne 
Struktur weitgehend, dann niedrig. 

1-5 
dicht über der 

Wasseroberfläche  

< 20 h 

Wimperfledermaus 
Myotis emarginatus 

sehr hoch 

Jagt im Kronenbereich von Hecken und Bäumen, Flugrouten immer nahe der Vegetation, 
selten im freien Luftraum und über Wasser, stark strukturgebunden. Wechsel über schma-
len, max. zweispurigen Straßen im mittleren Kronenbereich der trassennahen Bäume 
(Waldrand, Alleen), breitere Straßen / Lücken bodennah. Breite Straßen stellen Barrieren 
dar.  

1-4 (-15) < 20 h 

Zweifarbfledermaus 
Vespertilio murinus 

gering 
Fliegt hoch und schnell, z. T. auch völlig im freien Luftraum, orientiert sich dennoch häufig 
an Strukturen, z. B. am Waldrand.  

>15 20 - 50 g 

Zwergfledermaus 
Pipistrellus pipistrellus 

 hoch 

Bevorzugt in der Nähe und im Windschutz von Vegetationsstrukturen, Flug überwiegend 
Strukturen folgend, teilweise abhängig von Licht und Wind: in der tiefen Dunkelheit weiter 
weg von den Strukturen, aber immer noch der Leitlinie folgend, bei Wind dichter an der 
Leitstruktur fliegend. Flüge bevorzugt strukturgebunden, aber auch quer und relativ hoch 
über Offenland und über 4-spurigen Straßen. 

2 - 6  
Transferflüge 
auch höher 

20 m 
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7 Möglichkeiten der Problembewältigung durch Maßnahmen (Ver-

meidung, Kompensation) 

7.1 Allgemeine Anforderungen, Nachweis der Wirksamkeit 

Auf der Grundlage der Bestandserfassung (siehe Kap. 5) und der Kenntnis der relevanten 

Wirkungen/Beeinträchtigungen (siehe Kap. 6 – Konfliktanalyse) ist zu prüfen: 

- welche Maßnahmen in Betracht kommen, um die relevanten Beeinträchtigungen zu ver-

meiden bzw. zu vermindern 

- welche Maßnahmen ggf. in Betracht kommen, um die unvermeidbaren Beeinträchtigungen 

maßgeblicher Funktionen und Strukturen zu kompensieren.  

Vermeidungsmaßnahmen sind zumeist bautechnische Vorkehrungen, die in den straßentech-

nischen Entwurf integriert sind. Unter die Vermeidungsmaßnahmen fallen auch Maßnahmen 

zum Schutz vor bauzeitlichen Gefährdungen (z. B. Schutzzäune, besondere fachliche Kon-

trolle des Baufeldes) sowie zeitliche Begrenzungen der Bautätigkeit (z.B. Baufeldräumung 

außerhalb der Wochenstuben- und Ruhephasen der Fledermäuse).  

Vermeidungsmaßnahmen tragen zur Zulässigkeit eines Vorhabens bei, indem sie verhindern, 

dass eine Beeinträchtigung überhaupt eintritt. Generell geht die Vermeidung der Kompensa-

tion vor. (Zu den Grenzen siehe in den Richtlinien FFH-VP bzw. R-LBP zum ASB; BMVBW 

2004, BMVBS 2011).  

Vermeidungsmaßnahmen müssen zum Zeitpunkt des Eintretens der Eingriffswirkung jeden-

falls ihre spezifische Funktion erfüllen. Relevante Zeitpunkte sind die Baufeldfreistellung oder 

der Zeitpunkt der Inbetriebnahme für den Verkehr. Beeinträchtigungen, die wie Störungen 

durch den Verkehr und Zerschneidungswirkungen, u. U. auch Kollisionsverluste, mit dem Be-

trieb einer Straße verbunden sind, entfalten ihre volle Wirkung oft erst gewisse Zeit nach der 

Inbetriebnahme der Straße. In Abhängigkeit vom angestrebten Ziel der Vermeidungsmaß-

nahme muss die Maßnahme so geplant und dargestellt werden, dass erkennbar ist, dass und 

warum sie innerhalb dieses Zeitraumes umgesetzt werden kann und ihre Wirksamkeit errei-

chen wird.  

Kompensationsmaßnahmen sind zumeist Maßnahmen zur Habitatentwicklung oder zur Habi-

tatoptimierung. Spezifische Anforderungen bezüglich der Auswahl und Planung geeigneter 

Maßnahmen ergeben sich, wenn die Maßnahme zum Eingriffszeitpunkt vergleichbar den Ver-

meidungsmaßnahmen funktional wirksam sein muss (das betrifft insbesondere vorgezogene 

Ausgleichsmaßnahmen nach § 44 Abs. 5 BNatSchG). 

Die Maßnahmen müssen unter Berücksichtigung der artspezifischen Anforderungen wirkfak-

torspezifisch konzipiert werden. Das Konzept zur Vermeidung und ggf. zur Kompensation 

muss ausgehend von der Bestandserfassung auf einer Prognose der absehbaren Entwick-

lung nach Eintreten der Straßenwirkungen beruhen. Die spezifische landschaftliche Konfigu-

ration bzw. Entwicklung, d.h. die aktuelle und künftig zu erwartende funktionale Verteilung von 

Quartieren, Flugrouten und Nahrungshabitaten in einer Landschaft, muss berücksichtigt wer-

den. Infolge des Straßenbaues, als Konsequenz der Neugestaltung des (Wald-) Wegenetzes 

oder landespflegerischer Maßnahmen können sich aufgrund der veränderten Topographie / 
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Situation bspw. andere / neue Flugrouten ergeben (u.a. ALTRINGHAM 2008, SOLOWCZUK 

2019), die in das Konzept einbezogen werden müssen.  

Die Daten aus Nachkontroll-Untersuchungen oder experimentellen Untersuchungen erlauben 

sichere Zuordnungen der Maßnahmenwirksamkeit für eine Reihe von Arten und für ein ge-

wisses Spektrum von Maßnahmen und räumlichen Standard-Situationen. Allerdings sind die 

aufwendigen Geländenachweise artbezogen und in Bezug auf einige Bauwerkstypen zwangs-

läufig noch lückenhaft, weil eine auf die speziellen Fragestellungen ausgerichtete Forschung 

aus verschiedenen Gründen ( FE-Gutachten) erst seit wenigen Jahren verstärkt betrieben 

wird.  

Wenn empirische Daten fehlen, beruhen die Einstufungen auf Analogieschlüssen bzw. auf 

Einschätzungen der Sachverständigen.71 Die Prognose(un)sicherheit (Tabelle 8, S.65) 

muss berücksichtigt werden, wenn die eine oder die andere Maßnahme dazu dienen soll, 

Beeinträchtigungen der Fledermauspopulationen in einem FFH-Gebiet zu vermeiden (Scha-

densbegrenzungsmaßnahmen) und aus diesen oder anderen Gründen (z.B. artenschutz-

rechtlichen CEF-Maßnahmen) hohe Anforderungen an die uneingeschränkte Wirksamkeit 

gestellt sind. Dies schließt aber nicht aus, dass die aufgeführten Maßnahmen oder ggf. auch 

andere, innovative Lösungen einzelfallbezogen zielführend sind und deswegen zum Einsatz 

kommen dürfen. Eine Einzelfallprüfung genügt auch rechtlichen Anforderungen, wenn die 

Maßnahme plausibel hergeleitet und dargelegt wird, welche Aspekte für und ggf. gegen die 

jeweilige Maßnahme sprechen.  

Maßnahmen, die zur Vermeidung von Zerschneidungswirkungen und zur Minderung des Kol-

lisionsrisikos ergriffen werden, sind grundsätzlich nur sehr begrenzt standardisierbar. Sie 

müssen vielmehr einzelfallbezogen speziell für die konkrete Landschafts- und Eingriffssitua-

tion entwickelt werden. Die Wirksamkeit vieler Maßnahmen (s.u.) ist in hohem Maß von ihrer 

Einbettung in ein Gesamtkonzept abhängig. Basierend auf den Empfehlungen / Standardlö-

sungen muss das Konzept im Einzelfall in räumlicher Hinsicht wie auch hinsichtlich der ein-

gesetzten Maßnahmenelemente von den Gutachtern und Gutachterinnen eigens entwickelt 

und begründet werden. Die Einzelmaßnahmen müssen in Bezug auf das Problem und die 

angestrebte Wirkung verhältnismäßig sein.  

Bei der Planung kommt es darauf an, Synergien der verschiedenen Maßnahmen gezielt zu 

nutzen und die relative Bedeutung der jeweiligen Maßnahme für die Gesamtwirksamkeit ab-

zuschätzen. Beispielsweise wird die Wirksamkeit einer Leitstrukturpflanzung umso höher sein, 

je stärker die Maßnahmenplanung vorhandene Landschaftsstrukturen wie z.B. einen Gewäs-

serverlauf berücksichtigt. Wenn in unmittelbarer Nähe zu einer neuen Querungshilfe attraktive 

Nahrungshabitate entstehen (z.B. ein von Gehölzen umrandetes Kleingewässer), stellen sich 

Fledermäuse schneller ein. Eine Querungshilfe, die nicht optimal in ein System von (Leit-) 

Strukturen / Habitaten eingebunden ist, verbleibt vergleichsweise wirkungslos.  

                                                
71 Als Grundlage für diese Einschätzung wurden neben eigenen empirischen Untersuchungen ( FE-Gutachten) 
umfangreiche Recherchen der Literatur und durch Befragung von Sachverständigen in entsprechend 
spezialisierten Büros und bei den Straßenbau- und Naturschutzbehörden vorgenommen. Die zuletzt durchgeführte 
Auswertung (LÜTTMANN & BETTENDORF 2018) zeigte, dass bei Monitoringergebnissen weiterhin Präsenz-
/Absenzdaten dominieren. Methodisch uneingeschränkte, vergleichende quantitative Daten liegen selten vor. 
Dementsprechend ist die Wirksamkeitsbeurteilung weiterhin zusätzlich auf die qualitative Bewertung durch die 
Fledermaus-Sachverständigen (Expertise) angewiesen.  
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Da entsprechend auch keine direkt vergleichbaren Situationen und Vorbilder existieren, kann 

der Nachweis der Wirksamkeit für viele Maßnahmen in Bezug auf die betroffene Situation im 

streng wissenschaftlichen Sinn auch nicht Ex ante erfolgen, sondern nur Ex post, mittels eines 

Monitorings der (fachgerecht geplanten) Vermeidungsmaßnahmen bzw. des Vermeidungs-

konzeptes in Gänze.  

Vermeidungsmaßnahmen, die direkte oder indirekte Auswirkungen auf andere Fachbereiche 

haben (können), sind frühzeitig und intensiv im Hinblick auf die technische Machbarkeit und 

Verhältnismäßigkeit abzustimmen. Bspw. kann ein Kappen von Vegetation, die eine Leitstruk-

tur für Flugrouten in Richtung Trasse bildet, zwar sektoral aus Fledermausschutzsicht zur 

Verhinderung von Kollisionen sinnvoll sein. Die Maßnahme steht aber möglicherweise im 

Konflikt mit anderen naturschutzfachlichen Zielsetzungen.  

 

7.2 Maßnahmen zur Vermeidung von Individuenverlusten und 

Störungen im Zuge der Baudurchführung 

7.2.1 Kontrolle und Beseitigung von Baumquartieren 

Baufeldfreimachung im Wald ohne Quartierkontrolle 

Kann in Bereichen mit möglichen Sommerquartieren im Ausnahmefall die Winterquartiernut-

zung ausgeschlossen werden, weil z.B. die betreffenden Baumquartiere keine Eignung als 

Winterquartier aufweisen (im Regelfall sind in Bäumen < 30 cm Brusthöhendurchmesser 

keine frostfreien Höhlungen zu erwarten), können Bäume ohne weitere Kontrolle in Frostpha-

sen zwischen Dezember und Februar gefällt werden.  

Bestehen Zweifel an der Abwesenheit von Fledermäusen, muss eine nähere Untersuchung 

erfolgen. In Bereichen / an Strukturen, wo nachgewiesene oder vermutete Fledermausquar-

tiere bestehen, sind zwingend bauvorauslaufende Besatzkontrollen durchzuführen. 

Bauvorauslaufende Besatzkontrollen im Wald  

Ein geeignetes Zeitfenster für die bauvorauslaufende Kontrolle (und nachfolgende Beseiti-

gung von Quartierbäumen) stellt die Phase nach der Auflösung der Wochenstubenquartiere 

bis vor Beginn der Winterruhe ab September bis Oktober (November) dar. In diesem Zeitraum 

sind Fledermäuse ausreichend mobil und weisen eine geringe Quartierbindung auf (Ausnah-

men im Falle von Balzquartieren). 

Für die dann notwendige Kontrolle, ob Fledermausindividuen in Baumhöhlen im Baufeld vor-

handen sind, wird ein Vorgehen entsprechend Prüfschema empfohlen (→Abbildung 5). 
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Abbildung 5: Entscheidungsdiagramm für das Vorgehen während der Besatzkon-
trolle zur Vermeidung von baubedingten Individuenverlusten in poten-
ziellen Baumquartieren 
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Nach Möglichkeit muss die Baumfällung (bzw. der Abbruch von Gebäudeteilen) auf Zeiträume 

vertagt werden, an denen das Quartier nachweislich unbesetzt ist (→ Anhang A-1).  

Die visuelle Quartierkontrolle muss mittels eines geeigneten Videoendoskops mit einem lan-

gen, schwenkbaren und flexiblen „Halsstück“ durchgeführt werden, welche eine Inspektion der 

Höhle nach Oben ermöglicht. Für eine ausreichende Lichtquelle muss gesorgt werden, damit 

alle Winkel der Baumhöhle ausgeleuchtet werden. Viele Höhlen sind vom Boden schwer er-

reichbar. Dann muss bei der Kontrolle auf Sachverständige mit Erfahrungen im Baumklettern 

zurückgegriffen werden. Ggf. genügen Hubsteiger und andere Steighilfen. 

Werden Fledermäuse festgestellt oder kann ein Besatz nicht ausgeschlossen werden, ist nach 

Möglichkeit ein Ausschlussverfahren zu wählen, z.B. durch Einbau eines Einweg-Ausgangs 

(„One-Way-Pass“), vgl. die Abbildung in HAMMER & ZAHN (2011: 5). Dadurch können die 

Fledermäuse die Baumhöhle verlassen, aber nicht zurückkehren. Nach einigen Tagen muss 

eine erneute Kontrolle durchgeführt werden zum Nachweis des Auszugs der Fledermäuse. 

Kann im Ergebnis ein Besatz mit Fledermäusen mit Sicherheit ausgeschlossen werden, müs-

sen die Höhlenbäume unmittelbar gefällt werden oder die Einflugöffnungen sind so zu ver-

schließen, sodass kein Wiederbesatz möglich ist.  

Baumhöhlen, deren Kontrolle auf diese Weise objektiv nicht möglich ist (z.B. aus Arbeits-

schutzgründen, weil die Höhle bspw. an Totholzbäumen arbeitstechnisch nicht ausreichend 

sicher erreichbar ist), können ersatzweise mit akustischen Mitteln, ggf. in Kombination mit ei-

ner Ein- und Ausflugbeobachtung durch Sachverständige, kontrolliert werden, sofern die Wit-

terung (kein Regen, Temperatur > 10°C während der Nachtstunden) den abendlichen Ausflug 

der Fledermäuse aus den Höhlen nicht verhindern kann.  

Wenn es deswegen oder aus anderen Gründen unmöglich bzw. unzumutbar ist, den Nichtbe-

satz sicher festzustellen (oder den Wiederbezug zu verhindern), kann alternativ, wie nachfol-

gend beschrieben, verfahren werden, mit dem Ziel, einen selbstständigen Auszug nach 

Beendigung der Winterruhe sowie den Bestand des Quartiers noch einige Zeit zu gewährleis-

ten: 

- das Ausflugloch wird (für die Dauer der Umsetzaktion zur Vermeidung der Flucht und 

dem resultierenden Verletzungsrisiko) verschlossen, 

- der Baum wird etappenweise gefällt und der Bereich mit der Höhlung als Stammab-

schnitt samt Höhle mittels Greifarmes (o.ä. Gerätschaften) gesichert und im aufrech-

ten Zustand transportiert, 

- der entnommene Stammabschnitt mit der Höhle (und den darin befindlichen Fleder-

mäusen) wird unverzüglich im räumlich funktionalen Zusammenhang an einem stö-

rungsfreien Standort artgerecht ausgebracht (an vitalen Bäumen verankert, 

hinsichtlich Höhe und Exposition vergleichbar zur Ausgangssituation).  

 



Arbeitshilfe Fledermäuse und Straßenverkehr 

 

 

62 

 

Erfordernis einer artenschutzrechtlichen Ausnahme 

Eine artenschutzrechtliche Ausnahme ist bei Einhaltung der Rahmenbedingungen nicht erfor-

derlich. Die Bergung von Fledermaus-Individuen aus einer im Zuge der Baufeldräumung fest-

gestellten Baumhöhle oder einem anderen Quartier stellt artenschutzrechtlich einen 

zulässigen Bestandteil einer Maßnahme zur Vermeidung baubedingter Tierverluste dar.72 Be-

dingung ist, dass vermeidbare Beeinträchtigungen unterbleiben. Nach Möglichkeit sollte also 

die Methode gewählt werden, bei der die Tiere das Baufeld aktiv verlassen können. Ein Um-

setzen immobiler Individuen, die z.B. während einer Frostphase aus einer Baumhöhle ent-

nommen werden sollen, wird in der Regel als vermeidbar angesehen. Andernfalls ist zur 

rechtlichen Absicherung weiterhin eine artenschutzrechtliche Ausnahme erforderlich.  

Damit die Maßnahme keine artenschutzrechtliche Ausnahme erfordert, muss sie in Verbin-

dung mit vorgezogenen Ausgleichsmaßnahmen zur Habitatneuschaffung (in welche die Indi-

viduen umgesetzt werden) stehen. Die neuen Habitate müssen zudem „im räumlichen 

Zusammenhang“ liegen. D.h. sie müssen innerhalb des individuellen Aktionsraums der be-

troffenen Art73 (→ Anhang A-2) verortet sein.  

 

7.2.2 Gebäudequartiere 

Ist eine Beseitigung eines identifizierten oder potenziellen Siedlungsquartiers erforderlich und 

zugelassen, ist analog zum Verfahren für Baumquartiere eine Gebäude-/Bauwerksinspektion 

durchzuführen, damit ein Besatz ausgeschlossen werden kann. Ggf. dient die Inspektion zur 

Feststellung von aktuellem Besatz oder von Spuren (Fledermauskot, Fraßreste etc.), welche 

Hinweise auf die Quartierfunktion geben.  

Wo nachgewiesene oder vermutete Fledermausquartiere bestehen (unabhängig davon, ob es 

sich um Einzelquartiere oder das Wochenstuben- oder Winterquartier einer größeren Zahl von 

Fledermäusen handelt), soll der Abbruch von Gebäudeteilen nach Möglichkeit auf Zeiträume 

vertagt werden, an denen das Quartier im Allgemeinen unbesetzt ist. (Zuvor ist eine präzise 

Feststellung der Funktionen, welche das Quartier für die Fledermäuse hat, notwendig, vgl. die 

Methoden → Kap. 5.2).74  

Ein ggf. geeignetes Zeitfenster stellt wie bei der Baumquartier-Entnahme die Phase nach der 

Auflösung der Wochenstubenquartiere bis vor Beginn der Winterruhe im September und Ok-

                                                
72 In § 44 (5) Nr. 2 BNatSchG ist normiert, dass das Verbot in § 44 (1) Nr. 1 für zugelassene Eingriffe nicht zutrifft, 
„wenn die Tiere oder ihre Entwicklungsformen im Rahmen einer erforderlichen Maßnahme, die auf den Schutz der 
Tiere vor Tötung oder Verletzung oder ihrer Entwicklungsformen vor Entnahme, Beschädigung oder Zerstörung 
und die Erhaltung der ökologischen Funktion der Fortpflanzungs- oder Ruhestätten im räumlichen Zusammenhang 
gerichtet ist, beeinträchtigt werden und diese Beeinträchtigungen unvermeidbar sind“. 
73 Die Mitglieder eines Wochenstubenverbands „kennen“ und erkennen während Suchflügen das Quartierangebot 
innerhalb ihres Aktionsraums normalerweise. Bzgl. Grenzen für die räumliche Lage der Maßnahmen vgl. 
BVerwG, Urteil vom 06.11.2013 - 9 A 14.12. 
74 Abhängig von der Gebäudesubstanz (z.B. bei nichteinsehbaren Nischen, Wandverkleidungen) reicht die visuelle 
Gebäudekontrolle nicht zur Identifizierung von Besatz mit Fledermäusen. Sie muss dann durch weitere 
Methodenbausteine (akustische Erfassung, Video) ergänzt werden. 
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tober dar (mit Verschiebungen je nach Witterung und abweichend je nach klimatischem Be-

zugsraum). Ein Abbruch von Gebäudeteilen ist außerdem im Frühjahr, vor der Wochenstu-

benzeit (Jahresphänologie  Anhang A-1) möglich.75  

Die zu wählende Methodik und das Vorgehen beim Abbruch des Gebäudes oder von Gebäu-

deteilen sind situationsbezogen, abhängig von der Bauwerkssubstanz und der möglichen 

Quartierfunktion (Einzelquartier, Wochenstubenquartier, Winterquartier), gutachterlich im Ein-

zelfall festzulegen. 

 

 

7.3 Querungshilfen und flankierende Maßnahmen zur Vermei-

dung und Minderung von Zerschneidungswirkungen / Kolli-

sion  

7.3.1 Begriffssystem „Querungshilfen“ für Fledermäuse 

Querungshilfen werden entsprechend ihrer Zielsetzung, die Verbindung der verschiedenen 

Teilhabitate von Wildtieren über breite Verkehrswege aufrecht zu erhalten, geplant. Sind keine 

anderen Arten/Sachverhalte mit weitergehenden Anforderungen an die nutzbare Breite einer 

Querungshilfe zu berücksichtigen (vgl. Merkblatt M AQ) erfolgt die Planung im Hinblick auf die 

spezifischen Anforderungen der Zielart(en) als Faunaunterführung Fledermaus oder als 

Faunabrücke Fledermaus (Abbildung 6). 

 

 

Abbildung 6: Querungshilfen-Typen für Fledermäuse 

 

                                                
75 Bei Baumquartieren scheidet das Frühjahr aus, weil die Brutzeit höhlenbewohnender Vögel zu beachten ist.  
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„Irritationsschutzwände“ auf Fledermaus- und Grünbrücken fungieren als Abschirmung, insbe-

sondere bezüglich Lärmes und Lichtes auf den Brücken und unterstützen zusätzlich zur Ve-

getation die Leitfunktion. „Fledermaus-Leit- und Sperreinrichtungen“ sind Wände oder Zäune, 

die die Fledermaus-Individuen im Idealfall entlang des Bauwerkes zur nächsten Querungs-

möglichkeit leiten. Sie sollen den (niedrigen) Einflug der Individuen in den Straßenraum ver-

hindern. Entsprechende Wände sollen zudem Kollisionen in Situationen vermeiden, in denen 

Fledermausindividuen im Einzelfall z.B. eine Flugroute oberhalb des Einganges einer (Fleder-

maus-) Unterführung wählen (→ FE-Gutachten, Kap. 8). Oberhalb der Unterführungen ange-

ordnet, bieten sie zudem Licht- und Schallschutz im Bereich des Unterführungs-Portals.  

Fledermausquerungshilfen sind vielfach auch für eine Reihe weiterer Arten aus anderen 

Gruppen funktional. Deren Anforderungen sollten bei der Ausgestaltung und Begründung der 

Bauwerke mit bedacht werden. ( MAQ). 

 

7.3.2 Maßnahmenübersicht 

Eine Zusammenstellung in Betracht kommender Vermeidungsmaßnahmen ist aus  Tabelle 

8 ersichtlich. Basierend auf dem vorhandenen Kenntnisstand76 wurde eine Einschätzung vor-

genommen, welche Maßnahmen aufgrund eines (vergleichsweise) guten Forschungsstandes 

eine hohe Prognosesicherheit haben. Aus der Tabelle ist auch zu ersehen, für welche Maß-

nahmen – meist aufgrund einer noch geringen Zahl von Untersuchungen oder gänzlich feh-

lender Daten - uneinheitliche Experteneinschätzungen bestehen. Die Tabelle benennt 

weiterhin Maßnahmen, die nach derzeitigem Wissensstand auf Grund langer Entwicklungs-

zeiträume oder unsicherer Wirksamkeit (negative Belege oder überwiegend negative Exper-

teneinschätzungen) nicht als Vermeidungsmaßnahmen geeignet sind. 

 

                                                
76 In Bezug auf Querungshilfen wurden 51 Arbeiten ausgewertet, davon 46 Primär- und Sekundärquellen und vier 
Publikationen, welche Experteneinschätzungen wiedergeben. 
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Tabelle 8: Mögliche Maßnahmen zur Vermeidung und Minderung von Zerschnei-

dungswirkungen und Kollisionsgefahren (Übersicht) 

Maßnahme Beschreibung / Wirksamkeit Zeitpunkt Wirk-
samkeit 

Prognosesi-
cherheit77 

Querungshilfen    

Grün-, Gewässerunterführung, 
Talbrücke 

Talbrücken und vergleichbar groß dimensio-
nierte Grün- und Gewässerunterführungen stel-
len besonders wirksame Querungshilfen dar. 
Talbrücken tragen zur gefahrlosen Querung 
wesentlich bei (→ FE-Gutachten, Kap. 4, Kap. 
8.1).  

Eine Verbindung mit einem Gewässerlauf ist 
besonders günstig und resultiert in geringeren 
Anforderungen an die Bauwerksdimensionie-
rung. 

Kurzfristig  
(≤ 3 Sommer) 

sehr hoch 

Faunaunterführung 

 

(Nur bei Dammlage möglich. Di-
mensionierung entsprechend 
den Artanforderungen, s. Ta-
belle 9, S. 77.) Anbindung an 
vorhandene Leitstrukturen (He-
cken, Waldränder, Waldschnei-
sen, Gewässer und deren 
Begleitvegetation) wichtig) 

Unterführungen können zur gefahrlosen Que-
rung beitragen, wenn sie einen geeigneten 
Querschnitt aufweisen (s. FE-Gutachten, Kap. 
8.1). Unterführungen stellen besonders wirk-
same Querungshilfen dar.  

Eine Verbindung mit einem Gewässerlauf ist 
besonders günstig und führt zu geringeren An-
forderungen an die Bauwerksdimensionierung. 

Die von Sachverständigen (ARGE Querungshil-
fen 2003, LIMPENS et al. 2005, FGSV 2008, 
ABBOTT et al. 2012, BRINKMANN et al. 2012; 
ELMEROS et al. 2016, NOWICKI 2016) gefor-
derten Bauwerksdimensionen (vgl. die Empfeh-
lungen in Tabelle 9) haben sich in den 
empirischen Untersuchungen zum FE-(FE-
Gutachten, Kap. 8) und weiteren seither verfüg-
bar gewordenen Untersuchungen aus Nach-
kontrollen tendenziell bestätigt. Die festgestellte 
Varianz ist meist (nur) durch landschaftliche 
Besonderheiten erklärbar. Dies erlaubt im Ein-
zelfall Abweichungen von der empfohlenen 
Bauwerksdimension, welche aufgrund von örtli-
chen Spezifika begründet sein können.  

Kurzfristig  
(≤ 3 Sommer) 

sehr hoch 

Grünbrücke 

Anbindung an vorhandene Leit-
strukturen (Hecken, Waldrän-
der, Waldschneisen) wichtig 

Sehr gute Funktionsfähigkeit; in Abhängigkeit 
von der Vegetationsentwicklung auf der Brücke 
auch kurzfristig möglich (→ FE, Gutachten, 
Kap. 8.2; BACH 2008; 
M. HERRMANN/ÖKOLOG schrift. Mitt.).  

Die Funktionsfähigkeit einer Grünbrücke und 
der Faunabrücke Fledermaus (s.u.) hängt in 

Kurzfristig  
(≤ 3 Sommer) 

sehr hoch 

                                                
77 Einschätzung der Prognosesicherheit bezügl. Wirksamkeit (in Anlehnung an RUNGE et al. 2010): 
Sehr hoch: es liegen mehrere hinreichende Wirksamkeitsbelege vor, kurzfristig wirksam. Hoch: Es liegen 

mindestens ein hinreichender Wirksamkeitsbeleg oder durchweg positive Experteneinschätzungen vor. 
Mittel: Prognoseunsicherheit aufgrund uneinheitlicher Belege / Einschätzungen in der Fachliteratur / in Experten-

einschätzungen, bei Anwendung der Maßnahme durch Nachkontrollen bzw. ein Risikomanagement aufzufangen. 
Gering: nach derzeitigem Wissensstand auf Grund langer Entwicklungszeiträume und überwiegend als unsicher 

beurteilter Wirksamkeit nicht als Vermeidungsmaßnahme geeignet. Publizierte Wirksamkeitsbelege wie auch 
positive Experteneinschätzungen fehlen. 
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Maßnahme Beschreibung / Wirksamkeit Zeitpunkt Wirk-
samkeit 

Prognosesi-
cherheit77 

erster Linie von der Ausprägung geeigneter Ve-
getation auf der Brücke ab (→ FE, Gutachten, 
Kap. 8.2) und von der Qualität der Anbindung 
an das Umfeld (Wälder, Hecken) (u.a. BACH 
2008, BERTHINUSSEN & ALTRINGHAM 
2012). 

Faunabrücke Fledermaus 

Anbindung an vorhandene Leit-
strukturen (Hecken, Waldrän-
der, Waldschneisen) wichtig 

Die Funktionsfähigkeit einer Faunabrücke Fle-
dermaus hängt in erster Linie von der Ausprä-
gung geeigneter Vegetation auf der Brücke und 
der Qualität der Anbindung an das Umfeld 
(Wälder, Hecken) ab (u.a. BACH 2008, 
BERTHINUSSEN & ALTRINGHAM 2015).  

Die diesbezüglichen Anforderungen sind art-
spezifisch: Für die Mehrzahl der Arten günstig 
ist eine möglichst ausgeprägte, durchgehende 
Vegetation, am besten eine zweiseitige Ab-
schirmung durch Gehölze (einem „Hohlweg“ 
vergleichbar) und dementsprechend eine ver-
gleichsweise breite Brücke (→ Seite 73 und 
Abb. 7). Für einige Arten reichen weniger aus-
geprägte Vegetationsstrukturen resp. schma-
lere Brücken → Tabelle 9 und FE-Gutachten, 
Kap. 8.2. 

Vergleichsweise geringe Erkenntnisse über die 
Dauer der Gewöhnungsphase (im Vergleich zu 
den Daten über Fledermaus-Unterführungen). 

Kurzfristig  
(≤ 3 Sommer) 

hoch78 

Unbegrünte Brücken (in Verbin-
dung mit „Hop-over“) 

 

 

 

 

 

In der Regel geringe Eignung als Querungshilfe 
(BRINKMANN et al. 2008, eigene Auswertung).  

Eignung im Einzelfall nachgewiesen / unter be-
stimmten Bedingungen möglich, wenn eine 
technische Brücke als verbindendes Element 
Querungen von Fledermäusen zwischen beid-
seitig vorhandenen Leitstrukturen, die bis an 
die Straße heranreichen, unterstützt (vergleich-
bar „Hop-over“-Situation, LIMPENS et al. 2005, 
BRINKMANN mdl.).  

Kurzfristig  
(≤ 3 Sommer) 

 

 

 

 

gering 

 

 

 

„Gantries“ 

(Kabelüberführungen, Straßen 
überspannende Netze, als 
Überflughilfen dienende Seil-
strukturen) 

Belastbare Nachweise der Wirksamkeit für 
Schilderbrücken liegen nicht vor (FE-
Gutachten, Kap. 8.1.4). Im Einzelfall werden 
vergleichbare Strukturen, Kabelüberführungen 
und Netz-Konstruktionen als Querungshilfen er-
probt mit bislang uneinheitlichen, in der Summe 
aber negativen Ergebnissen (BERTHINUSSEN 
& ALTRINGHAM 2012, BERTHINUSSEN et al. 
2015, CICHOCKI ET AL. 2013, CLAIREAU ET 
AL. 2019 a, b; NOWICKI 2016, O'CONNOR & 
GREEN 2011, SCHUT et al. 2012, 2013). 

Unbekannt gering 

                                                
78 Soweit in der Literatur festgestellt wurde, dass Querungshilfen nicht häufiger von Fledermäusen genutzt wurden 
als benachbarte Bereiche der Straße (BERTHINUSSEN & ALTRINGHAM 2012, SCHUT et al. 2012, 2013, 
CLAIREAU et al. 2019a,b), entsprachen die dort untersuchten Querungshilfen erkennbar nicht den in Deutschland 
nach MAQ (und vorliegender AH Fledermäuse und Straßenverkehr) empfohlenen Typen hinsichtlich Art der 
Querungshilfe, der Vegetation auf der Querungshilfe und der notwendigen Anbindung mittels Leitstrukturen. 
Insoweit werden diese negativen Beurteilungen hier nicht zur Einstufung des Prognoserisikos berücksichtigt. 
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Maßnahme Beschreibung / Wirksamkeit Zeitpunkt Wirk-
samkeit 

Prognosesi-
cherheit77 

Geringe Erkenntnisse über die Dauer der Ge-
wöhnungsphase. 

 

Flankierende Maßnahmen (oft zwingend für das Funktionieren des Schutzkonzeptes)  

Kappen von Leitstrukturen im 
Offenland (Hecken, Gehölzrei-
hen), Umlenkung.  

 

Uneinheitliche, grundsätzlich positive Einschät-
zung der Leitwirkung / Nichtleitwirkung auf-
grund von Analogien und Hinweisen aus 
Orientierungs- bzw. „Heckenexperimenten“ 
(u.a. BRITSCHGI et al. 2004, SWILD & 
NACHTaktiv 2007), straßenbezogenen Nach-
kontrollen sowie Einzelbeobachtungen 
(LIMPENS et al. 2005, MARTINDALE 2007 und 
briefl. am 2.9.2013, WRAY et al. 2005, WYATT 
2010, FÖA unveröff.).  

Geringe Erkenntnisse über die Dauer der Ge-
wöhnungsphase.  

 

Mittelfristig  

( 3 Sommer) 

hoch - mittel  

 

Als wirksam 
angesehen, 
wenn alterna-
tiv günstige 
Leitstrukturen 
(und Que-
rungshilfen) 
zur Verfügung 
stehen. 

Leitpflanzung abseits der 
Trasse aus schnell wachsenden 
Gehölzen und einzelnen Bäu-
men (Hecken) 

Sehr hohe Bedeutung für die räumliche Vertei-
lung der Fledermäuse. Wirksamkeit für kontur-
folgende Arten ab Erreichen einer Wuchshöhe 
von ≥ 3 m (NACHTaktiv, mdl. nach unveröff. 
Monitoringdaten im Umfeld der BAB A17 im 
Auftrag der DEGES; TOFFOLI 2016), allgemei-
ner: BILLINGTON 2013, BOUGHEY et al. 
2011, KELM et al. 2014, LACOEUILHE et al. 
2016, LIMPENS & KAPTEYN 1991, ELMEROS 
et al. 2016, FROIDEVAUX et al. 2019). 

Dauer der Gewöhnungsphase mittel- bis kurz-
fristig (je weiter abseits gewohnter Flugrouten 
und je weniger günstige, nahrungsreiche Habi-
tate die neue Flugroute prägen, desto länger). 

Mittelfristig ( 3 
Sommer) bis 

kurzfristig 

hoch 

Lage im Einschnitt, Verwallung 
der Trassenseite(n) 

Artspezifisch: Eine Einschnittssituation (auch 
eine sekundäre Einschnittslage infolge Verwal-
lung) wird als sicher im Vergleich zur Gleich-
lage eingestuft. (→ FE-Gutachten, Kap. 6.1). 

Für Arten mit geringer Echoortungsreichweite 
bzw. speziellen Jagdstrategien (Gr. Mausohr), 
die stark den Konturen folgend fliegen / jagen, 
besteht u.U. die Gefahr, dass die Tiere in den 
Einschnitt abtauchen und die Trasse niedrig 
queren (bzgl. der Kleinen Hufeisennase: 
BIEDERMANN 2008). Diese Arten benötigen 
alternative Flugrouten mit Querungshilfen und 
günstige Leitstrukturen. 

Geringe Erkenntnisse über die Dauer der Ge-
wöhnungsphase. 

 

Kurzfristig  
(≤ 3 Sommer) 

mittel 

Leit- und Sperreinrichtung (tech-
nisch: Zaun, Wand) beidseitig 
der Trasse 

auch temporär als Leitstruktur 
im Vorlauf von Bepflanzungs-
maßnahmen 

Kurzfristig umsetzbare Minderungsmaßnahme.  

Uneinheitliche Einschätzung der Wirksamkeit in 
der Literatur, je nachdem ob eine Leit- oder 
eine Sperrwirkung erwartet wird: 

 

Kurzfristig  
(≤ 3 Sommer) 
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Maßnahme Beschreibung / Wirksamkeit Zeitpunkt Wirk-
samkeit 

Prognosesi-
cherheit77 

Leitstruktur: für strukturfolgende Arten als flan-
kierende Maßnahme geeignet (wirksame 
Länge artspezifisch, < 50 bis < 300m). 

 

Sperrwirkung: Reduziert in Verbindung mit der 
Leitwirkung die Zahl der Querer (→ FE-
Gutachten, Kap. 8.3; SWILD & NACHTaktiv 
2007, HIGHWAYS AGENCY 2008). Graduelle 
Anhebung der Überflughöhe / Reduzierung der 
Kollisionsgefahr der Querer je nach Situation 
(Wald, keine Querungshilfen, Offenland, Que-
rungshilfen in räumlicher Nähe) um ca. 40-70% 
(→ FE Gutachten, Kap. 8.3) bzw. in signifikan-
ter Weise (LÜTTMANN 2013). Vergleichbare 
Effekte in FERNANDEZ-BOU et al. (2010) und 
CICHOCKI et al. 2013). Bei der Kleinen Hufei-
sennase keine relevante Wirkung festgestellt 
(SWILD & NACHTaktiv 2007). Soweit Indivi-
duen weiterhin queren, verbleibt die Gefahr, 
dass diese in den Straßenbereich eintauchen 
(BRINKMANN et al. 2012) und beim niedrigen 
Queren vom Verkehr getötet werden.  

Geringe Erkenntnisse über die Dauer der Ge-
wöhnungsphase. 

Hoch - Mittel 
(als Leitstruk-
tur) 

 

Gering (als 
Sperrstruk-
tur/Kollisions-
schutz) 

 

Sonstige Maßnahmen 

„Hop-over“: Erhalt eines Baum-
kronenschlusses über dem Stra-
ßenraum schmaler, in der Regel 
nur 2-spuriger Straßen 

Abschnitte mit Baumkronenschluss über ver-
gleichsweise schmalen Straßen werden als 
„Hop-over“ für bestimmte Arten (Tabelle 9) 
empfohlen. Als sicher wirksamer Kronen-
schluss gilt eine Vegetationslücke ≤ 7m 
(LÜTTMANN et al. 2017). 

kurzfristig (Er-
halt, Bestands-

pflege) 

hoch 

 

„Hop-over“: Neuanlage auf bei-
den Seiten der Straße 

mind. je 2 großkronige Bäume auf beiden Sei-
ten der Straße, anschließend gestufte Abfolge 
von Gehölzen zwecks Anschlusses an die vor-
handenen Leitstrukturen. 

Artspezifisch als hoch bis gering (LIMPENS et 
al. 2005, weitere Hinweise in BRINKMANN et 
al. 2008, CHRISTENSEN et al. 2016, MOLLER 
et al. 2016, LÜTTMANN 2013, LÜTTMANN et 
al. 2017). Insgesamt mittel wirksam einge-
schätzt. → Tabelle 9. 

mittelfristig ( 3 
Sommer) 

Mittel 

„Hop-over“: Erhalt oder Neuan-
lage von Gehölzen/Pflanzungen 
auf dem (erweiterten) Mittelstrei-
fen mehrspuriger Straßen 

Uneinheitliche Beurteilung: Empfehlung durch 
LIMPENS et al. (2005: 15), BRINKMANN et al. 
(2012); empirischer Nachweis der Nutzung 
(ohne Angabe zu evtl. trotzdem stattfindenden 
Kollisionsereignissen) an einer Autobahn in D 
durch STARRACH (2011).  

Unbekannt 

(vermutl. mittel - 

langfristig,  3 
Sommer) 

Mittel - gering 

„Hop-over“: Errichtung techn. 
Sperreinrichtungen (Wände / 
Zäune) auf dem Mittelstreifen 

Zäune / Wände im Mittelstreifen als „Hop-over“ 
anstelle von Gehölzen.  

Bei breiten Trassen und fehlenden Möglichkei-
ten zur Bereitstellung anderer Querungshilfen 
im Einzelfall sinnvolle Ergänzung der Leit- und 

Kurzfristig  
(≤ 3 Sommer) 

gering 



Arbeitshilfe Fledermäuse und Straßenverkehr 

 

 

69 

 

Maßnahme Beschreibung / Wirksamkeit Zeitpunkt Wirk-
samkeit 

Prognosesi-
cherheit77 

Kollisionsschutzvorkehrungen am Fahrbahn-
rand. Bislang uneinheitliche/unzureichende Be-
funde bezüglich Wirksamkeit. Die Befunde von 
Geländeuntersuchungen bezügl. Kl. Hufeisen-
nase (SWILD & NACHTaktiv 2007) und Myotis 
/ Pipistrellus-Arten (FÖA 2011/LÜTTMANN 
2011) ergaben überwiegend ungünstige Ef-
fekte. Nach FÖA (2011) verlängerte sich die 
Aufenthaltszeit im Straßenraum in entspre-
chenden Straßenabschnitten. Die Gutachter 
vermuteten, dass unerfahrene Jungtiere (?) 
zum Entlangfliegen an den Zaun-Einrichtungen 
im Mittelstreifen provoziert werden. Entspre-
chend ist die Kollisionsgefahr erhöht. 

Geringe Erkenntnisse über die Dauer der Ge-
wöhnungsphase. 

Sperrpflanzung: Sperrpflanzun-
gen (Vegetation, dicht) beidsei-
tig der Trasse 

Erst ab Erreichen einer Wuchshöhe von ≥ 4 m 
und entsprechender Dichte graduell wirksam 
als Sperre; Wirkungsgrad vermutlich der techn. 
Leit- und Sperreinrichtung vergleichbar.  

Kaum Daten, erste Erkenntnisse in 
TRAUSCHKE (2017). 

Geringe Erkenntnisse über die Dauer der Ge-
wöhnungsphase. 

Mittelfristig  

( 3 Sommer) 

Mittel-gering 

Sperrpflanzung: Zupflanzen von 
Waldschneisen/-wegen 

 

Geeignet, um traditionelle Nutzung der Flugrou-
ten zu unterbinden (und - in Grenzen – umzu-
lenken).  

Waldränder und Waldschneisen (z.B. Forst-
wege oder Trassen von Versorgungsleitungen) 
dienen oftmals Fledermäusen als Leitlinien. 
Werden diese Flugbahnen zugepflanzt oder an-
derweitig "verbaut" (z.B. durch Sukzession), 
zwingt dies die Fledermäuse auf eine andere 
Flugbahn oder sie meiden diese Routen voll-
ständig (Hinweise in: ASCHOFF et al. 2006, 
FÖA 2013, TRAUSCHKE 2017). Die Flugrou-
tennutzung verringert sich umso mehr, je gerin-
ger der von Vegetation (Ästen) freie Luftraum 
ist. Ein lichter Flugraum geringer 3 m² Fläche 
bzw. einen Durchmesser geringer 2 m wird nur 
noch selten genutzt. 

Mittelfristig  

( 3 Sommer) 

Hoch79 

Neuschaffung von Schneisen: 
Anlage von Schneisen in Wald-
beständen / in Kulturen 

Umgekehrt kann Flugrouten durch gezielte 
Neuanlage von Schneisen (mindestens 4 * 4 m 
Breite/ vegetationsfreie Höhe) oder stufigen Be-
standsrändern in Waldbeständen / Kulturen 
eine neue räumliche Orientierung (z.B. in paral-
leler Ausrichtung zum Verkehrsweg) gegeben 
werden. 

Mittelfristig  

( 3 Sommer) 

Mittel80 

                                                
79 Als unterstützende Maßnahme hohe Wirksamkeit / Prognosesicherheit in Verbindung mit geeigneten 
Querungshilfen.  
80 Als unterstützende Maßnahme hohe Wirksamkeit / Prognosesicherheit in Verbindung mit geeigneten 
Querungshilfen.  
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Maßnahme Beschreibung / Wirksamkeit Zeitpunkt Wirk-
samkeit 

Prognosesi-
cherheit77 

Geringe Erkenntnisse über die Dauer der Ge-
wöhnungsphase. 

Geschwindigkeitsbegrenzung im 
nachgeordneten Netz 

Begrenzung der tatsächlichen Geschwindigkeit 
auf 50 km/h.  

Die Maßnahme kommt in Betracht, wenn als 
Folge des Fernstraßen-Vorhabens Gefahren-
stellen im nachgeordneten Straßen-/Wegenetz 
geschaffen werden (Verlagerungen des Ver-
kehrs/der Flugrouten).  

Wirksame Reduzierung der Zahl der Kollisio-
nen. Kurzfristig. 

kurzfristig hoch 

 

 

7.3.3 Standortkonzeption 

Querungshilfen, die von den Zielarten angenommen werden und ihre Funktion erfüllen sollen, 

müssen zunächst eine optimale Anbindung an die landschaftsbezogenen, bis vor den Eingrif-

fen als Leitlinien genutzten Strukturen (Hecken, Gehölzrändern am Außenrand von Wäldern 

sowie an Waldschneisen und -wegen, Geländekanten usw.) haben.  

Hinsichtlich der Standortkonzeption von Querungshilfen ist zu beachten, dass möglichst alle 

vor dem Eingriff festgestellten, bedeutsamen Flugrouten aufrechterhalten werden sollen (d.h. 

alle Flugrouten der Klasse A, vgl. Tabelle 3, S. 25). Bei der Standortwahl ist prognostisch zu 

berücksichtigen, ob die Flugrouten auch nach dem Eingriff weiter existieren. Aufgrund der 

eingriffsbedingten Landschaftsveränderungen können sich sekundär andere Flugrouten er-

geben, die ebenso vorausschauend prognostiziert und durch entsprechende Maßnahmen in 

Gestalt von Sperr- und Leitlinienpflanzungen aktiv entwickelt werden müssen. 

In Agrarlandschaften werden die Lage und die Zahl der (notwendigen) Querungsstellen oft 

strukturell, durch den Verlauf von Hecken, Bachläufen, Hangkanten und Waldränder, die den 

Fledermäusen als wichtige Leitstrukturen zwischen Quartieren und Jagdhabitaten dienen, 

vorbestimmt. Je enger die geplante Straße an diese Landschaftselemente heranrückt und die 

Strukturen miteinander verknüpft werden, umso höher ist die zu erwartende Konzentration der 

Fledermaus-Aktivität an diesen Stellen. Wo dieses Verbundsystem infolge Straßenbaus un-

terbrochen wird, muss es wieder verbunden werden, ggf. durch Neuetablierung von Leitstruk-

turen, entsprechend den vor Ort bestehenden räumlichen Beziehungen zwischen Quartier- 

und Jagdhabitaten. Dies kann auch das Schließen von Lücken im Verbund der Flugrouten in 

größerer Entfernung vom Eingriffsort bedeuten. Bleibt die Anbindung zwischen Quartieren 

und Jagdhabitaten im Aktionsraum unvollständig, kann dies die Wirkung des Schutzkonzep-

tes insgesamt kompromittieren. 

In Waldbereichen können Querungshilfen u. U. nicht gezielt an Leitlinien orientiert errichtet 

werden, weil solche nicht ausgeprägt sind. Die Tiere durchfliegen lichte Waldbestände in brei-

ter Front. Flugrouten in Waldbeständen bestehen oft nur lokal und temporär. Dann muss die 

Wechselmöglichkeit zwischen Nahrungshabitaten beiderseits der Trasse aufrechterhalten 

werden. In solchen Fällen können folgende Optionen geprüft werden:  
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- U.U. kann den Fledermäusen eine Querung nur mit Grünbrücken größerer Breite (Land-

schaftsbrücken, Tunnel) oder mit zahlreichen kleineren Faunabrücken und Faunaunterfüh-

rungen81 in geringen Abständen ermöglicht werden.  

- In anderen Fällen kann die Lösung darin liegen, das Waldwegenetz zu nutzen: Sofern das 

Waldwegenetz die querungswilligen Tiere an bestimmten Stellen ausreichend konzentrie-

ren kann, können wenige Querungshilfen genügen. Ggf. kann auch eine Neukonzeption 

des Wegenetzes, das auf die Querungshilfen zuläuft, in Verbindung mit weiteren flankie-

renden Maßnahmen (z.B. Waldrandunterpflanzungen zur Entwicklung von Randlinien, die 

den Fledermäusen Orientierungshilfe geben) zielführend sein. 

Sofern Flugrouten – ohne das Bauwerk Straße – sehr nahe nebeneinander existieren, können 

sie mit entsprechenden Maßnahmen in engen Grenzen auch gebündelt werden. Funktionale 

Querungshilfen können offenbar einem Trichter gleich einen gewissen „Sog“ auf die Que-

rungsbewegungen im Umfeld ausüben. Dieser Effekt konnte in empirischen Untersuchungen 

an Talbrücken, die neu erstellt worden waren, bereits nach wenigen Monaten festgestellt wer-

den (→ FE-Gutachten, Kap. 4). 

Wo keine Strukturen etabliert sind oder neu etabliert werden können, die in örtlich konzentrier-

ten Flugrouten resultieren, können andere, nicht allein auf das Schutzgut „Fledermaus“ aus-

gelegte Kriterien zu Hilfe genommen werden. Die maximale Entfernung zwischen 

Querungsmöglichkeiten muss an den normalen Aktionsdistanzen (→ Anhang A-2) der Ziel-

arten im (kritischen) Zeitraum der Wochenstubenzeit orientiert werden (vgl. KERTH & 

MELBER 2009).82 

Die fledermauskundlich begründete Maßnahmenkonzeption kann mit dem Schutz anderer 

Tierarten oder mit anderen beachtlichen Gesichtspunkten im Einzelfall konkurrieren. Beste-

hen Zielkonflikte, können Abweichungen bzw. Abstriche von der fledermauskundlich optima-

len Lösung begründet sein. Die fachlichen und rechtlichen Rahmen- resp. 

Ausnahmebedingungen, artenschutzrechtlich insbesondere des § 45 Abs. 7 BNatSchG, müs-

sen beachtet werden. Die Abwägung muss transparent sein und dokumentiert werden. 

Wird von einer optimalen Standortkonzeption abgewichen, muss die Funktionalität für Fleder-

mäuse durch umso mehr Maßnahmen, Querungshilfen, Leitpflanzungen, weitere vorgreifende 

technische Lösungen wie Leit- und Sperreinrichtungen und weitere habitatentwickelnde Maß-

nahmen, sichergestellt werden.  

 

                                                
81 Vgl. in DIETZ (2016). 
82 Durch zu lange Umwege werden die Flugrouten in die Nahrungshabitate u.U. energetisch ungünstig: In 
Komplexbiotopen wird die Raumnutzung u.a. bestimmt durch die Energie, die ein Individuum aufwenden muss, um 
eine Lebensraumressource zu nutzen, im Verhältnis zum Energiegewinn durch Nahrungsaufnahme (z.B. 
RANSOME 1990). Wird der energetische Aufwand zu hoch, um über Umwege in ein geeignetes Nahrungshabitat 
zu kommen, kann es zur Aufgabe dieses Nahrungshabitates kommen oder die Individuen nehmen weiterhin den 
vor dem Bau der Straße genutzten, kollisionsträchtigen Weg. 
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7.3.4 Artspezifische Anforderungen an die Dimensionierung der Querungshil-

fen  

Die Anforderungen an die Bauwerksdimensionen (nutzbare Breite von Fledermausbrücken, 

lichte Weite und Höhe der Unterführungen) ergeben sich aufgrund der spezifischen Präferen-

zen der Zielarten. Siehe die Zusammenstellung der aufgrund empirischer Untersuchungen o-

der als ausreichend angesehener Erfahrungswerte wirksamen Bauwerkstypen und 

Bauwerksmaße bezüglich lichter Weite der Faunaunterführungen für Fledermäuse und der 

Breite der Faunabrücken Tabelle 9, S.77. 

Basierend auf dem vorhandenen Kenntnisstand83 ist auch zu ersehen, für welche Maßnah-

men – meist aufgrund einer noch geringen Zahl von Untersuchungen oder gänzlich fehlender 

Daten - uneinheitliche Einschätzungen in der Fachliteratur bestehen84. 

Die spezifischen Anforderungen an Querungshilfen (bzw. Leit- und Sperreinrichtungen) wer-

den insbesondere durch das Flug- und Beutesuchverhalten der Arten bestimmt. Grob unter-

scheidbar sind folgende Arten bzw. Anspruchstypen: 

- Arten die im Allgemeinen langsam und sehr eng strukturgebunden bzw.  

-folgend fliegen, beanspruchen vergleichsweise gering dimensionierte Bauwerke, v.a. 

wenn sie entlang von Gewässerläufen fliegen. 

- Arten, die schwach strukturgebunden, aber tendenziell strukturfolgend fliegen, bean-

spruchen vergleichsweise groß dimensionierte, weite und lichte Bauwerke. 

 

Arten, die überwiegend im halboffenen Kronenraum hoher Bäume bzw. frei über den Kronen 

fliegen und selten Freiflächen in Bodennähe bejagen, benötigen im Allgemeinen keine Que-

rungshilfen oder Leitstrukturen. Diese Arten sind deswegen auch nicht in  Tabelle 9 aufge-

führt. Dazu zählen die Arten Breitflügelfledermaus, Großer Abendsegler und Kleiner 

Abendsegler sowie Nord- und Zweifarbfledermaus und die Rauhautfledermaus. Diese Arten 

werden zwar auch im Straßenbereich aktiv beobachtet. Breitflügelfledermäuse und Abend-

segler jagen entlang der Waldränder meist hoch über der Straßenschneise, werden aber sel-

ten Kollisionsopfer an Fernstraßen. Deswegen brauchen diese Arten im Allgemeinen im 

Rahmen der Fernstraßenplanung in Bezug auf Zerschneidungswirkungen und Kollisionsge-

fährdung nicht beachtet zu werden. (Für Breitflügelfledermaus und Abendsegler ebenso in 

BERTHINUSSEN & ALTRINGHAM 2015: 47). Für diese Arten werden nur in besonderen Fäl-

len Querungshilfen erforderlich (z. B. bei direkter Nachbarschaft von wichtigen Quartieren zur 

Trasse).85  

                                                
83 Aktualisierte Auswertung auf der Basis von 51 Quellen (LÜTTMANN 2018). 
84 Bezüglich des Umgangs mit dann notwendigen Einzelfallentscheidungen s. in Kap. 7.1.  
85 Breitflügelfledermaus, Kleiner Abendsegler, Rauhautfledermaus und Nordfledermaus überfliegen wie die 
anderen genannten Arten bspw. Autobahnen in größerer Höhe. In Grenzen orientieren sich diese Arten aber auch 
an den Leitstrukturen. In Ausnahmesituationen könnten die Individuen in den kollisionsträchtigen Straßenbereich 
gelenkt werden. Werden in der Planung anlagebedingt entsprechende Fallensituationen identifiziert, müssen diese 
zusätzlich durch Maßnahmen gegen den Einflug auf niederiger Höhe berücksichtigt werden.  
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Für die Weißrandfledermaus liegen für allgemeine Empfehlungen keine ausreichenden Er-

kenntnisse vor.  

Bezüglich weiterer Aspekte, insbesondere Fragen der Vegetationstechnik, wird auf das MAQ 

verwiesen.  

 

Faunabrücken Fledermaus  

Die Bauwerksbreite ist so zu wählen, dass die spezifischen Anforderungen aller Arten, deren 

Relevanz die Bestandserfassung ergeben hatte, erfüllt werden (soweit Fledermäuse Zielarten 

sind → Tabelle 9. 

Für die meisten Fledermausarten sind Faunabrücken mit einer zweireihigen Hecke und einer 

nutzbaren Breite von 13,5 m als geeignete Querungshilfe anzusehen. In besonders sensiblen 

Bereichen werden Fledermausbrücken mit einer Breite von ≥ 20 m empfohlen, welche um-

fangreicher und mit höher wachsender Vegetation bepflanzt werden können. Die Breite von 

Fledermausbrücken muss sich dabei in erster Linie an den Mindestanforderungen orientieren, 

die zur Realisierung der angestrebten Vegetationsstruktur (Höhe, Breite, Mehrreihigkeit der 

Vegetation) erforderlich ist.  

Auf der Querungshilfe muss Vegetation ausgeprägt sein. Für eine optimale Funktion müssen 

Fledermausbrücken für Arten der Gattungen Myotis und Plecotus (Tabelle 9), die tendenziell 

breitflügelig sind und die bevorzugt dicht entlang der Vegetation fliegen, möglichst stark ent-

wickelte und – mit Blick auf eine durch Ausfälle u.U. zu hohe Lückigkeit – am besten mehrrei-

hige Vegetationsstrukturen aufweisen (→ Abbildung 7 S.74). Sind die unterschiedlichen 

Strukturen mehrfach auf der Brücke vorhanden und können die Individuen entsprechend zwi-

schen dem Flug inmitten der Vegetation, an der Wind zugewandten Seite oder an der dem 

Wind abgewandten Seite wählen, erfüllen die Brücken die Funktion als Flugroute und Nah-

rungshabitat am besten, weil sie Schutz gegen Wind, gegenüber den Störungen durch das 

Licht, des fließenden Verkehrs und gegenüber Fressfeinden bieten.  

Auch für die Arten der Gattung Pipistrellus (Tabelle 9), die in halboffenen Landschaftsberei-

chen bevorzugt fliegen und für die die Vegetation auf der Fledermausbrücke v.a. zur Orien-

tierung dient, haben sich Vegetationsstrukturen mit zwei parallel verlaufenden 

Vegetationsreihen / Hecken wie in Abbildung 7 als günstig herausgestellt. Jedoch genügen 

den allgemein breiter eingenischten Arten auch einreihige Strukturen und entsprechend 

schmale Fledermausbrücken als Querungshilfe (→ Tabelle 9), sofern eine optimale Anbin-

dung an die Leitstrukturen im Umfeld gewährleistet ist.  

Ab einer Höhe von ≥ 3 m ist die Vegetation auf der Querungshilfe ausreichend wirksam, um 

die Orientierungsfunktion und die Kanalisierung der Flugbewegungen zu gewährleisten.86 

Eine zusätzliche günstige Wirkung wird erreicht, wenn neben Sträuchern auch höhere Bäume 

vorhanden sind, auf der Brücke oder, wenn nicht realisierbar, an den Brückenportalen. 

Ein Eintrag von starkem Umgebungslicht oder beunruhigenden Lichteffekten auf die Flugroute 

muss vermieden werden. Bei Fledermausbrücken ist ein zusätzlicher Blendschutz mit mind. 

                                                
86 FE-Gutachten, Kap. 8.2, NACHTaktiv & SWILD 2008, BRINKMANN et al. 2012: 87, ELMEROS et al. 2016: 20, 
22. 
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2 m Höhe notwendig („Irritationsschutzwand“ entsprechend Regelquerschnitt nach MAQ, Ab-

bildung 7), damit Störungen der Flugroute durch Scheinwerferlicht vermieden werden. 

Irritationsschutzwände und evtl. Aufbauten dürfen nicht aus Glas bestehen, da die sehr glatte 

Oberfläche zu Fehlortungen bei Fledermäusen führen kann, bis hin zu Kollisionen (vgl. GREIF 

et al. 2017). 

 

 

Abbildung 7: Idealtypische Anordnung der Vegetationselemente auf Fledermaus-

brücken 

 

Fledermausunterführungen  

Die Akzeptanz und Nutzung von Unterführungen unter breiten Verkehrswegen ist grundsätz-

lich artspezifisch (→ Tabelle 9, S. 77). Eng strukturgebunden fliegende Arten benötigen im 

Allgemeinen einen geringeren nutzbaren Querschnitt (lichte Weite * lichte Höhe) als solche 

Arten, welche sich lediglich an den Strukturen orientieren. Sofern eine Querungshilfe geplant 

werden soll, soll sie die Anforderungen der jeweils anspruchsvollsten Art erfüllen.  

Unterführungen von Gewässern dürfen unter ansonsten vergleichbaren Bedingungen für die-

selben strukturgebundenen Arten im Vergleich zu sonstigen Unterführungen einen geringeren 

nutzbaren Querschnitt haben. Entlang eines Baches bzw. entlang eines bachbegleitenden Ga-

leriewaldes bestehen enge, tradierte Flugrouten. Zudem ist das Nahrungsangebot über der 

Wasseroberfläche vergleichsweise groß und in der Unterführung sogar nochmals gegenüber 

dem Offenland erhöht, sodass die Passage besonders „attraktiv“ für einige Arten ist. Soweit 

die Kombination mit einem Gewässer eine günstigere Prognose begründet, ist dies in der 
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→ Tabelle 9 vermerkt. (Der Faktor ist dann in der angegebenen 2. Solldimension berücksich-

tigt). Als Mindestmaße für Fledermausunterführungen entlang von Gewässern gelten eine 

Höhe und Breite von ca. 3 m.87  

Die folgenden weiteren Randbedingungen können die Annahme von Fledermausunterführun-

gen durch Fledermäuse im Einzelfall positiv oder negativ beeinflussen und können Abwei-

chungen begründen: 

- Entscheidend ist der effektiv für den Durchflug zur Verfügung stehende Querschnitt88. Die-

ser muss dauerhaft gewährleistet sein.  

- Tradierte Einengungen: Gewässern vergleichbare, seit langer Zeit bestehende (tradierte), 

natürliche und künstliche Höhen- und Breitenbegrenzungen der den Fledermausindividuen 

dienenden Strukturen entlang der Flugroute (Hangkanten, Hohlwege, Hecken mit aus-

schließlich niedriger Vegetation) können eine sehr enge Orientierung an dieser Linear-

struktur und im Einzelfall (etwas) geringere Anforderungen begründen.  

- Spaltenverstecke sorgen dafür, dass zum Beispiel Wasserfledermäuse Bachdurchlässe 

und Wege-Unterführungen u. U. auch als (Zwischen-)Quartier nutzen. Dies verbessert u.U. 

die Akzeptanz durch diese Art. 

- Starke Kaltluftbildung bzw. Zug in einer Unterführung kann das Durchfliegen zum Erliegen 

bringen und muss bei der Planung, ggf. durch größere Dimensionierung, berücksichtigt 

werden. 

- Ein nachteiliger Einfluss großer Durchlasslängen ist aus den vorliegenden Daten nicht 

nachweisbar. 

- Ein Angebot an Nahrungsquellen, z.B. Insekten an künstlichen Kleingewässern oder Re-

genrückhaltebecken, innerhalb der Unterführungen, auf den Fledermausbrücken oder in 

der unmittelbaren Umgebung der Querungshilfen und eine günstige strukturelle Anbindung 

der Querungsmöglichkeit an frequentierte Nahrungshabitate (Kleingewässer, Waldrand) 

und Quartiere im Umfeld wirken Akzeptanz erhöhend. 

- Temporäre Einengungen: Bei Gewässerunterführungen ist die Wasserführung bei Hoch-

wasser zu berücksichtigen. Häufig auftretende starke Abflüsse in der Phase der Anwesen-

heit der Fledermäuse im Sommerhalbjahr dürfen nicht zu einer regelmäßigen Versperrung 

der Unterführung für Fledermäuse führen. Bei Wirtschaftswegen kann eine nächtliche Nut-

zung des Durchlasses z.B. durch den Querschnitt verstellende Baugerüste oder abge-

stellte landwirtschaftliche Geräte oder eine häufige Frequentierung durch Kraftfahrzeuge 

oder Schienenfahrzeuge zu einer Störung und zur (zeitweiligen) Aufgabe führen. 

                                                
87 Im Einzelfall werden Unterführungen mit noch geringeren Maßen (Querschnitt ≥ 4 m2) genutzt. Solche engen 

Unterführungen können aber nicht als Regellösung empfohlen werden, weil die in der Literatur dokumentierten 
Fälle offenbar auf besondere Verhältnisse vor Ort zurück gehen.  
88 Als lichte Höhe wird analog der Erfassung der Bauwerksmaße in der zugrundeliegenen Recherche von 
Bauwerken, für die Monitoringergebnisse vorliegen, die jeweils größte Höhe gemessen.  
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Zusätzlich in der Tabelle aufgeführt sind „Hop-over“. Die Angaben beziehen sich dabei aus-

schließllch auf Hop-over-Situationen, v.a. im Bestand, aus straßenbegleitenden Gehölzen, die 

den Straßenraum überkronen und an schmalen, in der Regel nur 2 – spurigen Straßen als 

Querungshilfe dienen. 

Weiterhin aufgeführt sind – aus Gründen der Abgrenzung - technische Straßenbrücken, die 

bei sehr günstiger Anbindung im Einzelfall auch eine Querungsfunktion haben können.  

Nicht aufgeführt sind sogenannte „Gantries“ (u.a. SCHUT et al 2012, 2013), die in der Regel 

aus Seilen hoch über der Straße bestehen und Strukturen bereitstellen sollen, an denen sich 

Fledermäuse zum Queren orientieren. Für diesen Maßnahmentyp fehlen Wirksamkeitsnach-

weise (→Tabelle 8). Ebenfalls nicht aufgeführt sind künstliche Strukturen (massive Wände 

oder Zäune) auf beiden Seiten der Straße, die primär keine Überflughilfen darstellen (→ Ta-

belle 8). 
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Tabelle 9: Artspezifische Anforderungen an Fledermaus-Querungshilfen und Hop-

over für kollisionsgefährdete Fledermausarten 

Arta Sollmaß89 

 

Hop- 
over90 

WW Faunabrücke Fledermaus 
Grün-

brücke 
Faunaunterführung Flm. 

  
unbe-
grünt

 

≥ 8,0 m ≥ 13,5 m ≥ 20 m ≥ 50m ≥ 3 m LH ≥ 4m LH ≥ 5m LH 

mit 1- 
reihiger 
Hecke 

mit 2- 
reihiger 
Hecke 

mit 2- 
reihiger 
Hecke 

und höhe-
rer Vege-

tation 

  

und 
Q ≥ 
9 m2 

und 
Q ≥ 

20m2 

und 
Q ≥ 

36m2 

Bechsteinfledermaus 
Myotis bechsteinii 

O    X X O X X 

Braunes Langohr91 
Plecotus auritus 

O O O X X X O X X 

Fransenfledermaus 
Myotis nattereri 

O O O X X X X X X 

Graues Langohr* 
Plecotus austriacus 

O O O X X X X X X 

Große Bartfledermaus* 
Myotis brandtii 

O O O X X X  X X 

Große Hufeisennase 
Rhinolophus ferrumequinum 

   X X X O X X 

Großes Mausohr 
Myotis myotis 

O   O X X  O X 

Kleine Bartfledermaus* 
Myotis mystacinus 

O O O X X X O X X 

Kleine Hufeisennase 
Rhinolophus hipposideros   X X X X X X X 

Mopsfledermaus 
Barbastella barbastellus 

O  O O X X  O X 

Mückenfledermaus 
Pipistrellus pygmaeus 

O O O O X X  O / X X 

Nymphenfledermaus92 
Myotis alcathoe 

     O O O  O O 

Teichfledermaus 
Myotis dasycneme   O O O X / X X X 

Wasserfledermaus 
Myotis daubentonii   O X X X / X93 X X 

Wimperfledermaus 
Myotis emarginatus    O X X  O X 

Zwergfledermaus 
Pipistrellus pipistrellus 

O O O X X X  O X 

Erläuterung der Kürzel siehe Folgeseite. 

                                                

89 Einschätzung der Prognosesicherheit bezügl. Wirksamkeit (Klassifikation in Anlehnung an RUNGE et al. 2010). 
90 Hier ausschließlich bezogen auf „Hop-over“ aus straßenbegleitenden Gehölzen, die den Straßenraum an 
ausreichend schmalen, in der Regel nur 2 – spurigen Straßen stellenweise überkronen. 

91 Die zugrunde liegenden Monitoring-Ergebnisse beziehen sich überwiegend undifferenziert auf die Artengruppe (Langohren 
bzw. Bartfledermäuse. 
92 Noch sehr geringe Datenbasis. Nach Angaben in BIEDERMANN et al. (2015) und bzgl. der Faunabrücken eigener 
Abschätzung. 
93 Im Einzelfall werden Unterführungen mit noch geringeren Maßen (Querschnitt ≥ 4 m2) genutzt. Solche engen 

Unterführungen können im Bestand genügen.  
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Erläuterungen zu Tabelle 9 (vorige Seite). 

 

WW Wirtschaftswegebrücke (ohne Leitstruktur aus Vegetation/Hecke). 

LH Lichte Höhe (LH) wird gemessen über dem Gewässer bei Sommermittelwasser, abseits von Gewässern über 
Gelände. Als lichte Höhe gilt - analog zur Erfassung der Bauwerksmaße in der zugrundeliegenden F+E-Re-
cherche (Bauwerke, für die Monitoringergebnisse vorliegen) – die jeweils größte Höhe.  

Q Querschnitt (lichte Weite * lichte Höhe). (Zur Ermittlung des Querschnitts wird die größte Breite gemessen). 

 

 Zweite Angabe: bei Gewässerquerungen. 

X sehr hoch bis hoch: für das Sollmaß liegen mehrere hinreichende Wirksamkeitsbelege vor oder es liegen 
mindestens ein hinreichender Wirksamkeitsbeleg sowie durchweg positive Experteneinschätzungen vor. 

O mittel: Im Einzelfall wirksam. Prognoseunsicherheit aufgrund uneinheitlicher Belege/Einschätzungen in der 
Fachliteratur resp. in Experteneinschätzungen. Bei Anwendung der Maßnahme einzelfallbezogene Begrün-
dung notwendig. Unsicherheit ggf. durch ein Risikomanagement aufzufangen. 

 gering: als unsicher beurteilte Wirksamkeit; nicht als Vermeidungsmaßnahme geeignet. Publizierte empiri-
sche Wirksamkeitsbelege wie auch positive Experteneinschätzungen fehlen. 

 

 

 

7.3.5 Leitpflanzungen 

Fledermäuse sind in der Lage, sich neue Flugrouten zu erschließen, um ihre Nahrungshabi-

tate zu erreichen, sofern sich ihnen strukturelle Leitlinien (Hecken, Alleen etc.) bieten, an de-

nen entlang sie sich beim Fliegen orientieren können, bis sie geeignete 

Querungsmöglichkeiten (z.B. Unter- oder Überführungen / Grünbrücken) erreichen.94  

Entsprechend kann die Wirksamkeit der Querungshilfen durch Neupflanzung oder Ergänzung 

von Hecken / Gehölzen wesentlich unterstützt werden. Zu unterscheiden sind die in Abbil-

dung 8 skizzierten Vegetationsstrukturen, die je nach Lage/Anordnung unterschiedliche 

Funktionen haben.  

 

                                                
94 ENTWISTLE et al. (1996) fanden z.B. heraus, dass Braune Langohren beim Wechsel zwischen ihren 
Nahrungshabitaten längere Wege in Kauf nahmen, wenn sie sich entlang von Hecken bewegen konnten. In KRULL 
et al. (1991) ist für die Wimperfledermaus ein 750 m langer Umweg dokumentiert, um entlang von Hecken eine 
Unterführung unter einer Autobahn zu nutzen. Weitere Ergebnisse in LIMPENS & KAPTEYN (1991). 



Arbeitshilfe Fledermäuse und Straßenverkehr 

 

 

79 

 

 

(1) Leitpflanzung als Anbindung an 
das Hinterland (≥ 3 m).  
 
(2) Leitpflanzung entlang des Ver-
kehrswegs (dichte Hecke bzw. Ab-
pflanzung ≥ 4 m, u.U. ergänzt durch 
techn. Leit- und Sperreinrichtung 
(Zäune oder Wände ≥4m). 
 
(3) Hecke(n) als Leitstruktur(en) auf 
der Querungshilfe (≥ 3 m hoch). 
 
 

Abbildung 8: System der zur Sicherstellung der Wirksamkeit von Querungshilfen er-

forderlichen Vegetationselemente im Umfeld (Prinzipdarstellung) 

 

- Leitpflanzungen (1) sollen das vorhandene landschaftstypische Netz ergänzen und die fle-

dermausrelevanten Habitate, Quartierwälder bzw. Quartierstrukturen in Siedlungen sowie 

Nahrungshabitate, mit den Querungshilfen zu einem funktionalen Netz zusammenschlie-

ßen. 

- Leitpflanzungen (2) sollen auch trassenparallel verlaufen. Trassenparallele Pflanzungen 

sollen Querungshilfen bzw. andere Querungsbereiche, die für die Fledermäuse gefahrlos 

sind, z.B. Tunnelabschnitte und Talbrücken mit bedeutenden Fledermauslebensräumen 

möglichst lückenlos verbinden. 

 

Die Querungshilfen müssen an das vorhandene Netz aus Hecken und bspw. Gewässern / 

Gräben oder Wegen mit begleitenden Gehölzen durch ergänzende Pflanzungen (Hecken/Ge-

hölzreihen, Alleen) eng angeschlossen werden. Soweit die Pflanzungen in diesem Kontext 

stehen, sind sie als Vermeidungsmaßnahmen einzustufen: Eine günstige Anbindung vermin-

dert in signifikanter Weise zugleich das infolge der Zerschneidung erhöhte Kollisionsrisiko.  

Unter diesem Aspekt muss die landschaftliche Konfiguration (z.B. das Heckensystem, das 

Quartiere und Nahrungshabitate miteinander verbindet) in allen relevanten Bezugsräumen 

entsprechend den Aktionsradien der Arten im Rahmen der Maßnahmenplanung LBP auf De-

fizite analysiert werden ( Kompensationsmaßnahmen, s. Kap.7.5.). Für eine bestmögliche 

Funktion ist es sinnvoll, das Netz der Flugrouten bis an die bekannten Quartierwälder bzw. an 
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die Siedlungen, in denen Quartiere bekannt sind (oder vermutet werden), zu planen. Neben 

Ergänzungspflanzungen sind u.U. auch Maßnahmen zur Funktionssicherung geboten. 

Hecken, bei denen v.a. eine Leitlinienwirkung beabsichtigt ist, müssen raumwirksam sein. Sie 

werden ab einer Höhe von ungefähr 3 m (je nach Art) wirksam95; größere Gehölze bieten – 

auch einzeln - darüber hinaus relevante Wirkungen zur Fernorientierung („Leuchtturm-Funk-

tion“), als Windschutz und aufgrund ihres Insektenangebotes und sind als Leitstrukturen umso 

funktionaler.96 Die Attraktivität einer Flugroute kann durch Anreicherung mit fruktifizierenden 

Gehölzen (bspw. Wildrosen, Schlehen, Wildobstsorten) zusätzlich gesteigert werden.  

Leitpflanzungen dürfen nur wenige größere Lücken haben (z.B. um die Zuwegung zu einzel-

nen Parzellen zu ermöglichen). Lücken sollten mit Blick auf Zielarten, die eng strukturgebun-

den fliegen wie z.B. die Langohren (Gatt. Plecotus), möglichst selten vorhanden sein und nur 

ausnahmsweise wesentlich größer sein als die „Echoortungsreichweite“ (→ Tabelle 7, S. 54). 

Lücken größer 30 - 40 m stellen für viele Fledermausarten Barrieren dar und beeinträchtigen 

die Flugroutennutzung (u.a. BERTHE 2010).  

Hecken und vergleichbare Strukturen, die die o.g. Bedingungen einhalten, werden nach gesi-

cherten Erkenntnissen (Telemetriestudien) auch über längere (Umweg-) Strecken als Leitli-

nien genutzt, vermutlich weil hier zugleich ein gutes Beutetierspektrum Nahrung bietet.  

Ausnahmsweise, zum Schließen zeitlicher Funktionslücken, können künstliche Leiteinrichtun-

gen (z.B. temporäre Zäune) die Funktion von Leitpflanzungen übernehmen (→ Kap. 7.3.7). 

Sie haben den Vorteil der unmittelbaren Wirksamkeit. 

Leitstrukturen entlang des Verkehrsweges sollten mit einem Abstand von 10 m zum Fahr-

bahnrand97 geplant werden. Günstige ist z.B. die Position am Böschungsfuß, entlang dem oft 

vorhandenen Unterhaltungsweg und dem Waldrand auf der anderen Wegeseite. Im Offenland 

können je nach der neu herzustellenden Verbindungssituation auch Standorte deutlich weiter 

von der Straße entfernt zur Erfüllung der Leitfunktion günstig sein.98  

Alleebäume können der Straße folgend nahe der Fahrbahn stehen. Alleen werden im Allge-

meinen im mittleren bis hohen Kronenbereich bejagt. Die Kollisionsgefahr für die hier jagen-

den Fledermäuse ist vergleichsweise gering. 

 

Bezüglich weiterer Aspekte wird auf das MAQ verwiesen.  

 

                                                
95 NACHTaktiv & SWILD (2008), NACHTaktiv, mdl. nach unveröff. Monitoringdaten im Umfeld der BAB A17 im 
Auftrag der DEGES, BILLINGTON 2013, ELMEROS et al. 2016, eigene Monitoring-Daten. 
96 VERBOOM & SPOELSTRA (1999), LOOS (2002: 69), TOFFOLI (2016). 
97 Der Seitenstreifen / Standstreifen zählt nicht zur Fahrbahn. 
98 Hecken werden u.U. als an Insekten (Nahrung) reiches Habitat wahrgenommen und auf beiden Seiten, auch auf 
der der Fahrbahn zugewandten Seite, beflogen.  



Arbeitshilfe Fledermäuse und Straßenverkehr 

 

 

81 

 

 

Abbildung 9: Idealtypische Ausprägung von Leitstrukturen aus dichtem Gebüsch 

und mindestens einzelnen größeren Gehölzen („Landmarken“) sowie 

Krautsaum 

 

7.3.6 Leit- und Sperreinrichtungen (Zäune, Wände)  

Fledermausschutzzäune und –wände an/auf Querungshilfen 

Regelmäßig sind zusätzliche Leit- und Sperreinrichtungen in folgenden Situationen erforder-

lich:  

- Bei Faunabrücken ist ein zusätzlicher Blendschutz mit mind. 2 m Höhe notwendig („Irrita-

tionsschutzwand“), vgl. die Beschreibung in Zusammenhang mit der Faunabrücke in Kap. 

7.3.4.  

An jeder Seite werden an den Blendschutz Zäune als Leit- und Sperreinrichtungen ange-

schlossen (4m Höhe über Fahrbahnoberkante, Länge i. d. R. mindestens 20 m in Abhän-

gigkeit der Topographie und des Reliefs, situationsabhängig u.U. deutlich länger), sofern 

dieselbe Funktion nicht durch Pflanzungen erreicht wird.  

- Bei Faunaunterführungen sind in der Regel zwei Meter hohe Irritationsschutzwände (zur 

Ausführung siehe in der MAQ99) an der Straße zu errichten, um den Bereich der Unterfüh-

rung zu beruhigen. Besteht ein erhöhtes Kollisionsrisiko für die kollisionsempfindlichen Fle-

dermausarten, sind vier Meter hohe Irritationsschutzwände erforderlich. Die Leit- und 

                                                
99 Der schallmindernde Effekt steht nicht im Vordergrund. Selbst bei als lärmempfindlich geltenden Arten (Mausohr, 
Bechsteinfledermaus, Braunes Langohr) wird nicht beobachtet, dass Flugrouten, die durch eine Unterführung unter 
einer stark befahrenen Straße führen, unter dem Lärmeinfluss merklich gemieden oder gar aufgegeben werden, 
solange Lichtstörungen ausbleiben.  
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Sperreinrichtung ist nicht erforderlich sofern die Höhe des Straßendammes größer ist als 

die 2-fache lichte Höhe des Bauwerkes (Dammhöhe = 2*LH des Bauwerkportals). 

Überstände sollen in Abhängigkeit der Topographie, des Reliefs und des Bauwerks min-

destens 5 m Länge haben. Besteht aufgrund der Topographie oder aufgrund anderer Fak-

toren (z.B. Besonderheiten der Anbindung an vorhandene Leitstrukturen) die 

Wahrscheinlichkeit, dass Fledermaus-Individuen von der Flugroute abweichen und das 

Querungsbauwerk regelmäßig verfehlen, wird die Überstandslänge erhöht. Die notwendi-

gen Überstände sind dann einzelfallbezogen entsprechend der topographischen Rahmen-

bedingungen bzw. der Gradiente festzulegen. (In der Regel sind Überstände von > 25 m 

Länge nicht erforderlich). 

- Auf Talbrücken, sofern die Straße in diesem Bereich bedeutende Flugrouten entlang des 

Talrandes zerschneidet, kann der Irritationsschutz auf den hangnahen Brückenbereich be-

schränkt werden.  

Die Länge der Leit- und Sperreinrichtung auf der Brücke ab Widerlager ist im Einzelfall 

festzulegen, in Abhängigkeit von der Ausdehnung bedeutsamer Habitate am Talrand. (Ori-

entierungswert: die Leit- und Sperreinrichtung sollte von Beginn der Brücke (Widerlager) 

bis zu der Stelle auf der Brücke geführt werden, wo die lichte Höhe der Brücke ≥ 8 m ist. 

Ab dieser Brückenhöhe unterfliegen die Arten die Brücke und Lichteinflüsse von der Brücke 

auf den Talgrund sind gering).  

- Weiterhin sind im Einzelfall Leit- und Sperreinrichtungen zum Kollisionsschutz erforderlich 

auf Talbrücken, sofern die lichte Höhe der Talbrücke über 5 m und unter 15 m beträgt und 

sofern die Straße in diesem Bereich Flugrouten von Breitflügelfledermaus oder Mopsfle-

dermaus quert.  

Bezüglich weiterer Aspekte wird auf das MAQ verwiesen.  

 

Fledermausschutzzäune und –wände abseits der Querungshilfen 

Wenn die Zerschneidung bedeutsamer Fledermaushabitate nicht vermieden werden kann und 

trotz der ergriffenen Maßnahmen zum Erhalt der Funktionsbeziehungen eine signifikant er-

höhte Kollisionsgefahr prognostiziert wird, können Leit- und Sperreinrichtungen zur Gefahren-

minderung beitragen, indem sie den querungswilligen Individuen der niedrig fliegenden, 

kollisionsempfindlichen Arten100 einen zusätzlichen Anreiz geben, eine Straßentrasse in grö-

ßerer, sicherer Höhe zu überfliegen oder - in Verbindung mit Querungshilfen - entlang der 

Leiteinrichtung einen anderen Weg zu wählen.  

Folgende Bauweisen von Leit- und Sperreinrichtungen können je nach Aufgabenstellung im 

Einzelfall und je nach örtlicher Situation zur Minderung der Kollisionsgefahr signifikant beitra-

gen (→ FE-Gutachten, Kap. 8):  

                                                
100 Abendsegler und Breitflügelfledermaus sowie Rauhautfledermaus sind generell keine Zielarten für vergleichbare 
Schutzmaßnahmen im Straßenraum bzw. im Baustellenbereich. 
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- Zäune (über Fahrbahnoberkante101 4 m hoch, Maschendraht, 4 x 4 cm), 

- Wände aus verschiedenen Materialien (über Fahrbahnoberkante 4 m hoch, z.B. Schall-

schutzwände), 

- Wälle (über Fahrbahnoberkante 4 m hoch, bepflanzt). 

 

Folgende Rahmenbedingungen müssen erfüllt sein: 

- Zäune und Wände müssen möglichst nahe am Fahrbahnrand positioniert werden,  

- straßenparallele Leit- und Sperreinrichtungen für Fledermäuse sollten mindestens 25 m 

über den typischen Lebensraum hinaus geführt werden.  

- Irritationsschutzwände dürfen nicht aus Glas bestehen, da die glatte Oberfläche von Glas 

zu Fehlortungen bei Fledermäusen führen kann, bis hin zu Kollisionen (vgl. GREIF et al. 

2017). 

Die Wirksamkeit von Zäunen, Wänden und Wällen als künstliche Leit- und Sperreinrichtung 

ist bislang systematisch wenig untersucht. Die Einschätzungen divergieren (Tabelle 8, S.65). 

Fledermaus-Sachverständige bewerteten die Wirkung aufgrund von Analogieschlüssen 

mehrheitlich als tendenziell gering (BRINKMANN et al. 2012). In experimentellen Geländeun-

tersuchungen wurde für die Kleine Hufeisennase keine signifikante Sperrwirkung festgestellt 

(SWILD & NACHTaktiv 2007). Auch die kurzfristig erreichte Leitwirkung war bei der Kleinen 

Hufeisennase gering (ebd.); für diese Art sind relevante Wirkungsgrade als Leiteinrichtung 

nach KARST et al. (2019) nach mehrjähriger Gewöhnung zu erwarten. Für andere weniger 

streng strukturgebundene Arten wird in den Untersuchungen mehrheitlich eine positive Wirk-

samkeit als Leitstruktur und graduell als Sperreinrichtung konstatiert (→ FE-Gutachten – 

Kap. 8; ergänzend FERNANDEZ-BOU et al. 2010, FÖA 2011102, LÜTTMANN 2013, 

LÜTTMANN et al. 2017, NACHTAKTIV & SWILD 2021). Die Wirkungsstärke hängt offenbar 

auch stark von den örtlichen Gegebenheiten im Einzelfall ab. 

Sofern die im Allgemeinen mehrjährige Entwicklungszeit bis zur vollständigen Funktionserfül-

lung kein Hindernis darstellt, kann die Funktion ebenso von ausreichend dicht strukturierten 

Hecken bzw. Abpflanzungen wahrgenommen werden. Vegetationsstrukturen sollten den Zäu-

nen und Wänden dann als Lösung vorgezogen werden. 

Bezüglich weiterer Aspekte wird auf das MAQ verwiesen.  

 

                                                
101 Bezugspunkt für die Höhe: Höhe des nächstliegenden Fahrbahnrandes. 
102 Zum Zeitpunkt der Untersuchungen war die Bepflanzung mit Sträuchern und Bäumen lückig und die Pflanzen 
ca. 1,5 – 2 m hoch (FÖA 2011).  
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7.3.7 Absicherung der Wirksamkeit durch temporäre Strukturen im Baufeld 

Schließen zeitlicher Funktionslücken von Leitpflanzungen mittels temporärer Leiteinrichtungen 

Straßenparallele Leit- und Sperreinrichtungen, vornehmlich Pflanzungen, sollen die Fleder-

mäuse in der oben beschriebenen Form zu den Querungshilfen leiten und gleichzeitig verhin-

dern, dass Fledermäuse in den Straßenverkehr gelangen. Diese Pflanzungen müssen bei der 

Verkehrsfreigabe funktionsfähig sein und sind deswegen mit ausreichendem Vorlauf zum Ein-

griff anzulegen. Ist ein ausreichender Vorlauf der Entwicklungszeit nicht möglich, können die 

Pflanzungen hilfsweise mit temporären künstlichen Leitstrukturen (Zäune, Wände) kombiniert 

werden, die so lange wirksam sind, bis die Gehölze in ihre Funktion hineingewachsen sind. 

Die Bauweise muss entsprechend den Anforderungen der Zielarten problemangepasst erfol-

gen, je nachdem ob die Leit- und Sperreinrichtung das Ziel Kollisionsschutz103 oder das Ziel 

Leiten/Lenken primär verfolgt. Für temporäre Leitstrukturen können im Einzelfall Abstriche bei 

der Höhe und Dichte (Maschendichte) angezeigt sein. Um eine Grundschutzfunktion zu ge-

währleisten müssen folgende Rahmenbedingungen erfüllt sein: 

- Die Höhe muss ausreichend sein, dass die Zielarten eine ausreichende echoakustische 

„Lenkung“ erfahren. Bei streng strukturgebunden fliegenden Arten kann eine Höhe von 2 m 

über Gelände (≥ 2m über Fahrbahn) für einen Grundschutz genügen. 

- Im Einzelfall kann die Maschenweite eines Zauns / die Lückigkeit einer Bauwand größer 

gewählt werden, als für Fledermausschutzzäune im Allgemeinen empfohlen wird, damit 

keine zu große Windlast die Aufstellung am angestrebten Ort nahe der Straße verhindert. 

Ein grobmaschiger Zaun, etwa ein Wildschutzzaun mit der Maschenweite 5 × 15 cm oder 

10 × 10 cm (Drahtstärke ≥ 3 mm) kann dann eine grundlegende Leitfunktion bieten.  

- Die Wirkung ist begrenzt: An (rein) künstlichen Leiteinrichtungen, an Wänden, Zäunen oder 

Netzkonstruktionen, fliegen die Fledermäuse nach den bisher vorliegenden Daten über 

vergleichsweise kurze Distanzen, einige zehn bis wenige hundert Meter, entlang.104  

- Mäßig strukturgebunden fliegende Arten wie z.B. die Zwergfledermaus oder die Mopsfle-

dermaus zeigen eine Orientierung an höheren Einzelstrukturen105 und aufgrund breiter 

Nahrungsnische ein ausgeprägtes Such-Verhalten u.U. selbst in ausgesprochen struktur-

armen Bereichen (unter Brücken, in Baustellenbereichen). Von einem niedrigen Zaun, der 

u.U. in einer Baustelle / im Baufeld von anderen raumwirksamen Strukturen (Baugerät, 

Gerüste …) überragt wird, kann dann nur eine geringe Lenkungsfunktion ausgehen. 

- Für die auf Flugrouten besonders lichtempfindlichen Arten (→Tabelle 6, S. 47) muss die 

Leitstruktur einen Schutz gegen Lichtblendung gewährleisten. Flugrouten bzw. Zäune, die 

                                                
103 Während der Bauphase ist die Kollisionsschutzfunktion im Allgemeinen nachrangig. 

104 BRITSCHGI et al. (2004), FÖA (2011), HIGHWAYS AGENCY (2008), KARST et al. (2019). 
105 BUDENZ et al. (2017), LAU (2018). 
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näher als 20 m zur Fahrbahn/zu Lichtemittenten aufgestellt werden, benötigen einen zu-

sätzlichen Lichtschutz. 

Wenn die Struktur primär dem Kollisionsschutz dienen soll, muss sie die in Kap. 7.3.6 ge-

nannten Anforderungen an Sperreinrichtungen erfüllen.  

 

Erhaltung von bedeutenden Flugrouten über die Baustelle hinweg durch temporäre Maßnah-

men 

Der Neubau mehrspuriger Straßen durch Waldgebiete oder in Landschaften die durch Netze 

von linearen Heckenstrukturen gekennzeichnet sind, führt bereits mit Baubeginn zu Barriere-

wirkungen (graduellen Trenn- und Zerschneidungswirkungen). Strukturgebundene Arten wie 

die Hufeisennasen, die Langohren und die Bechsteinfledermaus könnten im Verlauf von häufig 

mehrjährigen Bauphasen ihre Flugrouten aufgeben; gewachsene Flugroutentraditionen könn-

ten unterbrochen werden. Umso schwerer wird es sein, an diesen Stellen gewollte Flugrouten 

über Querungshilfen wieder zu etablieren. Wo die Erhaltung von bedeutenden Flugrouten über 

die Straße hinweg angestrebt ist, kann dies durch folgende Maßnahmen in der Bauphase un-

terstützt werden:  

- Die Querungshilfen werden frühzeitig begonnen und fertig gestellt (Bauwerke und Vegeta-

tionsausstattung), 

- Im unmittelbaren Umfeld der Querungshilfen-Bauwerke sind die vorhandenen natürlichen 

Leitstrukturen nach Möglichkeit so lange zu erhalten, bis Leitstrukturen auf der / zur Que-

rungshilfe funktional hergestellt sind. Dies kann auf folgende Arten realisiert werden:  

- Werden geschlossene Waldlebensräume zerschnitten, soll der vorhandene Wald vor-

zugsweise parallel zum Baufeld auf mindestens einer Seite des Bauwerks in einer Min-

destbreite von ca. 10 - 30 m (je nach Einzelfall, z.B. unter Berücksichtigung von 

Windwurfgefahr usw.) möglichst lange erhalten werden. Der auf diese Weise verblie-

bende Galeriewald ermöglicht waldbewohnenden Fledermäusen, insbesondere den 

diesbezüglich besonders empfindlichen Arten (Hufeisennasen, Langohren), eine unge-

hinderte Querung des Baufeldes im Inneren des Gehölzes und an dessen Außenkan-

ten. Die Flugbewegungen der Fledermäuse, die das Baufeld queren wollen, werden 

nach und nach, mit zunehmender Freilegung der Bautrasse für die Strecke, auf den 

Nahbereich der künftigen Querungshilfen konzentriert. Auf diese Weise wird das ange-

strebte Erlernen der Querung erreicht.  

- Im Halboffenland, wo Flugrouten entlang von Heckenstrukturen vom Vorhaben betrof-

fen sind, ist ein möglichst langer Erhalt der Hecken in der Bauphase sinnvoll, weil die 

Erfolgsprognose bezüglich späterer Akzeptanz der Flugroute dann besonders günstig 

ist.  
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- Sobald der Erhalt der gewachsenen Strukturen nicht (mehr) möglich ist, können bei Bedarf 

künstliche Strukturen (z.B. 3 – 4 m hohe Zäune oder Vergleichbares)106 während der Nacht-

stunden (SU – SA) errichtet werden, die die Funktion einer Leitstruktur übernehmen. 

 

7.3.8 Vermeidung von Fallenwirkungen (Regenrückhalte- und Absetzbecken, 

sonstige Fallen) 

Einrichtungen der Straßenausstattung können für Fledermäuse als Fallen wirken, wenn sie im 

Straßenbereich oder nahe dem Verkehrsfeld zeitweilig oder dauerhaft Strukturen bereitstellen, 

die als Quartier- oder Nahrungshabitat für Fledermäuse oder als Wasserquelle zum Trinken 

attraktiv sind.  

Darunter fallen regelmäßig z.B. Regenrückhalte- und Absetzbecken und ähnliche Wasserflä-

chen nahe der Straße. Bei längerer Stauhaltung sind deren Wasserflächen Schlupforte für 

viele (nachtaktive) Insekten in zeitweiser sehr hoher Dichte, die als Imagines eine wichtige 

Nahrungsquelle für Fledermäuse darstellen (vgl. STAHLSCHMIDT et al. 2012). 

Die Aktivität von Fledermäusen ist über Gewässern, speziell stehenden, im Vergleich mit an-

deren Landschaftselementen deutlich erhöht (ZUKAL & REHAK 2006; LEITL 2013, 

SALVARINA 2016, STAHLSCHMIDT et al. 2012, SEIBOLD et al. 2013). Dementsprechend 

muss nach Anlage eines (natürlicher Sukzession ausgesetzten oder bepflanzten) Gewässers 

von einer Anlockwirkung auf Fledermäuse ausgegangen werden, v.a. wenn weitere Faktoren 

diese begünstigen (Windschutz und Orientierungsstrukturen in Gestalt von Gehölzen an den 

Gewässerrändern, Anbindung an weitere Habitate über lineare Strukturen wie z.B. Hecken). 

Dementsprechend sollen die Standorte von Regenrückhalte- und Absetzbecken nach Mög-

lichkeit so gewählt werden, dass ein ausreichender Abstand von der Straße gewährt ist. Als 

unproblematisch gilt ein Abstand von ≥ 50 m. Kann dieser Abstand nicht eingehalten werden, 

sollen die näher an der Straße / Autobahn liegenden Regenrückhaltebecken einen Grundab-

lauf erhalten, damit sich kein dauerhafter Einstau bilden kann. Auch eine flächendeckende 

Bepflanzung mit Röhricht107 kommt in Betracht oder technische Lösungen (z.B. eine Abde-

ckung mit aufschwimmenden Strukturen, die den Zugriff auf die Wasseroberfläche verhin-

dern). Auf Bepflanzung der Gewässerränder und des nahen Umfeldes mit Gehölzen soll in 

diesen Fällen verzichtet werden.  

                                                
106 Berichte nach denen Fledermäuse die als Querungshilfe über das Baufeld installierten Netzkonstruktionen 
annahmen, liegen nur für einen Einzelfall aus Großbritannien vor (WYATT 2010, S. 13). Die Informationen über die 
Wirksamkeit sind unvollständig und lassen keine positive Empfehlung zu. Dementsprechend müsste eine solche 
Lösung durch entsprechende Nachkontrollen (→ Kap. 7.6) abgesichert werden 
107 Reine Schilfbestände (Phragmites), wie sie üblicherweise in Bodenfilteranlagen zu finden sind, haben keine 
gesteigerte Attraktionswirkung auf Fledermäuse (HELVERSEN & LEITL 2013). Entsprechende Schilfflächen 
werden vermutlich sogar tendenziell von einigen Art aufgrund von Maskierungseffekten gemieden: SCHAUB et al 
(2008) stellten für Myotis myotis, eine passiv akustisch jagende Art, experimentell eine Meidung des Bereichs fest, 
der künstlich mit einem Schilfrauschen beschallt wurde. 
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Günstige Standorte für (wasserführende) Regenrückhalte- und Absetzbecken sind dagegen 

die Bereiche unmittelbar vor oder hinter dem Zugang zu einer Querungshilfe oder als Ergän-

zung einer Leitstruktur-Pflanzung, weil die Attraktivität des künstlichen Gewässers als Nah-

rungshabitat (STAHLSCHMIDT et al. 2012) die Wirksamkeit / Akzeptanz der Querungshilfe 

bzw. der Leitstruktur für Fledermäuse erheblich steigern kann ( FE-Gutachten, Kap. 4.4.3.3). 

Bestehen Möglichkeiten für die Anlage von entsprechenden Gewässern, sollten sie genutzt 

werden.  

Im Einzelfall muss eine Abwägung zwischen den Nachteilen (mögliche Erhöhung der Kollisi-

onsgefahr) und der Vorteile (Angebot an Trink- und Jagdgewässern) erfolgen. 

Bezüglich anderer potenzieller Fallenwirkungen wird auf den Schlussbericht zum 

FE 02.262/2005 LRB "Straßenausstattung und Fallenwirkung für Tiere“ im Auftrag der BASt 

(KRAMER-ROWOLD & ROWOLD 2011) verwiesen. 

 

 

7.4 Sonstige Maßnahmen zur Vermeidung von Störwirkungen 

in Quartier- und Nahrungshabitaten sowie auf Flugrouten 

während der Bauzeit 

Bisher vorliegende Erkenntnisse, Begleituntersuchungen der Reaktionen von Fledermäusen 

während der Baudurchführung und die weiteren Daten zur Empfindlichkeit der Arten bezüglich 

Störeinflüssen (→ FE-Gutachten) lassen den Schluss zu, dass im Allgemeinen keine durch-

greifenden Auswirkungen infolge baubedingter Störungen auf die betroffenen Kolonien zu er-

warten sind. Um dies sicher zu stellen, müssen (neben den speziellen Regelungen für die 

Baufeldfreistellung) aber mindestens folgende Rahmenbedingungen während der Baudurch-

führung eingehalten bzw. als Schutzmaßnahmen ergriffen werden.  

- Verzicht auf Bauarbeiten in den Dämmerungs- und Nachtzeiten in der Zeit vom 1. April bis 

15. Oktober in besonders bedeutsamen Habitaten der besonders lichtempfindlichen Fle-

dermausarten (→ Tabelle 6, S. 47). 

- Verzicht auf Bauarbeiten in den Dämmerungs- und Nachtzeiten in der Zeit vom 1. April bis 

15. Oktober im Bereich besonders bedeutsamer Flugrouten. Auf die Flugroute sollten we-

der starkes Licht einwirken, noch darf die Flugroute stark durch Baugeräte oder Baumate-

rial verstellt werden. 

- Ist eine nächtliche Bauruhe z.B. beim Brückenbau nicht möglich, kann die Barrierewirkung 

im Einzelfall vermieden werden, indem z.B. relevante Teilflächen z.B. durch Verhängen vor 

Lichteinwirkung abgeschirmt werden oder andere, im Einzelfall geeignete, Maßnahmen er-

griffen werden.  

- Ob Abschirmungen im Grenzbereich zu weiteren bedeutsamen Habitaten (bspw. mittels 

temporäreren Lichts versperrender Bauzäune oder –wände) erforderlich sind, weil deren 

Funktionsminderung nicht anderweitig kompensiert werden kann, muss in Abhängigkeit 

vom Einzelfall entschieden werden.  
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7.5 Kompensationsmaßnahmen 

Kompensationsmaßnahmen dienen dazu, die unvermeidbaren Folgen eines Eingriffs durch 

Optimierung der Habitate der betroffenen Fledermauskolonien abzufangen.  

Nachfolgend werden Methoden und Maßnahmen dargestellt, die es erlauben, die zur Kom-

pensation fachlich in Betracht kommenden Maßnahmen zu ermitteln. Welche Maßnahmen 

notwendig sind, ist zum einen aufbauend auf den Ergebnissen der Wirkungsprognose und 

Ermittlung der Beeinträchtigungen im konkreten Einzelfall und zum anderen nach den Anfor-

derungen der im jeweiligen Eingriffsfall berührten Rechtsvorschriften (Kohärenzmaßnahmen 

nach FFH-Gebietsschutz, Vorgezogene Ausgleichsmaßnahmen (CEF) oder artspezifische 

Kompensationsmaßnahmen (FCS) nach FFH-Artenschutz und Vorgaben der Bewältigung der 

nationalen Eingriffsregelung) festzulegen. Bezüglich der spezifischen rechtlich begründeten 

Verpflichtungen wird auf die Spezialliteratur sowie die Auslegungsleitfäden der Europäischen 

Kommission bzw. die Regelwerke im Bundesfernstraßenbau verwiesen.    

 

7.5.1 Quartierverbesserung und Neuschaffung von Quartieren im Siedlungs-

bereich 

Der Schutz und die Entwicklung des Quartiers / der Quartiere sind zur Sicherung des günsti-

gen Erhaltungszustandes von Fledermauspopulationen vorrangig. Quartierschutz muss des-

wegen immer als Element eines kompensatorischen Maßnahmenkonzeptes erwogen werden. 

Maßnahmen müssen aufgrund einer eingehenden Analyse bestehender limitierender Fakto-

ren im Quartier entwickelt werden. Faktoren, die Funktionseinschränkungen verursachen, 

sind bei Quartieren im Siedlungsraum oftmals ein Übermaß an Außen- und Innenbeleuchtung, 

das Vorhandensein natürlicher Fressfeinde im Quartier (Prädation durch Eulen, Marder, Kat-

zen), Beunruhigung durch Co-Nutzer, Bausanierungen sowie bauliche Veränderungen oder 

schlicht der fortschreitende Verfall der (Bau-)Substanz z.B. von Kellern, die als Winterquartier 

dienen. Als Folge können ansonsten u. U. günstige Quartiereigenschaften ganz oder teilweise 

verloren gehen. 

Bezüglich der Vielzahl der in Frage kommenden Maßnahmen zur Quartierverbesserung von 

Siedlungsquartieren wird auf die Literatur bzw. entsprechende Leitfäden verwiesen (z.B. 

DIETZ & WEBER 2002, SCHULZ & SCHULZ 2009, MKULNV 2013, dort weitere Quellen). Je 

nach Ergebnis der fallbezogenen Analyse kommen zur Quartierverbesserung in Betracht:  

- Erhöhung der Anzahl von Quartierstrukturen 

- Optimierung der Temperaturqualitäten des Quartiers 

- Optimierung der Hangplätze / Hangplatzangebote 

- Optimierung der Quartierzugänglichkeit. 

Im Einzelfall kommt auch eine Quartierneuschaffung in Betracht. Während für die Quartier-

verbesserung vergleichsweise umfangreiche und – bei sachgerechter Ausführung positive - 

Erfahrungswerte existieren, beruhen die Erfahrungen bezüglich der Neuschaffung auf weni-
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gen Daten (vgl. in RUNGE et al. 2010, MKULNV 2013). Neuschaffungen gelten als problema-

tisch, weil ihr Erfolg sich einer sicheren Prognose oft entzieht. Deswegen sollten Neuschaf-

fungen nur erwogen werden, wenn die Maßnahme dazu dient, ein zusätzliches Angebot an 

neuen Habitatflächen zu schaffen. In fachlicher Hinsicht sollte der Fortbestand der jeweiligen 

Wochenstubenkolonie nicht von der erfolgreichen Belegung des neu geschaffenen Quartiers 

abhängig sein. Entsprechende Maßnahmen sind im Regelfall nicht geeignet, wenn auch in 

rechtlicher Hinsicht die Zulässigkeit des Eingriffes vom Nachweis abhängig ist, dass das Quar-

tier von der jeweiligen Zielart neu als Quartier genutzt wird (bspw. bei CEF-Maßnahmen). 

 

7.5.2 Kompensation von (Baum-) Quartierverlusten 

Erfassung des notwendigen Umfanges der Maßnahme 

Waldbewohnende Fledermäuse nutzen als Sommerquartiere, selten auch als Winterquartier 

unterschiedliche Baumquartiere. In vielen Wäldern ist das Quartierpotenzial aufgrund des zu 

geringen Alters der Bäume bzw. aufgrund des geringen Anteils alter Bäume mengenmäßig 

begrenzt. Für Fledermausarten, welche an derartige Bestände gebunden sind, ist der Erhalt 

höhlenreicher Waldbestände im räumlichen Zusammenhang mit den vom Eingriff betroffenen 

Habitaten zwingend.  

Ausgangsbasis der Bemessung des Umfangs von Kompensationsmaßnahmen sind die An-

forderungen der jeweils betroffenen Arten. Einige Arten nutzen mehr oder weniger ausschließ-

lich Baumhöhlen (Spechthöhlen, Astausfaulungen), andere Arten nutzen Spaltenquartiere 

oder Baumrisse (Ökologische Angaben → Anhang A-2). Alle waldbewohnenden Arten benö-

tigen entsprechende Angebote in den Quartierwäldern in hoher Zahl, weil die Fledermäuse die 

Quartiere regelmäßig, oft alle 2 – 4 Tage wechseln.108 Eine ausreichende Anzahl an Baum-

höhlenquartieren steht vor allem in älteren Laubmischwäldern zur Verfügung (bspw. Buche ≥ 

120 Jahre), wo die Baumhöhlendichte im Allgemeinen > 25 bis 30 Baumhöhlen pro Hektar 

bzw. durchschnittlich 7 – 10 Höhlenbäume pro Hektar ständig überschreitet.109  

Inwieweit der Waldzustand bezüglich der Höhlen dem Soll entspricht und welches natürliche 

Entwicklungspotenzial existiert, muss durch einen Soll-Ist-Vergleich dargestellt werden. Die 

potenziellen Quartierstrukturen werden zum Beleg des Höhlenbestandes durch Zählung im 

laubfreien Zustand während der Wintermonate visuell erfasst (richtiger: abgeschätzt110) und 

in Karten (1:1000 – 1:500) verortet, 

- im Eingriffsbereich (Baufeld) flächendeckend (als Bestandteil der Konfliktanalyse) 

- in benachbarten Waldbeständen im Umfeld (innerhalb des engeren Aktionsraumes um das 

jeweils beeinträchtigte / Verlust gehende Quartier) (zweckmäßigerweise auf repräsentati-

ven Probeflächen) 

                                                
108 Gründe hierfür sind vermutlich Konkurrenz mit anderen Höhlenbewohnern, Feindvermeidung und Schutz vor 
überhand nehmender Parasitierung. 
109 In waldwirtschaftlich schwach genutzten Wochenstuben-Wäldern der Bechsteinfledermaus sind häufig sogar 20 
Höhlenbäume/ha vorhanden (DIETZ & KRANNICH 2019). 
110 Bei einer systematisch angelegten Vorgehensweise bei günstiger Witterung (trocken, klar) werden nach 
Erfahrungswerten 50 – 60% des Höhlenbestandes und ca. 80% der Höhlenbäume erfasst.  
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- in allen als Maßnahmenflächen bestimmten Waldbeständen (zweckmäßigerweise auf re-

präsentativen Probeflächen). 

 

Sind potenzielle oder aktuell genutzte Quartierhabitate vom Eingriff betroffen, kommen als 

Maßnahmen in Betracht: 

- In alten Wäldern ( 80 - 100 Jahre): Erhöhung des natürlichen Quartierangebotes mög-

lichst durch Verzicht auf Entnahme (Aufgabe der forstlichen Nutzung ganz oder teilweise), 

im Regelfall auch in Verbindung mit der folgenden Maßnahme.  

- In jungen Wäldern (< 80 - 100 Jahre): Ergänzen des Höhlenangebotes durch künstliche 

Quartierangebote (Fledermauskästen) oder durch Wiedereinbringen von zuvor in benach-

barten Beständen (z.B. im Baufeld) entnommenen Naturhöhlen („Biotopholz“). 

Die Flächen müssen im engeren Aktionsraum der betroffenen Kolonie liegen, am besten im 

Bereich der nachgewiesenen Quartierzentren oder nahe daran angrenzend, da hier davon 

ausgegangen werden kann, dass die Maßnahme der nachgewiesenen Kolonie zugutekommt. 

 

Erhöhung des natürlichen Quartierangebotes  

Die Maßnahme besteht darin, alte Baumbestände entweder ganz oder gezielt ausgewählte 

Einzelbäume innerhalb eines Bestandes, dauerhaft aus der forstlichen Nutzung zu nehmen. 

Die Maßnahme und Anforderungen sowohl in Bezug auf die Habitatentwicklung für Fleder-

mäuse als auch zur Eignung als vorgezogene Ausgleichsmaßnahme sind in RUNGE et al. 

(2010: S. A41 ff.) und in MKULNV (2013) dargestellt, siehe dort. Mit der Herausnahme aus 

der forstlichen Nutzung wird im jeweiligen Bestand, gemessen an der Entwicklung bei Auf-

rechterhaltung der ordnungsgemäßen forstlichen Nutzung, ein Aufwertungsprozess, hier ins-

besondere ein Baumhöhlenzuwachs, eingeleitet.  

Da das Aufwertungspotenzial im Bestand i. d. R. geringer ist als der Funktionsverlust durch 

die eingriffsbedingte Entnahme von Höhlen, muss der Umfang der zu sichernden Fläche deut-

lich über die vom Eingriff betroffene Fläche / Anzahl Bäume hinausgehen.111 

Die Vitalität der Altbäume und der Höhlenzuwachs kann durch waldbauliche Maßnahmen un-

terstützt werden (bspw. durch Freistellung / Lichtstellung der Altbäume in Eichenbeständen). 

Die entsprechenden Maßnahmen müssen bestandsbezogen im Einzelfall entwickelt werden.  

Fledermauskästen / „Biotopholz“ 

Gehen anlagebedingt Höhlenbäume im Rahmen eines Straßenbaues verloren, so können 

natürliche Höhlen nicht kurzfristig ersatzweise geschaffen werden: Das natürliche Höhlenan-

                                                
111 Der Umfang ist auf der Basis der Ergebnisse der Bestandserfassung und Bewertung im Einzelfall zu bestimmen 
(vgl. in HURST et al. 2016 sowie Dietz & Krannich 2019). 
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gebot ist – soweit nicht altersbedingt (Faulhöhlen, Stammrisse) – stark abhängig von der Sied-

lungsdichte resp. der Höhlenbauaktivität v.a. von Bunt- und Schwarzspecht.112 Deswegen 

kann eine Baumhöhlenmehrung selbst unter günstigen Bedingungen (Nutzungsverzicht bei 

Althölzern) nicht kurzfristig erwartet werden.  

Dann kann das Ausbringen von Fledermauskästen oder von „Biotophölzern“ eine geeignete, 

kurz- bis mittelfristig wirksame Maßnahme sein, Quartierengpässe durch Verbesserung des 

Angebotes zu kompensieren (z.B. MKULNV 2013, HURST et al. 2016, LEITL 2021 mit weite-

ren Quellen).  

„Biotophölzer“ sind geeignete Stämme / Stammabschnitte mit Baumhöhlen, die aus dem vom 

Eingriff betroffenen Bereich nach fachlichen Kriterien ausgewählt werden, im Zuge der Bau-

feldfreistellung entnommen und zur direkten Anreicherung als „Biotopholz“ in geeignete Wald-

flächen im Umfeld verbracht werden. Die „Biotophölzer“ werden im Waldbestand als 

stehendes Holz an vorhandenen Bäumen befestigt. 

Werden das Kastenausbringen oder das Einbringen von „Biotophölzern“ als Maßnahme erwo-

gen, müssen neben dem Aspekt der artbezogenen Eignung weitere Aspekte in die fachplane-

rische Beurteilung vor den unterschiedlichen rechtlichen Hintergründen einbezogen werden, 

welche in RUNGE et al. (2010) und MKULNV (2013) artspezifisch näher beschrieben sind. In 

diesen Leitfäden für Artenschutzmaßnahmen werden geeignete Maßnahmen benannt. 

Ebenso wie in der Publikation von ZAHN & HAMMER (2017) werden entsprechend dem ver-

fügbaren Wissensstand113 die Prognoseunsicherheiten bezüglich des Zeitpunktes der An-

nahme durch die jeweilige Zielart und die insoweit einzuhaltenden Rahmenbedingungen für 

die Maßnahmenanwendung dargestellt:  

- Wenige Arten besiedeln Fledermauskästen kurzfristig, d.h. innerhalb der ersten 24 Monate; 

ZAHN & HAMMER (2017) berichten über z.T. wesentlich längere Zeiträume bis zur An-

nahme. Einige Arten sind bisher gar nicht als Nutzer von Fledermauskästen nachgewiesen. 

- Die verschiedenen Fledermausarten haben unterschiedliche Anforderungen an die Quar-

tierbeschaffenheit (unterschiedliche Hangplatzanforderungen, unterschiedliche Tempera-

turpräferenz). Zudem bestehen unterschiedliche Anforderungen an 

Wochenstubenquartiere und an Tagesquartiere. 

- Kunsthöhlen bedürfen einer fortlaufenden Unterhaltung.  

- Diese Einschränkungen gelten für das „Biotopholz“ mehrheitlich nicht.114 „Biotophölzer“ ha-

ben sich im Bestand entwickelt und entsprechen in vielen Merkmalen, v.a. hinsichtlich der 

Höhlenraumeigenschaften, den Quartierbäumen, die eingriffsbedingt Verlust gehen. Prog-

noseunsicherheiten bestehen insoweit, als entsprechende Umsetzungsbeispiele und Nach-

kontrollen bislang nicht verfügbar sind. 

                                                
112 Der Schwarzspecht baut rechnerisch allerdings lediglich ca. 0,2 Höhlen pro Jahr und Paar (vgl. PECHACEK 
2005, SIKORA 2005). 
113 Die dort enthaltenen Einstufungen stützen sich v.a. auf umfangreiche Anwendungserfahrungen. Breit angelegte 
wissenschaftliche Untersuchungen der verschiedenen Einflussgrößen auf die Eignung von Fledermauskästen 
fehlen bislang.  
114 Die in der Regel im Baufeld entnommenen Baumhöhlen / Höhlenbäume erfüllen in qualitativer Hinsicht (Art des 
Höhlenraumes, Feuchte und Temperatur) die Anforderungen der betroffenen Kolonien vermutlich am ehesten. 
ZAHN et al. (2021) geben eine hohe Eignung an.  
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- In der Regel besteht in einem Wald ein erheblicher Konkurrenzdruck (vor allem bei Rund-

höhlen und überwiegend durch Meisen) bezüglich der Inanspruchnahme des Höhlenange-

botes. Wird die Maßnahme ergriffen, muss mit Blick auf die Prognoseunsicherheiten einer 

Besiedlung durch die Zielart eine im Verhältnis zum baubedingten Entzug große Zahl Käs-

ten / „Biotophölzer“ (im Verhältnis ≥ 3 : 1 zum Verlust)115 unterschiedlicher Bauweise ent-

sprechend den Anforderungen der Zielarten an verschiedenen Alternativstandorten 

„ausgebracht“ werden. Bewährt haben sich (Kasten-) Gruppen von 8 - 12 Kästen mit je 2 – 

3 Bautypen pro Standort.  

- Die Maßnahmen „Ausbringen von Fledermauskästen“ resp. Wiedereinbringung von 

„Biotopholz“ sollten ausschließlich als – im Vergleich zum „natürlichen“ Höhlenzuwachs in 

einem Wald – relativ kurzfristig wirksame Ergänzung zum Einsatz kommen. Eine Koppelung 

an die Maßnahme „Entwicklung durch Nutzungsentzug und waldbauliche Optimierung“ ist 

zwingend.  

Die artbezogenen allgemein und ortsbezogen im Einzelfall zutreffenden Risikofaktoren sind 

bei der Entscheidung über die Anwendung einer Maßnahme als vorgezogene Ausgleichsmaß-

nahme (CEF-Maßnahme) zu berücksichtigen.  

Die Einschränkungen bezüglich der Fristen bis zur Wirksamkeit von Kästen gelten nicht für 

sogenannte „Kastenreviere“ (Fledermauskolonien, die ihre Quartiere ganz oder überwiegend 

in Fledermaus- oder Vogelkästen haben und dort bereits Quartiertraditionen zu vermuten 

sind), wenn als Quartier genutzte Kästen fortfallen. 

 

7.5.3 Kompensation von Nahrungshabitaten 

Notwendigkeit der Kompensation von Fledermaus-Nahrungshabitaten 

Gehen im Zuge des Neu- oder Ausbaues von Verkehrswegen Fledermaushabitate verloren, 

müssen im Verhältnis zum Eingriff, Flächen- und Funktionsverluste an Quartier- und Nah-

rungshabitaten der Fledermäuse kompensiert werden.  

Der Kompensationsbedarf wird aus folgenden Betrachtungsebenen abgeleitet:  

- Die Kompensationshabitate müssen den ökologischen Anforderungen der jeweiligen Ziel-

arten entsprechen.  

- Die Art der notwendigen Kompensation ergibt sich aus dem Erfordernis, die Kompensation 

funktional anzulegen, also Quartierhabitate mit ggf. anderen Quartierhabitaten bzw. Nah-

rungshabitate mit ggf. anderen Nahrungshabitaten zu kompensieren.  

- Der für die Kompensationsflächen einzuhaltende Bezugsraum ergibt sich aus der durch die 

Bestandserfassung ermittelten oder aus den Daten und Literaturdaten plausibel abgeleite-

ten Abgrenzung bzw. Größe des Aktionsraumes der betroffenen Art / Wochenstubenkolo-

nie.  

                                                
115 Damit ist eine bessere Streuung der Angebote sichergestellt. Dies trägt dazu bei, nachteilige Faktoren zu 
kompensieren, bspw. die reduzierte Besiedlungswahrscheinlichkeit, bedingt durch die Konkurrenz mit anderen 
Arten (v.a. Meisen), um die Höhlen und evtl. bestehende lokale Präferenzen der Arten bezüglich der Expositionen 
und Lokalitäten der Quartierhöhlen. 
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- Weitergehend müssen räumlich-funktionale Aspekte berücksichtigt werden: Nahrungshabi-

tate sind insbesondere für die streng strukturgebunden fliegenden Fledermausarten nur 

nutzbar, wenn sie diese Habitate entlang geeigneter Leitstrukturen erreichen können. 

Selbst ansonsten günstige, insektenreiche Habitate, bspw. Kleingewässer, werden als Nah-

rungshabitate nicht oder kaum genutzt, wenn diese Bedingung nicht erfüllt ist, etwa weil 

das Habitat isoliert inmitten von Ackerflächen liegt. 

- Der Kompensationsumfang ergibt sich aus der Qualität und Menge der beeinträchtigten 

Flächen entsprechend den Ergebnissen der Bestandserfassung. 

Kompensation von Fledermaus-Nahrungshabitaten in Wäldern 

Waldhabitate für Fledermäuse, als Nahrungs- wie als Quartierhabitat, können nur einge-

schränkt neu geschaffen werden. In der Regel ist eine Aufwertung vorhandener Bestände als 

Kompensation zu prüfen. 

Welche die bevorzugten Wald(nahrungs)habitate der betroffenen Fledermausarten sind, ergibt 

sich aus der einschlägigen Fachliteratur.116 Bezüglich der genutzten Waldtypen ergibt sich eine 

Bedeutungsrangfolge von der höchsten bis zur geringsten Bedeutung tendenziell entspre-

chend dem Laubholzanteil und dem vorherrschenden Alter der Bäume (Tabelle 10, allgemei-

ner → Anhang B-2). Weil Nahrungshabitate und Quartierhabitate idealerweise eng 

benachbart sind, wird die Bedeutung eines Waldbestandes sowohl von dem Nahrungshabitat- 

wie den Quartierqualitäten beeinflusst. Vergleichsweise eng habitatgebundene Waldfleder-

mausarten sind in der Artengruppe der breitflügeligen, langsam fliegenden, sich mehr oder 

weniger eng an Strukturen orientierenden und ihre Nahrung vom Laub oder aus dem Luftraum 

im engen Baumkronenbereich sammelnden Arten, zu suchen. Diese Arten haben die spezi-

ellsten Ansprüche an den Wald als Nahrungshabitat. Stellvertreter sind Bechsteinfledermaus, 

Fransenfledermaus und das Braune Langohr. Die Mopsfledermaus ist als Spaltenbewohner 

auf eine bestimmte Struktur angewiesen, in der sie diesen Quartiertyp findet. In Laubwäldern 

ist das Nahrungsangebot für Fledermäuse (u.a. Schmetterlinge) größer, vielfältiger und zeitlich 

breiter gestreut (u.a. BRÄNDLE & BRANDL 2001). Die Baumart bestimmt das Angebot an 

Quartieren stark. Eichen und andere grobborkige Bäume, auch Kiefern, bieten z.B. Rinden-

quartiere (Mopsfledermaus) (vgl. KLENKE et al. 2004, BOYE & DIETZ 2005, DIETZ 2010, 

DIETZ et al. 2016). Je älter der Wald, umso mehr Quartiere und Nahrung bietet er. Ein gleich-

wertig ausgestatteter Wald jungen Alters (60 bis 80 Jahre) kann nur etwa halb so bedeutend 

für Fledermäuse sein, wie der Gleiche sehr hohen Alters (180 bis 300 Jahre) (u.a. KLENKE et 

al. 2004). Je strukturreicher (vielfältige Stratifikation, lückiger Kronenraum) ein Wald ist, desto 

mehr Jagdmöglichkeiten kann er bieten (u.a. KUSCH et al. 2004). 

Die Integration von Freiflächen und Sonderstrukturen, insbesondere von (Klein-)Gewässern 

und sonstigen Feuchtbereichen) steigert diese funktionale Bedeutung nochmals (u.a. KERTH 

1997: 29; MESCHEDE et al. 2000; BRAUN & DIETERLEN 2003, LINTON 2011, LEITL 2013, 

SALVARINA 2016, STAHLSCHMIDT et al. 2012). 

                                                
116 Weiterführende Angaben in: MESCHEDE et al. (2000), MESCHEDE & RUDOLPH (2004), DIETZ & KIEFER 
(2014), DIETZ et al. (2016), weitere siehe im Literaturverzeichnis dieser Unterlage sowie in den genannten 
Gesamtdarstellungen. 



Arbeitshilfe Fledermäuse und Straßenverkehr 

 

 

94 

 

Tabelle 10: Aufwertungspotenzial verschiedener Waldtypen als Nahrungshabitat 

Waldtyp Kennzeichen / Erläuterung Aufwertungspotenzial 

Laubwald, alt (1) Höchste funktionale Bedeutung Nach Nutzungsverzicht steigt die Bedeu-
tung kontinuierlich mit zunehmendem Al-
ter. In Verbindung mit waldbaulichen 
Optimierungsmaßnahmen hoch. 

Laub-, Nadel-
mischwald, 40 – 
> 80-jährig (2) 

Engpasssituationen bestehen in der Regel bezüglich 
des Höhlenangebotes; dies kann durch Kästen gestei-
gert werden. Zunehmende Bedeutung mit höherem 
Laubholzanteil und/oder höherem Altholzanteil.  

Höhere Bedeutung, sobald kleinflächig Bestände mit al-
tem Laubwald / alte Laubgehölze (Typ 1) (kleiner 0,5 - 
1 ha) eingebettet sind. 

Mittel–hoch durch waldbauliche Maßnah-
men (Auflichtung117, Förderung von Laub-
holzarten, Anreicherung von stehendem 
Alt- Totholz) 

Nadel-Laub-
mischwald (3) 

Ohne die unter 2 genannten eignungsbestimmenden 
Strukturen.  
Deutlich geringere Artenzahl, geringere Aktivitätsdichte, 
größere Aktionsräume der Individuen, Engpasssituatio-
nen bezüglich Quartieren. 

Mittel-gering (Aufwertung nur langfristig 
durch Waldumbau / Auflichtung und unter 
Rückgriff auf künstliche Höhlenanreiche-
rung mittels Kästen / „Biotopbäumen“ 
möglich). 

Mittlere Aufwertungseignung bei enger 
Benachbarung / Verzahnung mit Bestän-
den des Typs 1 (dann nimmt der Nadel-
Laubmischwald nur Funktionen als Nah-
rungshabitat wahr). 

Nadelwald, dich-
ter Schluss, vor-
herrschend jung 
(4) 

Geringste funktionale Bedeutung. Geringe Besiedlung 
durch Fledermäuse, nur zeitweilig oder im Bereich von 
Sonderstrukturen (Zerfallsstadien) mit Insektenkalami-
täten118 und entsprechend punktuell vorhandenen Nah-
rungs- und Quartierressourcen. 

Gering (Aufwertung nur langfristig durch 
Waldumbau / Auflichtung und unter Rück-
griff auf künstliche Höhlenanreicherung 
mittels Kästen / „Biotopbäumen“ möglich). 

Mittlere Aufwertungseignung bei enger 
Benachbarung / Verzahnung mit Bestän-
den des Typs 1 (dann nimmt der Nadel-
wald nach Auflichtung nur Funktionen als 
Nahrungshabitat wahr). 

 

                                                
117 Z.B. Förderung von Lichtbaumarten wie z.B. Eiche, Aufschließen sehr emgständiger (Jung-)Bestände für 
jagende Fldermäuse. Auflichtungsmaßnahmen müssen in Bezug auf u.U. einhergehende nachteiligen 
Veränderungen der Habitateigenschaften infolge Auskühlung in der Nacht oder verstärkter Sonneneinstrahlung am 
Tage geprüft werden. 
118 Für die Mopsfledermaus vgl. KORTMANN et al. (2017) und RACHWALD et al. (2022). 
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7.6 Hinweise zu Nachkontrollen / Risikomanagement 

Prognose- und Entwicklungsrisiken sind im Rahmen der Planung, insbesondere in Bezug auf 

bestimmte Maßnahmen, u.U. nicht vollständig vermeidbar.  

Je nachdem, welche kritischen Pfade aufgrund der Prognosen identifiziert wurden, ist ein so-

genanntes Risikomanagement erforderlich. Hierunter wird die systematische Erfassung und 

Bewertung durch ein Monitoring sowie die Steuerung bzw. Reaktion auf Fehlentwicklungen 

mit Vorsorge- und Korrekturmaßnahmen verstanden. Auslöser für ein Risikomanagement (und 

Monitoring) bei Straßenbauvorhaben können sein:  

- Ex ante nicht ausräumbare Wissensdefizite und Prognoseungenauigkeiten bei der Beur-

teilung der Projektwirkungen. 

- Ex ante nicht ausräumbare erfolgsrelevante Prognoseunsicherheiten bezüglich der Ent-

wicklung der Maßnahmen.119 

Die Fragestellungen, Methoden und Reaktionsnormen des Risikomanagements sind entspre-

chend der prognostizierten Wirkungspfade und Risiken im Rahmen der Erstellung der PF-

Unterlagen detailliert zu entwickeln.  

Daneben existieren u.U. Risiken, welche v.a. die Entwicklung der Maßnahmen betreffen, 

bspw. die ausreichende Bereitstellung geeigneter Zustände von Nahrungshabitaten oder die 

Vollständigkeit geplanter Maßnahmen zur Verminderung des Kollisionsrisikos, infolge Nicht- 

oder Schlechtdurchführung von Maßnahmen.  

Ein darauf eingehendes gestuftes System von Nachkontrollen aus Umweltbaubegleitung, Her-

stellungs- und speziellen Funktionskontrollen sehen die „Richtlinien für die landschaftspflege-

rische Begleitplanung im Straßenbau“ (RLBP) (BMVBS 2011) vor.  

Auf die „Hinweise zu Risikomanagement und Monitoring im Straßenbau" (HRM) der For-

schungsgesellschaft für Straßen- und Verkehrswesen (FGSV 2019), welches v.a. das fall-

weise notwenige spezielle Risikomanagement behandelt, wird verwiesen. 

  

                                                
119 „Angesichts „der mit einer Umsiedlung in vielen Fällen offenkundig verbundenen Unsicherheiten genügt es nicht, 
die Funktionalität der Ersatz-Lebensstätten im Sinne einer einfachen Pflege- und Funktionskontrolle zu überwachen 
(Monitoring). Vielmehr sind die Ersatzlebensräume in einem festgelegten Turnus nach der Umsiedlung auf Besatz 
zu kontrollieren“ (BVerwG, Urteil vom 6.11.2013 - 9 A 14.12 Rn. 123 zur Haselmaus). 
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Anhang A: Ökologische Angaben 
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Anhang A-1: Artbezogene Übersicht über die Jahresphänologie der verschiedenen Fledermausarten 

Quellen: Entwurf ECHOLOT GBR, Münster (www.buero-echolot.de), ergänzt nach KRAPP 2001, DIETZ & KIEFER 2014 und weiteren Einzelarbeiten, s. im Literatur-Verzeichnis. 

 

Legende s. folgende Seite 
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Legende zu Anhang A-1:  

A Anfang 

aufl WS Auflösen der Wochenstube 

aus Verlassen des WQ 

bz Balz 

E Ende 

ein Einwanderung ins Winterquartier 

geb Geburt der Jungtiere 

lak Laktationszeit 

M Mitte 

Paarungsq Paarungsquartier 

schw Schwärmphase  

wan Herbst-/Frühjahrswanderung* 

WQ Winterquartier* 

WS Wochenstubenzeit 

ZQ Zwischenquartier 

* Dauer ist je nach Höhenlage und allgemeinen klimatischen Bedingungen sehr unterschiedlich, Winterschlaf wird oftmals zwischendurch unterbrochen. 



Arbeitshilfe Fledermäuse und Straßenverkehr 

 

 
 

 114 

 

Anhang A-2: Quartierpräferenz und Quartierwechselverhalten, individuelle Aktionsräume /-distanz 

Art  Präferenz 
WsQ Wald W / 

Siedlung S 

Sommerquartiertyp  
(Wochenstube, Zwischenquartier) 

Quartiertreu Q / 
Quartiergebiets-

treu G* 

Quartierwechsel 
(Häufigkeit) 

Quartierwechsel 
(Zeitraum) 

Distanz Jagdge-
biete – Quar-

tiere (km) 

Bechsteinfledermaus W Spechthöhlen, Fäulnishöhlen, Einzeltiere auch hinter 
Borke, Wochenstuben auch in Kästen (Vogel- und v.a. 
Fledermauskästen); ausnahmsweise an Gebäuden 

G 
(M. quartiertreu 
während einer 

Saison) 

häufig (10-50 Q. / 
Saison) 

alle 2-5 Tage ≤ 1 (ausnahms-
weise – 3) 

Braunes Langohr W/(S) Baumhöhlen, Spaltenquartiere hinter abstehender 
Borke, Kästen / in Gebäuden, z.B. in Dachböden in 
Zapfenlöchern, Balkenkehlen und Spalten hinter Dach-
balken 

G häufig alle 1-4 Tage ≤ 0,5 – 2 

Breitflügelfledermaus 
 

S Spalten in und an Gebäuden (Spalten und Hohlräume 
im Dachbereich, unter Firstziegeln, Zwischendecken, 
Dach- und Wandverschalungen usw.; Einzeltiere selten 
in Fledermausflachkästen 

Q/G 
(regional unter-

schiedlich) 

häufig bis sehr sel-
ten (regional unter-

schiedlich) 

ein Quartier / Saison 
bis alle 4 Tage 

< 1, oft 3 – 5, sel-
ten noch  

weiter – 10 

Fransenfledermaus 
 

W/S Baumhöhlen / Gebäude (Hohlräume in Viehställen oder 
Dachböden) 

G / Q häufig alle 1-4 Tage, in Sied-
lungsquartieren weni-

ger 

1 – 6 

Graues Langohr 
 

S Nischen und Dachböden G keine selten, kleinräumig 
(witterungs- und stör-

abhängig) 

bis 5 (7) (größer 
als beim Br. 

Langohr) 

Große Bartfledermaus 
 

S/W wenige Funde in Baumhöhlen, Balz an Bäumen / Wo-
chenstuben in Dachböden, hinter Verschalungen von 
Häusern, in Nistkästen (mit Spalte als Einflug) 

G selten (?) alle 1-4 Tage, in Sied-
lungsquartieren weni-

ger 

bis 10 

Große Hufeisennase 
 

S große Dachböden Q sehr selten oft ein Quartier / Sai-
son 

1 – 5 (– 10) 

Großer Abendsegler 
 

W/(S) große Baumhöhlen (auch Schwarzspechthöhlen) und -
spalten vornehmlich Laubholz, große Nistkästen, ab 
4 m Höhe, frei zugänglich / selten Spalten an Gebäu-
den 

G häufig alle 2-3 Tage > 5 – 25 
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Art  Präferenz 
WsQ Wald W / 

Siedlung S 

Sommerquartiertyp  
(Wochenstube, Zwischenquartier) 

Quartiertreu Q / 
Quartiergebiets-

treu G* 

Quartierwechsel 
(Häufigkeit) 

Quartierwechsel 
(Zeitraum) 

Distanz Jagdge-
biete – Quar-

tiere (km) 

Großes Mausohr 
 

S Quartiere auf Dachböden. Männchenquartiere separat 
auf Dachböden, in Spaltenverstecken am und im Haus, 
auch in Baumhöhlen und Fledermauskästen 

Q/G sehr selten oft ein Quartier / Sai-
son 

> 5 – 15 (25) 

Kleine Bartfledermaus 
 

S/W Spalten in und an Gebäuden G seltener mehrfache Wechsel / 
Saison 

< 1 bis 5 

Kleine Hufeisennase 
 

S große Dachböden Q keine nur in Ausnahmefällen 
1 Wechsel / Saison 

< 1 – 6 

Kleiner Abendsegler 
 

W Baumhöhlen und -spalten, Nistkästen im Wald und am 
Waldrand 

G häufig alle 2-4 Tage 5 – 15 

Mopsfledermaus 
 

W/S Spechthöhlen, Baumspalten, abstehende Borke, Spal-
ten in und an Gebäuden (besonders Fensterläden, 
auch Hausverkleidungen, Windbretter, Hohlblockziegel 

G sehr häufig (Baum-
spalten), Gebäude-
quartiere seltener 

fast täglich (Baum-
quartier) 

1 – 10 

Mückenfledermaus 
 

S/W Fassadenspalten, unter Dachverschalungen / in Vogel- 
und Fledermauskästen 

G häufig alle zwei bis vier Wo-
chen 

2 - 5  
(BURKHARD & 
GÜTTINGER 

2011) 

Nordfledermaus 
 

S in Spalten hinter Wandverkleidungen und Zwischendä-
chern von Häusern / Dachböden 

G häufig alle zwei bis vier Wo-
chen 

 10 (15) 

Nymphenfledermaus  
 

W Specht- u. Fäulnishöhlen, Einzeltiere auch hinter Borke G häufig (LUČAN et al. 
2009)  

alle zwei bis vier Wo-
chen 

< 3 

Rauhautfledermaus 
 

W/S Baumquartiere (v.a. Spalten), Nistkästen (Spalten und 
Höhlen), eher kleine Kästen ab 4 m Höhe 

G seltener mehrfache Wechsel / 
Saison 

bis >5 

Teichfledermaus 
 

S/(W) Gebäude, Nistkästen Q/G seltener einzelne Quartier-
wechsel / Saison 

10 – 15 (BOYE 
et al. 2004) 

Wasserfledermaus 
 

W/S Baumhöhlen, geräumige Nistkästen G häufig alle 2-4 Tage < 10 (– 15) 

Wimperfledermaus 
 

S Dachböden, sehr vereinzelt Baumhöhlen o. Kästen Q einige Wechsel mehrfach / Saison 
(Quartierverbund) 

< 10-15 

Zweifarbfledermaus 
 

S Spalten an Gebäuden (u.U. auch Baumhöhlen u. Nist-
kästen) 

G W selten, M häufig mehrfache Wechsel / 
Saison (M) 

1 – 6, Männchen 
tlw. weiter - 20 
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Art  Präferenz 
WsQ Wald W / 

Siedlung S 

Sommerquartiertyp  
(Wochenstube, Zwischenquartier) 

Quartiertreu Q / 
Quartiergebiets-

treu G* 

Quartierwechsel 
(Häufigkeit) 

Quartierwechsel 
(Zeitraum) 

Distanz Jagdge-
biete – Quar-

tiere (km) 

Zwergfledermaus 
 

S Spalten an Gebäuden, vereinzelt in Baumhöhlen von 
abgestorbenen / sehr alten Bäumen, Wochenstuben 
vereinzelt in Kästen 

G keine während der 
Geburtsphase, da-
vor und danach ei-

nige Wechsel 

einzelne Quartier-
wechsel / Saison 

1 – 2 

* Quartier- bzw. Quartiergebietstreue bezogen auf das Wochenstubenquartier. Winterquartiere sind im Allgemeinen tradiert.  

Quellen: DIETZ & KIEFER 2014, DIETZ et al. 2016; weitere Einzelarbeiten siehe im Literaturverzeichnis. 
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Anhang B-1: Mustergliederung „Fachgutachten Fledermäuse“ 

Die nachfolgende Gliederung soll Hinweise geben, in welchem Rahmen und in welcher Diffe-

renzierung das Fachgutachten Fledermäuse als Beitrag zur Vorhabenplanung auf der PF-

Stufe abzufassen ist. Die Angaben des HVA F-StB1 sind ergänzend zu beachten. Für Beiträge 

auf der UVS-Stufe gelten die Hinweise sinngemäß.  

 

1 Anlass und Aufgabenstellung 

  Sofern die Untersuchung eine spezielle Ausrichtung hat, also bspw. im Nachgang zu einer 
Hauptuntersuchung erfolgt, oder speziell der Ermittlung bedeutsamer Flugrouten in einem 
bestimmten Teilraum dient, sollte dies genau benannt werden. 

2 Methodik  

2.1 Methoden der Ge-
ländeerfassung 

Text:  

Abgrenzung und Beschreibung des Untersuchungsraums und der Untersuchungsflächen, 
Begründung. 

Vorliegende Daten, Datenrecherche. 

Darstellung der Methodenauswahl mit Bezug zur Arbeitshilfe; angeraten ist eine Metho-
denkombination (s. in der Arbeitshilfe). 

Begründung der gewählten Methoden konfliktbezogen, darüber hinaus ggf. mit Hinweis auf 
Einbeziehung möglicher / zu vermutender funktionsräumlicher Bezüge im trassennahen 
Umfeld z.B. aufgrund vorliegender Ergebnisse der Datenrecherche. 
 
Tabelle der Untersuchungswiederholungen, getrennt nach Methoden (Datum, Zeit, Ort / 
Probefläche). 

Karte: 
 Untersuchungsraum und Untersuchungsflächen  
- Detektor - Linientransekte bzw. Stopps (bei Punkt-Stopp-Methode) 
- Horchboxstandorte (mit Kürzel für Horchboxtyp) 
- Netzfänge 
- Telemetrie (Symbol mit Verweis auf separate Karte, evtl. Abgrenzung eines Bezugs-

raumes für die Telemetrie) 
- ggf. sonstige untersuchte Objekte. 

 

2.2 Methoden der Aus-
wertung 

Umgang mit quantitativen Ergebnissen: Normierung / Klassifikation der Ergebnisse, Vari-
anzen (z.B. Angabe der max./mittleren Zahl der Echoortungskontakte aus z.B. 7 Bege-
hungswiederholungen). 

Hinweise auf verbliebene Datenlücken (mit Begründung, warum diese nicht geschlossen 
wurden). 

Nennung der Bewertungsmaßstäbe / Definition dargestellter Funktionen: Benennung der 
Kriterien und Merkmale für die Einstufung der Bedeutung (was ist bedeutsam, was weniger 
bedeutsam; wann wird ein Habitat als bedeutsamer Nahrungshabitat / als bedeutsame 
Flugroute dargestellt). Verweis auf Arbeitshilfe (und ggf. andere Quellen) und ggf. abwei-
chende, einzelfallbezogene gutachterliche Beurteilung. 

                                                
1 Inbesondere die „Leistungsbeschreibungen für faunistische Untersuchungen im Zusammenhang mit landschafts-
planerischen Fachbeiträgen und Artenschutzbeitrag“ (ALBRECHT et al. 2014).  



Arbeitshilfe Fledermäuse und Straßenverkehr 

 

 
 

 119 

 

3 Ergebnisse Eine Darstellung Art-für-Art ist zwingend.  

Sach- und Wertdimension (Vorkommen / Bedeutung) müssen unbedingt auseinander ge-
halten werden.  

3.1 Nachgewiesene Ar-
ten 

Nachgewiesene Arten, Vergleich eigener Ergebnisse mit dem Vorwissen aus dem Bezugs-
raum, Angabe möglicher Erfassungsdefizite / Vollständigkeit der Artnachweise. 

3.2 Verteilung der Vor-
kommen  

Text:  

Beschreibung der Verteilung im Untersuchungsraum, Verteilungsschwerpunkte, mögliche 
Nachweisdefizite 

Karte  

- Quartiernachweise (Unterscheidung nach Funktion: Wochenstubenquartier, Tages-
quartier/Zwischenquartier einzelner Individuen, Balz/Schwarmquartier, Winterquartier) 

- Aktivität: Ergebnis mobiler Detektoren (Transekte), Ergebnis stationärer Detektoren  
- Netzfang-Ergebnisse 
- Sonstige Beobachtungen 

nach Arten differenziert. 

Bzgl. Mindestinhalten siehe Musterkarte „Untersuchungsstandorte und Nachweise“. 

Die graphische Darstellung sollte sich soweit möglich und sinnvoll an der Musterkarte ori-
entieren.  

4 Bedeutung der Vorkommen, Verteilung der maßgeblichen Fledermaushabitate / -funktionen 

4.1  

 

z.B. : 
Alte Eichenwälder 
westlich  
B-Dorf (Bereich 
Bau-km – Bau-km) 

Text: 

Beschreibung des Untersuchungsraumes und seiner relevanten Funktionen (Darstellung 
Art-für-Art) für die vorkommenden Fledermausarten. Gliederung möglichst angelehnt an 
die Bezugsräume LBP (analog RLBP) oder vergleichbaren Raumbezügen nach Habitat-
qualität aufgrund gutachterlicher Beurteilung, u.U. hilfsweise gegliedert nach Bau-km-Stati-
onen entlang der geplanten Straße.  

Auf einen engen Bezug zu den Karten ist zu achten. 

Text:  

Darstellung der Artenvorkommen (Art-für-Art) anhand ihrer Verteilung, Darstellung der Be-
deutung / raumbezogenen Seltenheit der Raumfunktionen und der lokalen Engpasssituati-
onen für das Vorkommen (lokale Gefährdungsfaktoren).  
Darstellung mit Bezug zu den in der Arbeitshilfe (Kap. 5) aufgeführten Merkmalen, z.B. 
Zahl der registrierten Arten, Zahl der registrierten Echokontakte einer Art / Std. (Aktivitäts-
dichte) und absolut, Stetigkeit einer Art im Untersuchungsgebiet aufgrund der Untersu-
chungen, Verhaltensbeobachtungen, Raumbezüge (für die Art bedeutsame Flugrouten), 
Qualität der Habitatrequisiten (z.B. Baumhöhlenangebot, Habitatqualität resp. -struktur) ge-
stützt auf Angaben der Biotoptypen- oder einer speziellen Struktur/Baumhöhlenkartierung 
(vgl. HVA-F Stb, Methodenblatt V 3 / V4, ALBRECHT et al. 2014). 

Karte:  

- Bedeutung als Fortpflanzungs-/Ruhestätte (Quartierfunktion) (artbezogen) 
- Bedeutung als Flugroute (artbezogen) 
- Bedeutung als Nahrungshabitat (artbezogen) 
Bzgl. Mindestinhalten: siehe Musterkarte „Bewertung“. 
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5 Ökologie und Empfindlichkeit im Hinblick auf Straßenbauvorhaben 
(Zuarbeit zu den einzelnen Fachberichten wie UVS; FFH-VP, LBP, ASP) 

Auf einschlägige Werke kann verwiesen werden (Zitate aus umfangreichen Arbeiten werden durch Angabe der 
zitierten Seite ergänzt). Auf eine Wiederholung allgemeiner Grundsätze, die den Grundlagenwerken und insbe-
sondere vorliegender Arbeitshilfe zu entnehmen sind, soll verzichtet werden. 

5.1 Merkmale und all-
gemeine Empfind-
lichkeit der 
nachgewiesenen 
Arten gegenüber 
bau-, anlage- und 
betriebsbedingten 
straßenspezifi-
schen Wirkungen 

Ökologische Kurzkennzeichnung der Arten (z.B. präferierte Nahrungshabitate, Größe des 
Aktionsraumes, Quartierwahl/Quartierwechselverhalten, Darlegung der artspezifischen 
Dispositionen in Bezug auf die zu erwartenden Projektwirkungen (Schall, Licht, Kollision, 
Entzug von Habitaten, Quartiereinbußen, etc.) entsprechend dem besten wiss. Erkenntnis-
stand. 

 

5.2 Untersuchungs-
raumspezifische 
Merkmale der Emp-
findlichkeit / Ge-
fährdung  

Untersuchungsraumspezifische Merkmale der Bedeutung / Seltenheit, Raumverteilung, 
Konzentration vieler Individuen an bestimmten Stellen / zu bestimmten Zeiten im Untersu-
chungsgebiet. 

Hinweise auf auffällige Vorbelastungen / Ausstattungsdefizite im Planungsraum (die z.B. 
Ansätze für ggfs. erforderliche kompensatorische Maßnahmen bieten können). 

6 Quellenverzeichnis 

7 Anhang 

7.1 Geländeprotokolle Tabellarische Dokumentation der Gelände-Ergebnisse von Netzfängen, Detektoruntersu-
chungen, Telemetrie-Untersuchungen usw.. 

Diese Unterlagen / Dokumentationen müssen auch digital hinterlegt werden. 

7.2 Fotodokumentation Fotodokumentation der Struktur der Probeflächen im Jahr der Untersuchungen mit 1-2 Bil-
dern von repräsentativen Bereichen (optional: von repräsentativen Landschaftsbereichen) 
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Anhang B-2: Checkliste zur Identifikation der Nutzungs- und Habi-

tattypen mit potenziell hoher Bedeutung für Fledermäuse 

Nutzungs-/ Habi-
tattyp 

Quartierhabitate 

N
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n

g
sh

ab
it

at
e 
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n
  Potenzielle Bedeutung für Fledermäuse 
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-
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ar

tie
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r 

W
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te
rq

ua
rt
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Wälder, gehölzbestimmte Habitate 

Wälder (allge-
mein) 

xx xx xx x xx (x) 

Die Bedeutung als Jagdlebensraum und Quartierhabitat steigt 
mit dem Bestandsalter (Angebot an Baumhöhlen) sowie mit 
der (unzerschnittenen) Flächengröße. Laubwälder mit einem 
hohen Bestandsalter zeichnen sich durch ein reichhaltiges An-
gebot an Baumhöhlen aus, die Fledermäuse als Quartiere nut-
zen.  

Buchen-/Eichen-
wald (> 80 J.) 

xx xx xx x xx (x) 

U.U. großes Angebot an Quartierstrukturen, v.a. in Stämmen 
(> BHD 30 cm) mit entsprechenden Höhlen, in Bäumen mit 
Stammrissen und anderen geeigneten Strukturen (vgl. Abbil-
dung 11). Jagdhabitat für viele Arten. Schneisen, Rückegas-
sen oder Forstwege stellen oft Flugrouten dar. 

alle Baumarten: 
Jungwuchs Vor-
wald, Pionierwald 
(<30 J.) 

    (x)  

Geringe Bedeutung für Fledermäuse. Bei engem Baumstand 
und fehlenden Quartierstrukturen ist eine Quartiernutzung na-
hezu ausgeschlossen. Eine Eignung als Jagdhabitat ist nur in 
Randbereichen, im Übergang zu älteren Wäldern oder entlang 
von Wegen / Schneisen zu erwarten. 

Forst (Fichte, Lär-
che, Douglasie) 

    (x) (x) 

Im Allgemeinen geringe Bedeutung für Fledermäuse; als 
Quartier geeignete Strukturen fehlen meist völlig. In lichten Alt-
beständen (> 60 J.) ist eine Nutzung als Jagdhabitat möglich. 
Schneisen, Rückegassen oder Forstwege können Funktion als 
Flugroute und Jagdhabitat haben. 

Kiefern(misch)- 
wald 

(x) x (x) (x) x (x) 

Geringe bis hohe Bedeutung für Fledermäuse je nach Besto-
ckungsdichte, Laubholzanteil, Bestandsalter und forstl. „Pfle-
gegrad“. In älteren, lichten Beständen sind Quartierstrukturen 
vorhanden und das Nahrungsangebot günstig. Schneisen, 
Rückegassen oder Forstwege können vernetzende Funktion 
haben. 

bachbegleitender 
Weiden-/Erlen-
Eschenwald 

x x x  xx xx 
Hohe Eignung als Nahrungshabitat und als Leitstruktur. In Be-
ständen mit ausreichendem Stammumfang (> 30cm BHD) 
können Quartierstrukturen vorhanden sein. 

Waldränder und 
vernetzende line-
are Gehölzstruktu-
ren  

x x x (x) xx xx 

Bedeutung als Leitstruktur/Flugroute (sowie als Jagdlebens-
raum). Bedeutung in der Regel umso höher, je stärker die 
Struktur mit anderen eng verbunden ist (Biotopverbund).  

Mit dem Alter der Bäume steigt das Angebot an Baumhöhlen, 
die sich als Quartiere eignen. 
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Nutzungs-/ Habi-
tattyp 

Quartierhabitate 
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  Potenzielle Bedeutung für Fledermäuse 
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Halboffenland und 
Offenland (Wie-
sen, Weiden, 
Äcker, Sonderkul-
turen) 

 x x  xx (x) 

Von Gehölzen (Baumgruppen, Einzelbäume, Hecken) geglie-
derte Flächen sind wichtige Nahrungshabitate. Andere Flä-
chen nur zeitweilig / ausnahmsweise, wenn die artspezifisch 
präferierte Nahrung häufig auftritt und erreichbar ist (z.B. frisch 
gemähte Wiesen oder Rebkulturen bieten Laufkäfer für das 
Große Mausohr). 

Gewässer 

Fließgewässer     x xx 
Jagdlebensräume, Orientierungsstrukturen/Flugrouten und 
Quartierstätten. Die Bedeutung als Quartierstandort steigt mit 
dem Alter der Gehölzbestände (Angebot an Baumhöhlen). 

Wasserführender 
Graben 

    x xx Jagdlebensraum, Orientierungsstruktur/Flugroute 

Stillgewässer     xx  

Insektenreiche Nahrungshabitate. Von bes. Bedeutung, wenn 
von Gehölzstrukturen umgeben. Offene Wasserflächen bieten 
die Möglichkeit, im Flug den Wasserbedarf zu decken (Trin-
ken). Größte Bedeutung haben Kleingewässer bzw. Gewässer 
mit fischfreien Zonen (Insektenschlupf). 

Gesteins- und Siedlungshabitate 

Natürliche Felsen 
/ Felsspalten 

 x x x   
Exponierte Felsen / Einschnitte haben stellenweise Bedeutung 
als Balzhabitat. Spalten und Hohlräume können Quartiere dar-
stellen. 

(Ältere) Siedlungs-
bauten 

xx xx xx x   

Fallweise Bedeutung als Quartierstandort (Einzelfallbeurtei-
lung nötig): ggf. Hangplätze auf Dachböden, weitere Struktu-
ren in und an Gebäuden (die über geeignete Strukturen, 
Spalten oder Hohlräume mit günstigen Hangplätzen für Fle-
dermäuse verfügen und mikroklimatisch geeignet sind).  

Besonders hoch ist die Wahrscheinlichkeit eines Fledermaus-
besatzes im Fall von älteren, einzeln stehenden Gebäuden im 
Umfeld potenzieller, bedeutender Nahrungshabitate (HAM-
MER & ZAHN 2011). 

Höhlen, Stollen, 
Bunker, Keller 

 x xx xx   Bedeutung als Quartier, in unterirdischer Ausprägung primär 
zur Überwinterung.  

xx = Hauptnutzung; x = Nutzung; (x) = untergeordnete Nutzung 
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Anhang B-3: Prüffragen / Entscheidungshilfe über die Notwendigkeit vertiefender Untersuchungen und 

zur Auswahl von Methodenbausteinen 

Nr. Wirkfaktoren Relevante Fragestellungen Nein Ja Untersuchungsziel Methodenbausteine / Methodenmix 

1 alle 

Kommen im vom Vorhaben betroffenen 
Raum fledermausrelevante Strukturen vor, 
die eine Funktion als 

  
Potenziell betroffene fledermausrelevante Habitate 
/ Nutzungsstrukturen:  

 Quartierhabitat (Fortpflanzungs- 
und Ruhestätte),    Quartierhabitate Wenn ja, weiter mit Frage 2 

 (bedeutendes) Nahrungshabitat,   Nahrungshabitate Wenn ja, weiter mit Frage 3 

 Flugroute   Flugrouten Wenn ja, weiter mit Frage 4 und 5 

haben können?     

2 Funktion der Quartierhabitate 

 Quartierhabitate im Wald / in Gehölzen  

2a 
Flächenver-
lust, Störung 

Werden im Zuge des Vorhabens Gehölze be-
seitigt? 
Sind indirekte Quartierbeeinträchtigungen/-
störungen im Wald (alle Waldtypen, Waldrän-
der, Gehölze) möglich? 
Werden Waldbereiche mit Höhlenbäumen be-
seitigt, welche als Wochenstuben- oder 
Schwarmquartiere in Betracht kommen? 

  
Bestimmung des Quartierpotenzials innerhalb des 
vom Vorhaben betroffenen Bereiches. 

Höhlenbaumkartierung innerhalb der be-
troffenen Gehölzbereiche und in der an-
grenzenden Umgebung (zur Bestimmung 
des Ausweichpotenzials ggf. zusätzlich auf 
Referenzflächen in der Umgebung); 
u.U. akustische Kontrolle (mobiler/stationä-
rer Detektor) in Bezug auf Schwarmverhal-
ten 

2b 
Flächenver-
lust, Störung 

Besteht ein konkreter Hinweis auf ein Quar-
tier / sind Quartiere bekannt? 

  Bestimmung der konkreten Quartierfunktion 

Sommerquartierkontrolle:  

 bei Quartierverdacht akustische 
Kontrolle (mobiler/stationärer De-
tektor) in Bezug auf Schwarmver-
halten / Paarungsquartier und 
visuelle Ausflugkontrolle; Video-
endoskopie 

 bei unbekannter Lage des Quar-
tiers: Quartiertelemetrie 
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Nr. Wirkfaktoren Relevante Fragestellungen Nein Ja Untersuchungsziel Methodenbausteine / Methodenmix 

 Quartierhabitate in und an Siedlungsstrukturen 

2c 
Flächenver-
lust, Störung 

Sind potenziell Beeinträchtigungen von Struk-
turen (direkt durch Überbauung, indirekt 
durch Veränderung des Umfeldes der Sied-
lungsstruktur (Wohnhäuser, Brückenbau-
werke etc.)), welche als Wochenstuben-, 
Schwarm- oder Winterquartiere in Betracht 
kommen, zu erwarten? 

  
Bestimmung des Quartierpotenzials innerhalb des 
vom Vorhaben betroffenen Bereiches. 

Überprüfung des Quartierpotenzials der be-
troffenen Siedlungsstrukturen durch 

 Gebäudekontrolle (visuell) zur 
Identifikation des Quartiers oder 
von Besatzhinweisen  

 Befragungen von Eigentümern 

2d 
Flächenver-
lust, Störung 

Besteht ein konkreter Hinweis auf ein Quar-
tier / sind Quartiere bekannt (auch Winter-
quartiere)? 

  
Bestimmung der konkreten Quartierfunktion (ein-
schl. der Ersetzbarkeit des Quartiers). 

Überprüfung der möglichen Quartierfunk-
tion durch: 

 Visuelle Besatzkontrollen (ggf. 
unter Zuhilfenahme von Videoen-
doskopie) 

 Akustische Besatzkontrolle (mo-
bil, stationär oder Kombination), 
ggf. über längere Zeit zwecks Do-
kumentation der zeitl. Kontinuität 
der Quartiernutzung 

 Visuelle (Ausflug-) Kontrollen bei 
Quartierverdacht 

 Quartiertelemetrie zwecks Ermitt-
lung des Quartierverbunds / von 
Quartierwechseln (einschl. Fang 
zur Erfassung der Sendertiere) 

3 Funktion der Nahrungshabitate 

 
Flächenver-
lust, Störung 

Sind mögliche bedeutende Nahrungshabitate 
von Fledermäusen direkt (Flächenverlust; 
Überbauung) oder indirekt (durch Schall, 
Licht oder andere Immissionen) betroffen? 

  

Bestimmung relevanter Nahrungshabitate innerhalb 
der vom Vorhaben betroffenen Bereiche:  
Unterteilung in Habitate keiner, allgemeiner und be-
sonderer Bedeutung für Fledermäuse (gruppen- 
und artbezogen). 

Beprobung repräsentativer Bereiche: 

 Erfassung durch stationäre Echt-
zeit-Vollspektrum-Detektoren  

 Kartierung mit mobilen Detekto-
ren 

 Netzfänge zur Identifikation akus-
tisch nicht bestimmbarer Arten 



Arbeitshilfe Fledermäuse und Straßenverkehr 

 

 
 

 125 

 

Nr. Wirkfaktoren Relevante Fragestellungen Nein Ja Untersuchungsziel Methodenbausteine / Methodenmix 

4 Funktion und Verteilung der Flugrouten 

4a 

Barrierewir-
kung, Zer-
schneidung, 
Kollision 

Werden durch die Trasse mögliche Flugrou-
ten entlang von Waldwegen, Fließgewässern 
/ Gräben, Gehölzstrukturen im Offenland (He-
cken entlang von Wegen / Hohlwegen, Hang-
stufen, Waldrändern oder anthropogenen 
Linearstrukturen wie z.B. Bahnlinien) ge-
schnitten? 
Drängt sich aus anderen Gründen ein starkes 
Querungsverhalten zwischen Habitaten 
rechts und links der Trasse auf? Werden z.B. 
Bereiche mit bekanntem / offensichtlichem 
Quartierpotenzial von anderen evtl. wichtigen 
Teillebensräumen / Flugrouten getrennt? 

  

Überprüfung der Funktion/Bedeutung als Flugroute: 
Unterteilung der vom Vorhaben betroffenen Struk-
turen ohne, mit allgemeiner Bedeutung und von be-
sonderer Bedeutung als Flugroute für Fledermäuse 
(gruppen- und artbezogen). 

 Kartierung mit mobilen Detekto-
ren (gekoppelt mit visueller Erfas-
sung) 

 Erfassung durch stationäre Echt-
zeit-Vollspektrum-Detektoren 
(möglichst über einen längeren 
Zeitraum, optimal: ≥ 20 Nächte) 

 Ggf. Telemetrie (Aktionsraumtele-
metrie) 

4b 
Barrierewir-
kung, Zer-
schneidung 

Werden ehemals großflächige Waldgebiete 
derart zerschnitten, dass die verbleibenden 
Restflächen aufgrund Unterschreitung von 
Aktionsräumen / Minimalarealen von den vor-
handenen Wochenstubenkolonien voraus-
sichtlich dauerhaft verlassen werden? 

  

Ermittlung des Vorkommens von kleinräumig agie-
renden Waldarten und deren Verteilung im Raum 
zur Bestimmung von essenziellen Nahrungshabita-
ten / Funktionszusammenhängen. 

Aktionsraumtelemetrie der betroffenen Wo-
chenstube / Kolonie 

5 Spezialfall „Ausbau von Verkehrswegen“ 

 

Barrierewir-
kung, Zer-
schneidung, 
Kollision 

Ausschließlich Ausbau (Anbau von Spuren, 
sonst. Verbreiterung), sonstige Eingriffsar-
ten2:  
Werden vorhandene (potenzielle) Querungs-
möglichkeiten (z.B. vorhandene Überkronun-
gen des Straßenraumes, vorhandene Über- 
oder Unterführungen) baulich oder in anderer 
Hinsicht reduziert / verändert? 

  wie in Nr. 4a wie in Nr. 4a 

 

                                                
2 Anschlussstellen, Tank- und Rastanlagen, auch Kleinvorhaben wie z.B. Radwege, Haltebuchten, Ausbau von Kreuzungen. 
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Anhang B-4: Hinweise zur Methodenwahl zur Erfassung von Fledermäusen in der Eingriffsplanung (best 

practise - Methodenübersicht) 

 

Nachweismethode Umfang, Zeitdauer, Zeitraum Ziel / Möglichkeiten Anwendungsbereich 

Höhlenbaumkartierung  

(Kartierung potenzieller 
Quartiere, Lokalisation von 
Baumhöhlen) 

 

Visuelle Erhebung der Höhlenbäume / Bäume mit 
potenziellen Quartierstrukturen (Spalten, Risse, 
Stammfußhöhlen, Höhlen durch Astabbrüche oder 
Fäulnis, Spechthöhlen, Rindenabspaltungen) 

 im direkten Eingriffsbereich und in dessen 
Umfeld bis 100 m Entfernung  

 in vom Eingriff nicht betroffenen Waldberei-
chen im Umfeld (Referenz) 

in der laubfreien Zeit zwischen Anfang November 
und Ende März bei guten Witterungs-/Sichtver-
hältnissen (trocken und klar). 

Näherungsweise flächendeckend für die potenziell 
fledermausbedeutsamen Habitate. Schleifenförmi-
ges Durchschreiten des Bestands im Abstand ≥ 
10-20 m, abhängig von Baumabständen. Auf-
nahme mittels Fernglas sowie (GPS-) Dokumenta-
tion. 

Erfassung der (relativen) Dichte / des Vorkom-
mens von Quartierstrukturen im Wald. 

Referenzflächen erlauben Vergleiche mit benach-
barten Bereichen. 

(Auf Grundlage der Höhlenbaumkartierung kön-
nen nachfolgende Untersuchungen zur Quartier-
feststellung gezielter konzipiert werden bzw. sind 
effektiver.) 

Grundlegender Untersuchungsansatz. 

Abschätzung des Vorkommens / der Verteilung u. 
Dichte von Quartierstrukturen für Fledermäuse, 
sofern Gehölzbestände betroffen sein können. 

 

Hinweis: Im Rahmen der Ersterfassung ist die vi-
suelle Kontrolle von Quartierstrukturen auf Besatz 
(unter Zuhilfenahme z.B. von Endoskopen) im Re-
gelfall nicht zielführend. Aufgrund der häufigen 
Quartierwechsel von Fledermäusen gelingen aktu-
elle Besatznachweise nur in Ausnahmefällen bzw. 
nur mit meist unverhältnismäßig hohem Arbeits-
aufwand. Zudem schließt ein momentaner Nicht-
besatz nicht aus, dass die Baumhöhle zu anderen 
Zeiten als Quartier dient. 
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Nachweismethode Umfang, Zeitdauer, Zeitraum Ziel / Möglichkeiten Anwendungsbereich 

Akustische Erfassung mit-
tels Detektoren3 

   

Akustische Erfassung mit 
mobilem Detektor / Detektor-
begehung 

Transekt-/Punkttaxierung: Wiederholte Begehung 
der als relevant bestimmten Bereiche mit Ultra-
schalldetektor(en) entlang festgelegter Strecken 
(Transekte) oder Verhör an ausgewählten Punk-
ten mit festen Zeitvorgaben.  

Transekte / Punke werden zu wechselnden Zeiten 
im Nachtverlauf aufgesucht. 

Anzahl der Transekte / Punkte je nach Gebiets-
größe / Strukturvielfalt: alle fledermausrelevanten 
Strukturen, soweit potenziell wirkungsbetroffen, 
sowie Referenzflächen (Flächen mit vermutlich 
höherer und geringerer Bedeutung) sollen reprä-
sentativ beprobt werden. In Flächen geringer po-
tenzieller Eignung / strukturarmen Flächen mind. 1 
Transekt / 30 ha. In Flächen mit hoher potenzieller 
Lebensraumeignung / in strukturreichen Untersu-
chungsflächen mind. 3 Transekte / 30 ha. 

 

Nachweis von Arten / Artgruppen und deren Akti-
vität (Echoortungsaktivität, semiquantitativ). 

Erfassung von Arten, ihrer unterschiedlichen Akti-
vität und Verhalten (Jagd-, Transferverhalten) 
zwecks Beurteilung der Funktion der Landschafts-
elemente/-bereiche als Jagdhabitat oder Flug-
route. 

Grundlegender Untersuchungsansatz zur Ab-
schätzung des Vorkommens von Fledermäusen in 
ausgewählten Strukturen des Untersuchungsge-
bietes bzw. an den gewählten Probestellen. 

 

Zur Erfassung des Artenspektrums und der relati-
ven Aktivitätsdichte. 

(Nachrangig: Flugrouten- und Quartierermittlung; 
ergeben sich Hinweise auf Flugrouten bzw. Quar-
tiere, ist die Untersuchung zu erweitern, bei Flug-
routen in der Regel mittels stationärer Detektoren, 
bei Quartieren mittels Quartiertelemetrie). 

 

                                                
3 Zur Gewährleistung reproduzierbarer Daten und der Qualität der Artanalysen sollen in der Regel nur Direktaufzeichnungs- bzw. Echtzeitdetektoren zum Einsatz kommen. Ein 
direkter quantitativer Vergleich der Ergebnisse von Detektoren unterschiedlicher Bauart / Hersteller ist nur eingeschränkt möglich und erfordert dann ein angepasstes, spezielles 
Untersuchungs- bzw. Auswertungsdesign zur Kalibrierung der Geräteergebnisse untereinander. 
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Nachweismethode Umfang, Zeitdauer, Zeitraum Ziel / Möglichkeiten Anwendungsbereich 

Transektmethode: 

Wald / Halboffenland: 7 (5-8) Wiederholungs-
Stichproben pro Untersuchungsfläche (Bereich mit 
vergleichbarer Habitatstruktur). In der Regel sind 
in Untersuchungsgebieten mit hoher Strukturviel-
falt mind. 7 Beprobungen/Sommer notwendig, um 
ein qualitativ und quantitativ repräsentatives Er-
gebnis zu erzielen, bei sehr geringer Strukturaus-
stattung ist eine Reduzierung möglich. 

 Saisonal verteilt bei vergleichbaren Wetterbe-
dingungen von Mai bis Mitte September mit 
Konzentration auf die Wochenstubenzeit zwi-
schen Ende Mai und Mitte Juli. 

 Transekt mit ca. 1 km Länge  

 Gleichmäßige Begehung (ca. 60-90 min/km). 
Während der kurzen Sommernächte mit ho-
her Fledermausaktivität über die ganze Nacht 
ist eine, die ganze Nacht währende, Untersu-
chung sinnvoll (dann ist auf +/- gleichmäßige 
Verteilung der Untersuchungszeiten auf die 
Probestellen zu achten). Alternativ ab Son-
nenuntergang 2-3 Std. bzw. bis ca. Mitter-
nacht). 

Wie oben. Transektmethoden eignen sich zur Erfassung in 
großflächigen Habitaten sowie an vorherrschend 
linienhaften Strukturen (z.B. Bächen / Gräben in 
ansonsten strukturarmen Niederungsbereichen). 

 

Punkt-Stopp-Methode: 

An Punkten mit pot. besonders relevanten Struk-
turen / Landschaftsbestandteilen und Referenz-
standorten werden Stopps von 10 min. eingelegt. 

Umfang / zeitliche Verteilung wie oben.  

Wie oben.  Zur Anwendung insbesondere in Landschaftsräu-
men geeignet, in denen pot. für Fledermäuse be-
deutsame Strukturen sehr ungleich verteilt und 
dabei kleinflächig sind. 

 

 Sonderuntersuchung:  

Aktive Quartiersuche durch Verfolgung von Flug-
routen und durch Detektierung von morgendli-
chem „Schwarmverhalten“ an den 
Sommerquartieren. 

Detektorgestützte Quartiersuche, ausgehend von 
Flugrouten (backtracking method) oder von Aktivi-
täten in Quartierumgebung, Ein- und Ausflugakti-
vität in das Quartier, Paarungsaktivität. 

Besonders Erfolg versprechend ist die akustische 

Nachweis von Quartieren von gebäudebewohnen-
den und baumhöhlenbewohnenden Arten und Ab-
schätzung der artbezogenen Betroffenheit dieser 
Quartiere.  



Arbeitshilfe Fledermäuse und Straßenverkehr 

 

 
 

 129 

 

Nachweismethode Umfang, Zeitdauer, Zeitraum Ziel / Möglichkeiten Anwendungsbereich 

 Wald: im Rahmen der o.g. Detektorbegehun-
gen, ggf. zusätzlich frühmorgendliche Bege-
hung (mind. 3 Std. vor Sonnenaufgang bis 
Sonnenaufgang)  

 Siedlungsraum: 5x zur Wochenstubenzeit 
(zw. Mitte Mai und Juli, 1h vor Morgendäm-
merung, Abenddämmerung ± 1h) 

Erfassung während der Phase des ersten Aus-
flugs der Jungtiere (ab Ende Juni) aufgrund des 
erhöhten Schwärmverhaltens um das Quartier. 

Akustische Erfassung mit 
stationären Detektoren 

Siehe folgende Zeilen.  Monitoring der Artaktivität an einem Ort über ei-
nen längeren Zeitraum / mind. mehrere Nächte. 

Grundlegende Untersuchungsmethodik zur ver-
gleichenden Abschätzung des Vorkommens von 
Fledermäusen an den gewählten Probestellen (al-
leine oder ggf. ergänzend zu Detektorbegehung). 

Je nach Untersuchungsdesign und am besten in 
Kombination mit weiteren Methoden (mobile De-
tektoruntersuchung, Telemetrie) sind Aussagen zu 
räumlich-funktionellen Fragestellungen möglich. 

Echtzeit-/Vollspektrumdetek-
tor (Batcorder, Batlogger, 
Petterson 500, Avisoft-Ult-
rasoundgate und Vergleich-
bare) 

 Mehrere Anlagen (mind. 1, in der Regel 2 sta-
tionäre Detektoren) pro pot. Flugroute bzw. an 
pot. fledermausbedeutsamen / konfliktträchti-
gen Punkten und ggf. Referenzstandorten 
(synchron) 

 In strukturreichen (möglicherweise Quartiere 
beinhaltenden) Wäldern paralleler Einsatz von 
3 stat. Echtzeitdetektoren pro homogene 
Waldstruktureinheit. 

 

Quantitative Rufaktivitätsüberwachung (z.B. ver-
gleichend an mehreren Probestellen), auch über 
längere Zeiträume.  

Weil bei automatisch-stationärem Betrieb der „Ge-
ländeeindruck“ fehlt, ob die aufgezeichnete Aktivi-
täten (Ortungsrufe) auf ein Fledermausindividuum 
oder mehrere zurückzuführen sind, erfordert die 
Anwendung in der Regel neben qualitativen auch 
zeitlich-quantitative Auswertungen (z.B. Verteilung 
der Rufaktivität über die Nacht). 

Derzeit „state of the art“ zur Unterscheidung auch 
schwierig zu differenzierender Arten mittels statis-
tischer Verfahren in Kombination mit „manueller“ 
Überprüfung durch erfahrenes Personal. 

Detektoren dieses Typs reduzieren die Fleder-
maussignale bei der Aufzeichnung nicht (vgl. 
MARKMANN & RUNKEL 2009). Im Allgemeinen 
für die Erhebung von Vergleichsdaten zur artspe-
zifischen Aktivität / für akustisches Monitoring be-
sonders geeignet.  

Vergleichbarkeit von Aktivitätsaufzeichnungen an 
verschiedenen Standorten gewährleistet durch ge-
rätespezifische Mikrofonkalibrierung. 

Geräte verschiedener Hersteller und verschiedene 
Gerätegenerationen produzieren u.U. unterschied-
liche, quantitativ untereinander nicht direkt ver-
gleichbare Ergebnisse.  

Für Monitoring geeignet. 
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Nachweismethode Umfang, Zeitdauer, Zeitraum Ziel / Möglichkeiten Anwendungsbereich 

Regeluntersuchung (Art-/Aktivitätsfeststellung):  

 Einsatz zwischen Mai und Ende August 
(Schwerpunkt Wochenstubenzeit Ende Mai 
bis Mitte Juli) über insgesamt ≥ 20 Nächte je 
Gerät 

 2-3 Untersuchungszeiträume (Phasen) an je-
dem Untersuchungsstandort zwischen Mai 
und Juli (Wochenstubenzeit), in strukturrei-
chen, potenziellen Quartierwäldern im Wirk-
raum eine weitere Phase 

 Zwecks Monitoring herbstlicher Schwarmphä-
nomene: 10 Nächte im September/Oktober  

 Aufnahmestart 30 min vor Sonnenuntergang, 
Aufnahmeende zur Morgendämmerung 

 

Langzeituntersuchung (Monitoring), Untersuchung 
des Fledermauszugs 

 Anzahl der Anlagen je nach Bedarf 

 Aufnahmezeitraum je nach Fragestellung zw. 
April-Sept. oder August-Oktober und März/Ap-
ril > 30 Nächte  

 

Ermittlung der relativen Bedeutung einzelner Nah-
rungshabitate / einzelner Flugrouten. 

Ermittlung von Schwarmaktivität im Herbst an 
Schwarm-/Winterquartieren (z.B. Schwarmhöhlen; 
keine gezielte Erfassung von Balzquartieren ein-
zelner Individuen) 

 

 

(„Horchbox“, heterodyn) Sonderfall-Anwendung. 

 

Im Einzelfall zur vorläufigen Identifikation von Be-
reichen mit erhöhter Fledermaus-Aktivität („unter-
suchungsbedürftige Bereiche“), sofern keine 
Artinformation bzw. Artunterscheidung erforderlich 
ist.  

Eine Mikrofonkalibrierung entfällt (anwenderseits 
nicht möglich); die Empfindlichkeit von Gerät zu 
Gerät ist dementsprechend sehr unterschiedlich. 
Zeitsignale sind meist ungenau. 

Heterodyne Detektoren in Horchboxen sollten für 
die Regeluntersuchung nicht bzw. nur noch für 
Spezialzwecke zum Einsatz kommen.  

Die in „Horchboxen“ verwendeten Mischer-/Teiler-
detektoren in Verbindung mit MP3-Signalauf-
zeichnung ermöglichen keine artgenaue und so-
gar nur eingeschränkt eine gruppenbezogene Er-
fassung.  
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Nachweismethode Umfang, Zeitdauer, Zeitraum Ziel / Möglichkeiten Anwendungsbereich 

Anabat (Fa. Titley/AUS) 

(Spezieller Frequenzteiler-
Detektor) 

 Dauermonitoring (mehrere Wochen bis Mo-
nate) 

 Im Übrigen s. Echtzeitdetektor 

Die Artdifferenzierung ist eingeschränkt (gut für 
Arten der Gattung Nyctalus und Pipistrellus, weni-
ger gut bis nicht möglich für Myotis-Arten, 
Plecotus).  

Detektoren dieses Typs reduzieren die Fleder-
maussignale bei der Aufzeichnung unter Verwen-
dung spezieller Aufnahme-/Auswerteverfahren 
(Frequenzteilung und Nulldurchgangsanalyse).  

Je nach Zielarten standortbezogene Aussagen zu 
Artbestand/Aktivität sowie Untersuchung von Akti-
vitätsschwankungen möglich.  

Frequenzteiler-Detektoren (hier: Anabat) sollten 
für die Regeluntersuchung zur Fernstraßenpla-
nung nicht bzw. nur noch für Spezialzwecke zum 
Einsatz kommen.  

Zur Erfassung der speziell planungsrelevanten, 
kollisionsempfindlichen Myotis-Arten ungeeignet.  

Für langfristig angelegte Anwesenheitskontrollen 
(mehrmonatig, gruppenbezogen) geeignet. 

Für Monitoring geeignet (nicht für Myotis sp.). 

Visuelle Erfassung     

Visuelle Ausflugzählung 
Sommerquartier 

 

Ermittlung der Zahl aus dem Quartier ausfliegen-
der Individuen, visuell durch sachverständiges 
Personal. 

 Mind. zweimalige Zählung (bei stark unter-
schiedlichen Ergebnissen sind wegen der 
möglichen Aufteilung auf Gruppen weitere 
Ausflugzählungen, ggf. auch Besenderung 
weiterer Individuen, durchzuführen) 

 in 2 Phasen, vor und nach „Flüggewerden“ 
der Jungtiere 

 Begin vor Sonnenuntergang bis in der Regel 
20-30 Minuten nach Sichtung des zuletzt aus-
fliegenden Individuums 

Ausflugzählung an (bekannten) Baum- und Ge-
bäudequartieren (Sommerquartiere). 

Bestimmung der Koloniegröße (in der Regel nur in 
Kombination mit Videokontrolle verlässlich durch-
führbar). 

Bestimmung der Koloniegröße. 

 

Für Monitoring geeignet. 

Optische Erfassung Som-
merquartier / (Winterquartier) 
(gerätegestützte Besatzzäh-
lung) 

 

Digitale Aufzeichnung während des Ein-/Ausflugs 
mittels Infrarot- oder Wärmebild-Videokamera (Er-
fassung von Anzahl, Art/Artgruppe, Verhalten). 

 Anzahl der Anlagen je nach Bedarf (je nach 
Anzahl der Beobachtungsobjekte) 

 Aufnahmezeitraum je nach Fragestellung 

Bestimmung der Koloniegröße. 

Quartierbesatz: Schwarmaktivität an Quartieren. 

Ausflugzählung an (bekannten) Baum- und Ge-
bäudequartieren (Sommerquartiere). 

Zur Artbestimmung ist eine Kombination mit akus-
tischer Erfassung nötig.  

 

Bestimmung der Koloniegröße. 

Sehr objektive Ausflugzählung (gegenüber rein vi-
sueller Beobachtung zu bevorzugen). Die Aus- 
und Einflugstellen müssen bekannt sein. 

 

Für Monitoring geeignet. 
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Nachweismethode Umfang, Zeitdauer, Zeitraum Ziel / Möglichkeiten Anwendungsbereich 

(2, in der Regel 3 Mal an aufeinander folgen-
den Abenden, ab Sonnenuntergang ca. 2 Std.  

 Varianten / Kombinationen mit Lichtschranken (je 
nach Lokalität und Zielsetzung):  

 Foto/Videokamera/Blitz-Lichtschranken-Kom-
bination 

 Lichtschranken-Datenlogger-Kombination  

Umfang, Zeitdauer und Zeitraum je nach Spezial-
fragestellung im Einzelfall.  

 

Aus-/Einflugzählung an (bekannten) Quartieren 
(Sommer-, Balz- und Winterquartiere). 

Automatisierte Quartierüberwachung mit speziel-
len Fledermaus-Lichtschranken (vgl. KUGEL-
SCHAFTER 2021). 

 

Automatisierte Quartierüberwachung zur Ermitt-
lung von (lokalen) Populationsgrößen (Wochen-
stube, Winterbestand).  

Die Aus- und Einflugstellen müssen bekannt sein. 

Für Monitoring geeignet. 

Kamera-, Video-, Licht-
schrankendetektion (Sonder-
aufgaben) 

Sonderaufgaben:  

 Flugroutenkontrolle: Mehrere (Video-)Anlagen 
an konfliktträchtigen Punkten und ggf. Refe-
renzpunkten (zeitgleich, synchron) 

 Aufnahmezeitraum je nach Fragestellung 
(i.d.R. – zur Eingrenzung des digitalen Daten-
umfangs – ab Sonnenuntergang ca. 3 Std.) 

Erstuntersuchung zzgl. mindestens 2, bei Monito-
ringanwendung 5 Wiederholungen) (günstig sind 
≥2 Blöcke à 3 Nächte). 

Sonderanwendungen:  

 Ermittlung der relativen Bedeutung einzelner 
Flugrouten. 

 Verhaltensbeobachtungen, z.B. an Vermei-
dungsmaßnahmen. 

 

 Ausreichende Artdifferenzierung in Verbin-
dung mit Detektorkontrolle. 

 Standardisiertes Monitoring von Vorbeiflügen 
(„bat passes“). 

 

Hinweis: Hoher Auswertungsaufwand (entspricht 
mindestens dem Geländeaufwand), hoher Geräte-
aufwand. 

 

Für Monitoring geeignet. 
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Nachweismethode Umfang, Zeitdauer, Zeitraum Ziel / Möglichkeiten Anwendungsbereich 

Netzfang Fang auf Probeflächen mit Wiederholung und 
adäquater Netzlänge/-höhe, Fang auf Flugrouten 
(quartiernah). 

 Anzahl der Netzfangstandorte von Gebiets-
größe abhängig; Gebiet < 30 ha: 1 - 2 Stand-
orte, 30 - 250 ha: 4-6 Standorte, >250 ha: > 6 
Standorte. 

 Mind. 2 Netzfang-Wiederholungen pro Stand-
ort sofern eine Standortbewertung in Bezug 
auf das Gebiet / die homogene Struktur ange-
strebt wird, bei Spezialfragen u.U. mehr. 

 Mitte April – Anfang September, v.a. Mai – 
Mitte Juli / Anfang August (Ausnahme wäh-
rend der Hochträchtigkeit von Ende Mai bis 
Mitte Juni; artspezifisch, regional und jahr-
weise anzupassen). 

 Fangzeit 6-10 h je Standort (die ganze Nacht). 

 Netzlänge je nach Fragestellung: pro Standort 
mind. 60, in der Regel 80-100m, fragespezi-
fisch ggf. auch Einsatz von Einzelnetzen mit 
weniger als 10 m (z.B. auf Flugrouten an We-
gen). 

 Netzhöhe: Oberkante soll 3 m nicht unter-
schreiten (i.d.R. 5 m). 

Sichere Artbestimmung (vor allem von Arten, die 
akustisch nicht ausreichend erfasst werden kön-
nen oder nicht eindeutig determinierbar sind. Ge-
schlechtsbestimmung, Aussagen zum 
Reproduktionsstatus. 

 

Spezialanwendung (unabhängig von den neben-
stehenden methodischen Vorgaben): zum Fang 
von Tieren zwecks Besenderung im Rahmen ei-
ner anschließenden Telemetrie. 

Erfassung des Arteninventars 

- Zusatzuntersuchung zu Detektorbege-
hungen bezüglich nicht eindeutig identi-
fizierbarer Arten (z.B. Bartfledermäuse, 
Langohren) 

- Zur sicheren Artdiagnose 

Aussagen zu Populationsparametern (Alter, Re-
produktionsstatus) 

Als Basis für Telemetrie, Probenentnahme usw. 

 

Für Monitoring geeignet. 

Telemetrie (radiotelemetri-
sche Erfassung von be-
senderten Tieren) 

Radiotelemetrische Erfassung von besenderten 
Fledermausindividuen (Sendergewicht i.d.R. ≤ 5% 
des Körpergewichts). 

Während Wochenstubenzeit zwischen Mai und 
Mitte August (keine Besenderung während der 
Hochträchtigkeit von Ende Mai bis Mitte Juni; art-
bezogen regional und jahrweise anzupassen). 

 Zur Ermittlung von Aktionsräumen, Nahrungshabi-
tatnutzung, Quartieren, (nachrangig) Flugrouten, 
Aktivitätsrhythmus einzelner Tiere. 

Keine Telemetrie von hochträchtigen Tieren 
(Fangpause)! 

„Quartiertelemetrie“  Je nach Erfolg/Fragestellung Fang und Be-
senderung von ≥ 1 Ind. 

Ermittlung von Tages-/Wochenstubenquartieren. Bestimmung von Wochenstubenquartieren (von 
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Nachweismethode Umfang, Zeitdauer, Zeitraum Ziel / Möglichkeiten Anwendungsbereich 

 Im Anschluss Suche des Sendertiers / Quar-
tiersuche am folgenden Morgen, Wiederho-
lung z.B. am 3. und 5. Morgen zur 
Feststellung von Quartierwechseln; bei 
schwierigem Gelände (Peil-/Empfangsprob-
lem) Verfolgung des Sendertiers bis zum 
Quartier. 

baum- und gebäudebewohnenden Arten) und Ab-
schätzung des Quartierwaldzentrums. 

Für Monitoring geeignet. 

„Aktionsraumtelemetrie“  Telemetrie eines repräsentativen Querschnitts 
der Individuen aus der Kolonie (näherungs-
weise 10% der Tiere, bei einer Koloniegröße 
von < 20 möglichst ≥ 3, von < 100 i.d.R. mind. 
6, von > 100 max. 30 Individuen pro Kolonie)4 

 Methode: Fang, Besenderung, Verfolgung 
während der gesamten Nacht, Kreuzpeilun-
gen im 5-10 min Rhythmus (2 Beobachter:in-
nen, Protokoll, Übertragung in Karte) oder 
„homing-in-on-the-animal“ (KENWARD 1987). 

 Dauer: in der Regel 2 Nächte zuzgl. Netzfang-
nacht. Je nach Auswertealgorithmus sind 
≥ 30 Kreuzpeilungen zur Abgrenzung von Ak-
tivitätsschwerpunkten erforderlich (AMELON 
et al. 2009); Zeitraum je nach Art und Frage-
stellung; Mai bis Ende Juli/August zur Ermitt-
lung des Wochenstubenaktionsraums. 

Feststellung des Aktionsraumes der Wochenstu-
benkolonie: 

 Ermittlung von Tages- und Wochenstuben-
quartieren 

 Darstellung der maßgeblichen Nahrungshabi-
tate der Kolonie 

 

Eine für Planungszwecke ausreichend hohe Auflö-
sung der Raumnutzung wird oft erst erreicht, 
wenn die Gesamtzahl aller Peilungen höher ist, 
am besten ≥ 60, bei großräumig agierenden Arten 
≥ 90, zeitlich annähernd gleichmäßig verteilt über 
die Nächte.  

 

Zur Ermittlung von individuellen und koloniebezo-
genen Aktionsräumen, Nahrungshabitatnutzung, 
(Kernnahrungshabitate), Wochenstubenquartie-
ren, Flugrouten. 

Keine Telemetrie von hochträchtigen Tieren! 

 

Für Monitoring geeignet. 

 

 

                                                
4 Die Annäherung an eine repräsentative Abdeckung des Aktionsraums kann anhand einer Sättigungskurve überschlägig verifiziert werden. 
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Anhang B-5: Hinweise / Muster für die Kartendarstellung zum Fach-

gutachten Fledermausschutz 

Vorbemerkung 

Die Musterkarten setzen die wesentlichen Inhalte der Plandarstellung des Fachgutachtens 

Fledermausschutz kartografisch um. 

Die Übernahme wird zwecks Vereinheitlichung und zur Sicherung eines Mindestniveaus hin-

sichtlich der darzustellenden Inhalte zur Anwendung empfohlen. 

Die kartografische Darstellung ist prinzipiell als Ergänzung der textlichen Erläuterungen des 

Fachgutachtens zu verstehen. In diesem Sinne unterstützt sie die Nachvollziehbarkeit und die 

Übernahme in die darauf aufbauenden Pläne (UVS, LBP, ASB, FFH-VP).  

 

Maßstab / Kartengrundlage 

Der Maßstab der einzelnen Kartendarstellungen sollte dem Maßstab der Planung entspre-

chen, der zugearbeitet wird (in der Regel 1:5.000). Fallweise können andere Maßstäbe zum 

Einsatz kommen (z. B. bei großräumigen Übersichten oder Planausschnitten). Dies betrifft 

auch die Kartengrundlagen. 

 

Kartenwerk des Fachgutachtens Fledermausschutz 

Das Kartenwerk setzt sich in der Regel aus zwei Einzelplänen zu folgenden Themen zusam-

men: 

1. Untersuchungsstandorte und Nachweise 

2. Bewertung 

 

Je nach Fragestellung und entsprechendem Einsatz weiterer Methoden müssen die Ergeb-

nisse in eigenen Karten dargestellt werden. Siehe z.B. die Musterkarte 

3. Ergebnisse der Telemetrie. 

 

Karteninhalte (Legende), Farbgebung und Grafik 

Die Inhalte sind in Anlehnung an die Musterpläne (siehe Anlagen) vorzusehen.  

 

Karte: Untersuchungsstandorte und Nachweise (Planinhalte) 

 Kataster / Topografie (aktuelle Geobasisdaten) 

 Untersuchungsstandorte  

 Netzfangstandorte 

 Detektorroute (Transekt / Detektorprobestelle) 

 Standorte/Probestellen der stationären Detektoren 
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 Ergebnisse  

 Netzfänge: gefangene Fledermausindividuen (Art, Anzahl / Geschlecht / Reprodukti-
onsstatus) 

 Detektorkontakte der Transekte (Art, Anzahl bzw. Aktivitätsdichte) 

 Detektorkontakte der Probestellen mit stationären Detektoren (Art, Kontakte / Zeitein-
heit) 

  Nach Absprache kann auf die detaillierte Darstellung der Ergebnisse in der Karte ver-
zichtet und die Wiedergabe sich auf die Methoden / Probeflächen beschränken. Dann 
ist bei der Textdarstellung der Ergebnisse besonders auf eindeutige Karten – Text – 
(Ergebnis-)Tabellenbezüge zu achten. 

 Nutzungstypen (v.a. Wald, Gehölzbestände) (Übernahme aus Geodatenbasis): 

 blass-farbige Darstellung generalisierter Nutzungstypen, soweit in Bezug auf die Fle-
dermäuse relevant (im Fallbeispiel: Wälder, Fließgewässer) 

 technische Planung: 

 maßstabsgerechte blass-farbige Darstellung nach Lage (Trassierung) 
 

Karte: Bewertung (Planinhalte) 

 Kataster / Topografie (aktuelle Geobasisdaten) 

 Bezugsräume 

 Abgrenzung und Kennzeichnung (Nummer und Name) der Bezugsräume / Raum-
grenzen der vom Gutachter differenzierten Teilräume, auf die sich die fledermaus-
kundliche Begutachtung bezieht. (Dient dem Aufzeigen von naturräumlichen bzw. 
funktionalen Zusammenhängen) 

 Arten (getrennt nach Bedeutung des Teilraumes für die jeweilige Art)  

 Maßgebliche Funktionen und Strukturen (Bedeutung, soweit möglich artspezifisch): 

 Flugroute (differenziert nach Bedeutung) 

 Quartier 

 Wochenstubenquartier 

 Winterquartier 

 Sonstige Quartiere (Zwischenquartier, Balzquartier). 

 Nutzungstypen (v.a. Wald, Gehölzbestände) (Übernahme aus Geodatenbasis): 

 blass-farbige Darstellung der Nutzungstypen, welche nach Potenzialanalyse potenzi-
ell Fledermaus relevant sind (generalisiert, im Planbeispiel: Wälder, Fließgewässer), 
alternativ: Luftbild 

 technische Planung: 

 maßstabsgerechte blass-farbige Darstellung der Trasse 

 Schutzgebiete/ -objekte (nachrichtlich; für den Fledermausschutz relevante Schutzkatego-
rien): 

 Naturschutzgebiet, FFH-Gebiet 
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Karte: Ergebnisse der Telemetrie (Planinhalte) 

 Kataster / Topografie (aktuelle Geobasisdaten) 

 Aktionsräume 

 Aktionsräume der telemetrierten Individuen (Individuum 1 – x) entsprechend der ge-
wählten Auswertemethode, z.B. Kernjagdgebiete / Aufenthaltsräume. 

 Aufenthaltspunkte (Kreuzpeilungen, Lokalisierungen lt. Homing-in)  
(Sofern die Lesbarkeit der Karte unter der Darstellung der Aufenthaltspunkte zu sehr 
leidet, kann darauf verzichtet werden. In der GIS-Basis müssen die Aufenthalts-
punkte aber einsehbar sein). 

 Netzfang (Punkt mit Datum) mit Benennung des / mit Bezug auf das besenderte In-
dividuum) 

 Quartierbäume / Quartiere der Wochenstube 

 technische Planung: 

 maßstabsgerechte blass-farbige Darstellung der Trasse 

 Relevante Zusatzinformationen, bspw.: 

 FFH-Gebiet 
 

Die Plandarstellungen können sinnvoll um weitere Inhalte ergänzt werden. Im Falle planungs-

relevanter Vorbelastungen, die den funktionalen Wert des Bestandes wie auch dessen Sensi-

bilität gegenüber vorhabenbedingten Wirkungen maßgeblich beeinflussen (z.B. Lärm- und 

Schadstoffbelastung, Barrierewirkung vorhandener Verkehrsträger bei Ausbauvorhaben oder 

Bündelung von Verkehrsachsen), können diese z.B. über eine geeignete Plangrafik ergänzend 

dargestellt werden. 

 

 

Eine farbige Gestaltung der Pläne wird als Standard vorausgesetzt. Farbgebung und Graphik 

sind so eindeutig anzulegen, dass Verwechslungen (z.B. einer Art mit einer Anderen) weitge-

hend ausgeschlossen sind.  

 

Die Karteninhalte / Darstellungen werden als GIS-Dateien (Austauschformat shape) abgelegt.  

Angaben zum verwendeten Koordinatensystem bzw. zur Projektion werden in den Karten er-

gänzt, sofern von landesweiten Standards abgewichen wird.  
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kein Fangerfolg

Netzfang 10
---------------
2008   |  2 Nächte
---------------
GBa   1 unbest.
Zwe   2m
Mo    3w

Netzfang 7
------------
2008   |  2 Nächte
------------
GAs   1m
KAs   1m
Brf   1m, 1w
BLo   1wGLo   2w

Netzfang 5
----------------
2008   |  2 Nächte
----------------
GBa   1m, 1w, 1w
Zwe   3m, 4w
Mo    1m
BLo   2w

Netzfang 8
------------
2008   |  2 Nächte
------------
GBa   1w
Fra   1m
KAs   2m
Brf   2m, 1w
Zwe   3w
Mo    1m, 1w
BLo   2m, 2w
GLo   1m, 3w

Netzfang 2
------------
2007   |  3 Nächte
------------
GBa   1m
KBa   1m
Fra   1m, 1w
KAs   1m

Netzfang 3
-------------------
2007   |  2 Nächte
-------------------
GBa   2m, 1w
Fra   1w
Zwe   1m, 2w
BLo   1m
GLo   1m, 1w
indet 1 (entflohen)

Transekt  6
-------------
7 Begehungen
-------------
ART     RK/hBa      0,30
Fra     0,30
GAs     0,60
Brf     0,40
Zwe     3,70

Transekt  5
-------------
7 Begehungen
-------------
ART     RK/h
Ba      0,40Fra     0,40
GAs     0,10
Brf     2,70
Zwe     7,70
Rau     1,20
Mo      0,80

Transekt  8
-------------
7 Begehungen
-------------
ART     RK/h
Ba      0,20
Fra     0,40
Myo     0,80
GAs     0,20
Brf     2,00
Zwe     2,20
Mo      0,20
Lo      0,60

Transekt  7
-------------
7 Begehungen
-------------
ART     RK/h
Ba      0,40
Fra     0,40
Myo     2,00
KAs     0,20Brf     3,20
Zwe     2,80
Mo      0,80
Lo      0,40
indet   0,20

Transekt  9
-------------
7 Begehungen
-------------
ART     RK/h
Ba      1,20
Fra     0,40
Myo     1,20
GAs     1,60
KAs     0,60
Brf     1,00
Zwe     3,90
Rau     0,40
Mo      1,20
Lo      0,40
indet   0,20

Batcorder 2
-------------
10 Nächte
-------------
ART     RK/h
GMo     0,04
Myo     0,06
Nyc     0,04
Zwe    23,04
Pip     0,83
Mo      0,01

Batcorder 3
------------
10 Nächte------------
ART    RK/h
Fra    0,01
Myo    0,08
KAs    0,01
Zwe    8,92
Pip    0,17
Lo     0,08
indet  0,33

8

9

6

7

5

10

Mo
12.07.2008: 1

GMo
12.07.2008: 24
15.07.2008: 32 9+500

9+000

8+500

8+000

7+500

7+000

6+500

6+000

5+500

13+000

12+500

12+000

11+500

10+000

685000 690000

58
40

00
0

58
45

00
0

0 1.000 2.000500
Meter ±

#S2 Stationärer Detektor

Batcorder 2
---------------
10 Nächte
---------------
ART       RK/h
GMo       0,04
Myo       0,06Nyc       0,04
Zwe       23,04
Pip       0,20
Mo        0,01
indet     0,26

Erläuterungen Kürzel
siehe Tabelle

Rufkontakte je Stunde 
(Mittelwert)

GMo
12.07.2008: 24
15.07.2008: 32

!(ô Baumquartier

!(8 Gebäudequartier

Art
Datum der Zählung und
Anzahl

Karte: Untersuchungsstandorte und Nachweise

C - D o r fC - D o r f

D - D o r fD - D o r f

A - D o r fA - D o r f

FFH-RL: alle im Untersuchungsgebiet nachgewiesenen Arten sind Arten 
nach Anhang IV FFH-RL; die X-Fledermaus (X X) auch nach Anhang II

Alf
Bef
BLo
Brf
Fra
GLo
GBa
GHu
GAs
GMo
KBa
KHu
KAs
Lf
Mo
Mü
No
Nym
Rau
Tfl
Waf
Wrf
Wim
Zfa
Zwe

Alpenfledermaus
Bechsteinfledermaus
Braunes Langohr
Breitflügelfledermaus
Fransenfledermaus
Graues Langohr
Große Bartfledermaus
Große Hufeisennase
Großer Abendsegler
Großes Mausohr
Kleine Bartfledermaus
Kleine Hufeisennase
Kleiner Abendsegler
Langflügelfledermaus
Mopsfledermaus
Mückenfledermaus
Nordfledermaus
Nymphenfledermaus
Rauhautfledermaus
Teichfledermaus
Wasserfledermaus
Weißrandfledermaus
Wimperfledermaus
Zweifarbfledermaus
Zwergfledermaus

Hypsugo savii
Myotis bechsteinii
Plecotus auritus
Eptesicus serotinus
Myotis natteri
Plecotus austriacus
Myotis brandtii
Rhinolophus ferrumequinum
Nyctalus noctula
Myotis myotis
Myotis mystacinus
Rhinolophus hipposideros
Nyctalus leisleri
Miniopterus schreibersii
Barbastella barbastella
Pipistrellus pygmaeus
Eptesicus nilssonii
Myotis alcathoe
Pipistrellus nathusii
Myotis dasycneme
Myotis daubentonii
Pipistrellus kuhlii
Myotis emarginatus
Vespertilio murinus
Pipistrellus pipistrellus

Lo
Ba
Myo
Mkm
Nyc
Pip
indet

unbestimmte Langohr-Art
unbestimmte Bartfledermaus
unbestimmte Myotis-Art
unbestimmte Myotis-Art (klein bis mittel)
unbestimmte Art der Nyctalus-Eptesicus - Gruppe
unbestimmte Pipistrellus-Art
unbestimmte Fledermaus

$T2 Netzfangstandort 2007
$T5 Netzfangstandort 2008

Mobiler Detektor

Transekt 7
--------------
7 Begehungen
--------------
ART      RK/h
Waf      0,20
Myo      1,20
GAs      0,40
Zwe      9,60
Mo       2,00

Untersuchungsjahr und 
Anzahl der Fangnächte
Individuenzahl und Status:
m = Männchen
w = Weibchen

Rufkontakte je Stunde 
(Mittelwert)

Anzahl Begehungen

7
Erläuterungen Kürzel
siehe Tabelle

Erläuterungen Kürzel
siehe Tabelle

Netzfang 5
---------------
2008   |  6 Nächte
---------------
GMo  4m
GBA  1w, 1w
GAs  2m
Zwe  1w
GLo  1w

Anzahl Erfassungsnächte

Transekt 10
--------------
3 Begehungen
--------------
keine Rufkontakte

Nachrichtlich
Trassenverlauf (geplant)
Wald
Fließgewässer

Gerätetyp und Standort-Nr
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Mo
12.07.2008: 1

GMo
12.07.2008: 24
15.07.2008: 32

5+500

6+500

7+000

7+500

8+000

9+000

9+500

10+000

11+000

11+500

12+500

13+000

7

6

5

34

2

1

8

Flugroute 7b
-
Zwe, Brf, Fra, KAs, GLo, BLo, GBa, KBa, Mo

Flugroute 5
Zwe, Brf
GBa, KBa, Fra, Rau, Mo, GAs

Flugroute 7a
Zwe
Fra, KAs, GMo, Mo

Flugroute 8
Brf, GLo, BLo, Zwe
Fra, GAs, Mo, KBa, GBa

Flugroute 9
Zwe, Mo, KBa, GBa, GAs, BLo, GLo
KAs, Rau, Fra, Brf

Flugroute 6
-
GBa, KBa, Fra, GAs, Zwe, Brf

5

7a

8

9

7b

6

685000 690000

58
40

00
0

58
45

00
0

0 1.000 2.000500
Meter ±

Bedeutung als Nahrungshabitat
besondere Bedeutung (A)
besondere Bedeutung (A) (im
Analogieschluss)
allgemeine Bedeutung (B)

Karte: Bewertung

C - D o r fC - D o r f

D - D o r fD - D o r f

A - D o r fA - D o r f

Bedeutung als Flugroute

>

> besondere Bedeutung (A)
!!!!

besondere Bedeutung (A)
(im Analogieschluss)

>

> allgemeine Bedeutung (B)

Lage von Fortpflanzungs-/Ruhestätten
Bedeutung siehe Text

$\ Wochenstube
$\ Balzzentrum
$\ Winterquartier
$\ Zwischenquartier

GMo
12.07.2008: 24
15.07.2008: 32

Art
Datum der Zählung und
Anzahl

Bedeutung als Nahrungshabitat

Flugroute 5
Zwe, Brf
GBa, KBa, Fra, Rau, Mo

Funktionselement mit Nr.
Trassenbereich mit 
besonderer Bedeutung für:
allgemeine Bedeutung für:

Erläuterung der Kürzel
(siehe Tabelle)

FFH-RL: alle im Untersuchungsgebiet nachgewiesenen Arten sind Arten 
nach Anhang IV FFH-RL; die X-Fledermaus (X X) auch nach Anhang II

Nachrichtlich
Trassenverlauf (geplant)
FFH-Gebiet
Wald
Fließgewässer

Art/Habitatnr. 1 2 3 4 5 6 7 8
BLo A A
Brf B A A
Fra B B
GBa A B A B
GLo A
KAs B B
KBa B B
Mo B A A
Zwe A A A B

Alf
Bef
BLo
Brf
Fra
GLo
GBa
GHu
GAs
GMo
KBa
KHu
KAs
Lf
Mo
Mü
No
Nym
Rau
Tfl
Waf
Wrf
Wim
Zfa
Zwe

Alpenfledermaus
Bechsteinfledermaus
Braunes Langohr
Breitflügelfledermaus
Fransenfledermaus
Graues Langohr
Große Bartfledermaus
Große Hufeisennase
Großer Abendsegler
Großes Mausohr
Kleine Bartfledermaus
Kleine Hufeisennase
Kleiner Abendsegler
Langflügelfledermaus
Mopsfledermaus
Mückenfledermaus
Nordfledermaus
Nymphenfledermaus
Rauhautfledermaus
Teichfledermaus
Wasserfledermaus
Weißrandfledermaus
Wimperfledermaus
Zweifarbfledermaus
Zwergfledermaus

Hypsugo savii
Myotis bechsteinii
Plecotus auritus
Eptesicus serotinus
Myotis natteri
Plecotus austriacus
Myotis brandtii
Rhinolophus ferrumequinum
Nyctalus noctula
Myotis myotis
Myotis mystacinus
Rhinolophus hipposideros
Nyctalus leisleri
Miniopterus schreibersii
Barbastella barbastella
Pipistrellus pygmaeus
Eptesicus nilssonii
Myotis alcathoe
Pipistrellus nathusii
Myotis dasycneme
Myotis daubentonii
Pipistrellus kuhlii
Myotis emarginatus
Vespertilio murinus
Pipistrellus pipistrellus
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$T4

$T1
$T2

$T3

kein Fang

Bef 1, Bef 3

Bef 2

Bef 4

22.07.2017:
Bef 1

22.07.2017:
Bef 3

23.07.2017:
Bef 3, Bef 4

22.07.2017:
Bef 2

24.07.2017:
Bef 4

338000

55
44

00
0

0 250 500125
Meter±

Karte: Telemetrie

!(ô Quartierbaum
22.07.2017:
Bef 2

#SBef 1
#SBef 2
#SBef 3
#SBef 4

#*

#*

#*

#*

Kreuzpeilung Homing In
Kernjagdgebiet
(Kernel 50)

95% Aufent-
haltsraum

$T1 Netzfangstandort (Nr. 1 - 4)
Bef 3

Datum
Sendertier

Sendertier

Nachrichtlich
Trassenverlauf (geplant)

Bechsteinfledermaus (Bef 1 - 4)
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